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SCHWEIZER HOTEL-REVUE
N9 43

Basel, 24. Oktober 1940
FACHORGAN FÜR DIE HOTELLERlE UND DEN FREMDENVERKEHR N9 43

Bale, 24 octobre 1940
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Aus dem Zentralvorstand
Sitzung vom 14./15. Oktober 1940 im Höfel „Central", Zürich

An der von Herrn Zentralpräsident Dr.
H. Seiler geleiteten Sitzung nahmen die Herren
Vizepräsident E. Elwert, R. Bieri, H. Bon,
F. Cottier, A. Fanciola, A. Gamma, F. Kott-
mann und V. Wiedeman teil. Wegen Militärdienst

ist Herr von Almen entschuldigt
abwesend.

Vom Zentralbureau sind die Herren Dir.
Dr. Riesen, Dr. Büchi und Dr. Streiff
anwesend.

1. Mittellungen des Herrn Zentralpräsi¬
denten

Der Vorsitzende verdankt Herrn E. Elwert
seine Bereitwilligkeit, das ihm übertragene Amt
als Vizepräsident zu übernehmen. Der
Zentralvorstand weiss das objektive und fachkundige
Urteil des Gewählten, sowie dessen rege Anteilnahme

an den Vereinsgeschäften zu schätzen.

2. Sommersaison 1940

Der Vorstand bespricht eingehend den Verlauf

der Sommersaison 1940 für die schweizerische

Hotellerie. Er kommt nach der Entgegennahme

der Berichte aus den hauptsächlichsten
Fremdenverkehrsgebieten zum Schluss, dass im
Gegensatz zu verschiedenen in der Presse
veröffentlichten günstigen Beurteilungen, von einer
befriedigenden oder gar guten Saison nicht die
Rede sein kann. Wenn auch einzelne Stationen
und Badekurorte während kürzerer Zeit einen
regeren Besuch von Schweizergästen aufwiesen,
so muss doch die Frequenz, im gesamten
betrachtet, als absolut unbefriedigend
bezeichnet werden. Die teilweise geradezu
katastrophale Verkehrsschrumpfung wurde
neben der Unsicherheit der allgemeinen Lage,
der Störung des Wirtschaftslebens durch die
Grenzbesetzung, besonders auch durch das gänzliche

Fehlen der Auslandskundschaft, den Ausfall
des Autotourismus, sowie das während

Wochen sehr ungünstige Sommerwetter
verursacht. Dazu litt das Hotelgeschäft bei
zunehmender Verteuerung allgemein unter stark
gedrückten Preisen. (Wir werden in der nächsten
Nummer auf Grund von amtlichem
Zahlenmaterial nochmals eingehender auf die diesjährige
Sommersaison zurückkommen, um die durch
allzu optimistische Pressemeldungen entstandene
irrtümliche Meinung über einen ordentlichen
Geschäftsgang im Fremdenverkehrswesen zu
berichtigen. Die Red.)

3. Bericht über verschiedene Konferenzen
a) Expertenkommission beim eidg.

lustiz- und Polizeidepartement betr.
Überbrückungs vorläge für die Hotellerie:

Wie bereits kurz in der Hotel-Revue
(Nr. 39) gemeldet wurde, fand unter dem Vorsitz
von Herrn Dr. Kuhn, Chef der eidg.
Justizabteilung, am 17. September eine Sitzung der
Expertenkommission statt, an welcher neben
unserer Vereinsdelegation Vertreter der SHTG,
der Banken und des Personalverbandes
teilnahmen. Im Vordergrund der Beratungen stand
das Problem der Anpassung des Zinsfusses an die
Ertragsverhältnisse der Hotelbetriebe. Ein
Antrag auf Festsetzung eines fixen Zinsfusses von
beispielsweise 3% an Stelle einer'variablen
Verzinsung fand keine Berücksichtigung. Von
Gläubigerseite wurde seither der Gedanke eines
Zinsausfallscheines wieder aufgegriffen und das
Begehren gestellt, den vertraglichen Zinssatz bei
3.5% ur>d nicht bei 3% festzulegen. Diese
Lösung würde aber die nachrangigen
Pfandgläubiger beeinträchtigen, sodass sie, gleich wie
der Vorschlag auf Einführung des
Ausfallscheines, von unserer Seite abgelehnt wurde.
Der Zentralvorstand nahm mit Befriedigung
davon Kenntnis, dass die Vorlage demnächst
dem Bundesrat unterbreitet wird, sodass mit
ihrer Verabschiedung noch im Laufe dieses
Monats gerechnet werden darf. Unsere Vereinsleitung

sprach aber 'die bestimmte Erwartung
aus, dass am Entwurf, wie er seinerzeit von der
Expertenkommission gutgeheissen worden war,
keine prinzipiellen Änderungen mehr
vorgenommen werden. Diese Stellungnahme wurde
dem Chef des eidg. Justiz- und Polizci-
departementes in folgendem Telegramm
unterbreitet:

„Der in Zürich versammelte Zentralvorstand
SHV ersucht Sie nochmals dringlich, an den
Beschlüssen der Expertenkommission über die
Verordnung über vorübergehende rechtliche
Schutzmassnahmen für die Hotelindustrie festzuhalten,
namentlich den Zinsfuss auf 3% zu belassen und
von einem Zinsausfallschein abzusehen. Wir
erachten vom Standpunkt des Hotelgewerbes aus
diese beiden Punkte von ganz besonderer
Bedeutung."

Von der zuständigen Abteilung des Volkswirt-
schaftsdepartementes ist auch der Entwurf zu
einem Antrag dieses Departementes an den
Bundesrat über die Fortsetzung der finanziellen

Hilfsmassnahmen für das schweizerische
Hotelgewerbe aufgestellt worden. Dadurch soll
ein Bundesratsbeschluss herbeigeführt werden,

welcher der SHTG weitere Kredite zur Verfügung
stellt, damit diese ihre Hilfsaktion weiterführen
und neuen Aufgaben gerecht werden kann. Die
Absicht, mit dieser Finanzhilfe allgemeinverbindliche

Anordnungen über die Arbeits- und
Lohnverhältnisse zu verquicken, wird von uns
abgelehnt. Durch eine solche Erweiterung der de-
partementalen Kompetenzen würde die auf der
einen Seite gebotene Hilfe wieder grösstenteils
illusorisch gemacht, weil sie der Arbeitgeberschaft

neue, schwer zu tragende Belastungen
bringen müsste. Die wirtschaftliche Lage und die
Aussichten für die nächste Zukunft sind zudem
derart ungewiss, dass es der Verein gar nicht
verantworten könnte, irgendwelche Abmachungen
im voraus zu treffen. Wenn der Hotelier schon
heute kaum von einer Saison auf die andere zu
disponieren wagt, weil der Gästebesuch nie so
unstabil und sprunghaft war, wie gegenwärtig,
so ist es noch viel weniger denkbar, verbindliche
Vereinbarungen gleich für die ganze Dauer der
Hilfsaktion einzugehen. Der SHV hat von jeher
seine Bereitschaft bekundet und auch unter
Beweis gestellt, Arbeits- und Lohnfragen mit dem
Personal auf Grund freiwilliger, gegenseitiger
Fühlungnahme zu behandeln. Es muss aber der
Versuch abgelehnt werden, aus der Notlage des
Gewerbes Nutzen zu ziehen und die so dringend
benötigte Hilfe von neuen, ganz anders gelagerten
Verpflichtungen und Zugeständnissen abhängig zu
machen.

b) Eidg. Expertenkommission für Fragen

der Verkehrswirtschaft: Diese
Kommission tagte erstmals unter dem Vorsitz von
Herrn Dr. Cottier, dem neuen Direktor des Amtes
für Verkehr. Sie behandelte die Vorlage über
eine allgemeinverbindliche Preisnormierung.

Wir streben hier eine Lösung an, die dem
Staate wohl das unumgängliche Mitspracherecht
gewährleistet, die reinen Fachfragen aber durch
die Fachleute entscheiden lässt. Die Regelung
sollte in Anlehnung an die für die Uhrenindustrie
getroffenen Massnahmen erfolgen, wo der Staat
sich auf die Sanktionierung der von den beteiligten

Verbänden gutgeheissenen Vereinbarungen
beschränkte. Die gesetzliche Verankerung der
Preisnormierung könnte in Verbindung mit dem
Erlass über finanzielle Hilfsmassnahmen für die
Hotellerie erfolgen. In diesem Falle soll die
Angelegenheit durch das Volkswirtschaftsdeparte-
ment erledigt und vom BIGA weiter verfolgt
werden.

Aus dem seinerzeit bewilligten eidg.
Arbeitsbeschaffungsprogramm steht zugunsten

des Fremdenverkehrs und der Sanierung von
Hotels und Heilbädern noch ein Kredit von
5,5 Millionen zur Verfügung. Die Kommission
prüfte eine Reihe von Vorschlägen zur
bestmöglichsten Verwendung dieser Mittel.

4. Eingabe der Union Helvetia
Die Generaldirektion der UH machte am

3. September eine Eingabe an das eidg. Post- und
Eisenbahndepartement zur Frage der
Hotelsanierung. Der Zentralvorstand war sich nach
eingehender Diskussion über die darin vertretenen

Thesen darüber einig, dass die Ausführungen
weit über rein sachliche Erwägungen zu den

Gegenwartsfragen der Hotellerie hinausgehen und
in ausfälliger Weise auf das persönliche Gebiet
übergreifen. In ihrer Kritik am Familienbetrieb
in der Hotellerie stellt sich die UH in
merkwürdigen Gegensatz zu der von angesehensten
Wirtschaftskennern vertretenen Forderung, die
unpersönlich gewordenen Unternehmen, die
sogenannten Direktorenhotels, wieder in den privaten
Besitz tüchtiger Hotelfachleute überzuführen und
mit Hoteliersfamilien irgendwie wieder in
Beziehung zu bringen. Auch die der Tradition in
der Hotelführung gemachte Kampfansage übersieht

gänzlich, dass gerade die in zahlreichen
Betrieben hochgehaltene Überlieferung mit den
internationalen Ruf der Schweizer Hotellerie
begründet und erhalten hat. Wenn viele Familienbetriebe

grosse finanzielle Opfer auf sich nahmen,
um das Haus zu erhalten und durch die Krisenjahre

hindurchzubringen, so kam das nicht
zuletzt den dort beschäftigten Angestellten zugute,
denen so in kritischer Zeit eine Arbeits- und
Verdienstmöglichkeit gesichert blieb. Auch die bei
der Beurteilung der sozialen Fragen zum Ausdruck
gebrachte Geringschätzung ist umso unverständlicher,

als der Hotelierverein in steter Fühlungnahme

mit der Personalorganisation und im
gegenseitigen Interesse manchen sozialen
Fortschritt verwirklichen konnte. Die gerade in
diesem Jahre stattgehabte konferenzielle
Behandlung von Arbeitsfragen und die in verschiedenen

Institutionen verwirklichte paritätische
Zusammenarbeit bezeugen den Willen der
Arbeitgeberschaft, die Stellung des Personals zu
konsolidieren.

Der Zentralvorstand wird in einer Eingabe an
das eidg. Post- und Eisenbahndepartement zu dem
Expose der UH Stellung nehmen. Ohne auf die
verschiedenen Postulate der UH im einzelnen
einzutreten, soll doch darauf hingewiesen werden,
dass die kritische Lage des Gewerbes und die
völlig unsichere Lage es gegenwärtig verun-

nlöglichen, Vereinbarungen irgendwelcher Art auf
länge Dauer abzuschliessen oder auf Vorschläge
einzutreten, die der darniederliegenden Hotellerie
nfeue untragbare Lasten zumuten.

5. Audienz beim Bundesrat
Die seinerzeit nachgesuchte Audienz beim

Bundesrat konnte noch nicht stattfinden. Der
Zbntralvorstqnd erachtet es aber nach wie vor als
uhumgänglich, der obersten Landesbehörde in
mündlichem Vortrag unsere dringlichsten Postu-
läte auseinanderzusetzen. Bei dieser Gelegenheit
wird zu Händen der verschiedenen Departemente,

welche für die einzelnen Angelegenheiten
zuständig sind, eine Denkschrift überreicht, die
vbn der Direktion des Zentralbureau ausgearbeitet

wird.
6. Fachschule

Der Zentralvorstand nimmt einen Bericht
der Fachschulkommission über das nächste
Schuljahr entgegen. Es ist vorgesehen,
vorläufig einen 5—6 monatigen Kurs von Mitte
März bis Mitte September 1941, mit einem
zweiwöchigen Ferienunterbruch im Hochsommer,

durchzuführen. Die Kommission betraute
verschiedene Subkommissionen mit der
Ausarbeitung eines neuen Lehrplanes, wobei dem
praktischen Unterricht vermehrte Bedeutung
zukommen soll.

Die Fachschulkommission wird im weiteren
ermächtigt, die Vorarbeiten für die Durchführung
von sog. Schulungslagern fortzusetzen und in
Verbindung mit der Personalorganisation die
nötigen Schritte zu unternehmen. Organisation
und Abhaltung der Kürse, Kursplan, Finanzierung

und alle weiteren damit zusammenhängenden
Fragen bilden Gegenstand weiterer gemeinsamer

Studien mit einer Vertretung der UH.

7. Schaffung der schweizerischen Zentrale
für Verkehrsförderung

-Der Zentralvorstand wird durch unsere
Vertreter in der mit den Reorganisationsfragen
betrauten Fachkommission, über den Stand der
Überführung der SVZ in die neue Organisation
orientiert. Die Gründungsversammlung der SZV
ist'auf den 18. November anberaumt. Am
gleichen Tage soll auch die Liquidation der SVZ
stattfinden. Der Zentralvorstand stimmt dem
Entwurf zum Vertrag zwischen SZV und
SBB betreffend Übernahme der
Auslandsagenturen und dem Entwurf zu einem
Organisationsstatut für die SZV, in der
Fassung, in der die Vorlagen aus den Beratungen

der Fachkommission hervorgingen, zu. Er
bezeichnet ferner die Herren, welche unseren
Verein im Vorstand und Ausschuss der SZV
vertreten sollen. Auch die Präsidentenwahl bildet

Gegenstand einer eingehenden Aussprache.

8. Bericht der Direktion
Eidg. Wehropfer. Der Vorstand nimmt

einen Bericht über die Verhandlungen mit der
Eidg. Steuerverwaltung betreffend Einschätzung
der Hotelliegenschaften entgegen. Ein allgemeines

Schema zur Ernjittelung des Ertragswertes
von Hotelliegenschaften wurde bedauerlicherweise

von der Konferenz der kantonalen
Steuerbehörden abgelehnt. Hingegen erklärten die
Behörden auf die gegenwärtige Lage der Hotellerie
möglichst Rücksicht nehmen zu wollen. Über
das Einschätzungsverfahren wird in der Hotel-
Revue ein orientierender Artikel erscheinen,
worauf hier verwiesen sei (vgl. Nr. 42). Was die
Besteuerung der Ausländer anbetrifft, so sind
diesbezüglich noch Unterhandlungen im Gange.
Es muss namentlich in Betracht gezogen werden,
dass eine allzu starke Belastung ausländischer
Hotelgäste eine vorzeitige Ausreise aus der
Schweiz zur Folge hat, da die Steuerpflicht
bereits schon nach drei Monaten Aufenthalt beginnt.
Es ist zu befürchten, dass der Hotellerie dadurch
Schaden entsteht und der Staat überhaupt leer
ausgeht. Erleichterungen, die nun angestrebt
werden, sind ohne Zweifel am Platze.

Requisitionen von Hotels. Aus einer
Antwort des Militärdepartements geht hervor,
dass die Angelegenheit der Entschädigungen für
militärische Einquartierungen und Unterbringung
von Internierten in Hotels bei den Behörden
immer noch im Studium ist. Das Departement
bittet in der Erledigung der hängenden Fragen
um Geduld. Weitere Rücksprachen bei den
Behörden sind vorgesehen.

SVZ : Über den Erfolg der neu eingeführten
Herbstfahrten in die Weingebiete liegen noch zu
wenig Berichte vor, um abschliessend urteilen zu
können. Jedenfalls wurde aus Mitgliederkreisen
der Wunsch geäussert, bei der Unterbringung der
Reiseteilnehmer auch die kleineren Betriebe
vermehrt zu berücksichtigen. Das Winter-Werbeprogramm

beschränkt sich ausschliesslich auf die
Schweiz und soll eine eher humoristische Note
in die Propaganda hineinbringen. (Nähere
Angaben über die Winteraktion finden sich an
anderer Stelle des Blattes. Die Red.)

Einführung'der Sommerzeit: Die
Anfrage des Schweizerischen Handels- und Industrievereins

wird dahin beantwortet, dass die Hotellerie

nichts gegen die Einführung der Sommerzeit
im Sommerhalbjahr 1941 einzuwenden habe.

Verlängerung der Sonntagsbillets:
Unsere Eingabe an die Generaldirektion SBB wegen
Ausdehnung der Gültigkeit der Sonntagsbillets
und zwar so, dass diese bereits ab Freitag Nach-

Inhalisvcrzcidmis:
Seite 2: Zur Arbeitsb.eschaffungsaktion

in der Hotellerie — Die deutsche
Quartierentschädigung und wir — Neue Wege
der Motorfahrzeugbesteuerung -Verordnung
über vorübergehende rechtliche
Schutzmassnahmen — Auslandschronik. Seite 3:
Butterrationierung —• Rationierung von
tierischen Fetten — Kriegswirtschaftliche
Massnahmen — Wirtschaftsnotizen — Aus
den Sektionen. Seite 4: Saisonnotizen —
Totentafel — Büchertisch — Geschäftliche
Mitteilung.

BV Ausnahmebestimmung betr.
Heizungszusdiläge

Wir verweisen nachdrücklich auf die vom
Zentralvorstand beschlossene Ausnahmebestimmung

betr. die Berechnung der
Heizungszuschläge für Geschäftsreisende, die
aus dem Protokollauszug über die
Sitzung des Zentralvorstandes ersichtlich ist.
Von einer weiteren Mitteilung an die
Sektionen und Einzelmitglieder auf dem Zirkü-
larweg wird abgesehen.

mittag benützt werden können, befindet sich bei
der Leitung der SBB im Studium. (Es sollen
gewisse Bedenken gegen die Neuerung bestehen,
da befürchtet wird, dass die Wochenendbillets
dann vermehrt für Geschäftsreisen beansprucht

' werden. Dem wäre aber dadurch zu steuern, dass
die Rückfahrt frühestens am Sonntag angetreten
werden kann. Die Red.)

Bundesgesetz betr. Verwertung der
Urheberrechte: Dieses Gesetz ist wider Erwarten
bereits in der abgelaufenen Session ohne grbsse
Änderungen von beiden Räten gutgeheissen worden.

Wir sind bestrebt, unserem Verein eine
angemessene Vertretung in der Schiedskommission
für die Festsetzung der Gebühren zu sichern.
Unserem Begehren sollte um so eher entsprochen
werden, als die Hotellerie doch zu den grössten
Musikkonsumenten gehört.

Freizügigkeit des Arbeitsnachweises:
Da noch nicht alle in dieser Sache angefragten
Sektionen (es handelt sich speziell um welsche
Sektionen) auf unsere Rundfrage in dieser
Angelegenheit geantwortet haben, musste die Eingabe
an die eidg. Behörden betr. Sicherstellung der
Freizügigkeit des Arbeitsmarktes für das
Hotelpersonal innerhalb der Eidgenossenschaft zurückgestellt

werden.
Militärische Urlaube und Dispensationen:

Den vorliegenden Berichten über die
Stellungnahme der militärischen Instanzen zu
dieser Sache kann entnommen werden, dass
Urlaubsgesuchen von Personal, welches für die
Besorgung der Heizungsanlagen benötigt wird, oder
das hauptsächlich auf das Winter- und Frühjahrsgeschäft

angewiesen ist, in vermehrtem Masse
entsprochen werden soll. Auch ist ein verlängerter

Turnus im Ablösungsdienst vorgesehen, so
dass das Personal eher die Möglichkeit haben
wird, zwischen den einzelnen Diensten sich wieder
auf beruflichem Gebiete zu betätigen.

Verdienstersatzordnung : Verschiedenerorts
wurde von Verdienstersatzkassen versucht,

von geschlossenen Hotels die monatlichen
Betriebsbeiträge zu erheben. Für diese Betriebe fällt
während der Dauer der Schliessung aber nicht
nur der Lohnanteil, sondern auch der Betriebsbeitrag

weg, worauf unsere Mitglieder ausdrücklich
aufmerksam gemacht seien.

Die Direktion berichtet ferner noch über die
der 5-Tagewoche angepasste Arbeitszeit im
Zentralbureau. Es wird an Samstagen, da das Bureau
geschlossen ist, ein telephonischer Bereitschaftsdienst

organisiert, so dass für dringende
Angelegenheiten stets einer der massgeblichen Herren
erreicht werden kann. Die mit der Überprüfung
der Vereinsfinanzen betrauten Vertrauensleute
erstatten Bericht über ihre an Ort und Stelle
durchgeführten Erhebungen. Das Inkasso der
Mitgliederbeiträge ist gegenwärtig voll im Gange.
Mit Rücksicht auf die reduzierten Beiträge darf
erwartet werden, dass alle Mitglieder ihren
Verpflichtungen nachkommen. Für geschlossene
Betriebe wird eine Sonderregelung betr. Abführung
der Betreffnisse für das Stellenbureau
gutgeheissen, sofern von den betreffenden Unternehmen
ein diesbezügliches Gesuch gestellt wird.

Abschliessend folgt noch ein Resume über die
Tagungen des Schweizer. Gewerbeverbandes, des
Schweizer Fremdenverkehrsverbandes und des
Schweizer. Skischulverbandes, an welcher unser
Verein durch die Direktion vertreten war.

9. Preisnormierung
a) Reklame betr. die Warmwasserzubereitung

mit Elektrizität. Der
Zentralvorstand bespricht die Frage der besonderen
Reklame über „dauernd fliessendes warmes
Wasser", die von einzelnen Häusern aufgezogen
wurde. Er erachtet es als unkollegial gegenüber
denjenigen Mitgliedern, die durch die behördlichen

Erlasse gezwungen wurden, die
Warmwasseraufbereitung auf einen Tag in der Woche
zu beschränken, wenn die nicht unter das Verbot
fallenden Hotels die Notlage der andern noch
durch besondere Reklame ausnützen.

k



b) Spezialarrangement für Wohngäste.
Auf Antrag der Preisnormierungskommission,
dass bei Spezialarrangements für Wohngäste die
Minimalpreise nicht unterschritten werden dürfen,
beschliesst der Vorstand, dass diese Frage von
der Kommission weiter verfolgt werde und letztere
in Einzelfällen intervenieren solle.

c) Heizungszuschläge. Während die
Eidg. Preiskontrollstelle die von der
Delegiertenversammlung beschlossenen Heizungszuschläge,
abgestuft nach Minimalpensionspreis-Kategorien,
genehmigte, konnte in bezug auf die Heizungszuschläge

in den Hotels-Garni noch keine
befriedigende Lösung gefunden werden. Die Verhandlungen

müssen deshalb mit der Eidg.
Preiskontrollstelle fortgesetzt werden. In diesem
Zusammenhang erachtet es der Zentralvorstand als
unumgänglich, in Abänderung des Beschlusses

der Delegiertenversammlung, für
Geschäftsreisende den Heizungszuschlag auf
minimal 50 Rp. pro Logiernacht herabzusetzen,

um so für diese Gästekategorie eine
Verteuerung der Hotelaufenthaltskosten zu mildern.

10. Bericht der wirtschaftlichen Beratungs¬
stelle

Der Bericht befasst sich mit dem Ergebnis
der weiteren Verhandlungen, die mit dem Eidg.
Kriegs-Industrie- und Arbeitsamt über den
vorzeitigen Betriebsschluss gepflogen wurden.
Die Behörden hielten an ihrem Standpunkt fest,
wonach der Betriebsschluss generell auf 23 Uhr
fällt. Ausnahmen sind hingegen in beschränktem
Masse für Saalgeschäfte bewilligt worden. Sodann
können auch in eigentlichen Fremdenverkehrsgebieten,

in Verbindung mit den Kantonen,
weitere Ausnahmen zugestanden werden. Für
einige vom Eidg. Amt für Verkehr bezeichnete
Bahnhof-Büffets auf Umsteigstationen mit Wartezeit

ist der Betriebsschluss auf 23.30 Uhr festgelegt
worden.

Die wirtschaftliche Beratungsstelle hatte
sodann eine vom Eidg. Kriegs-Industrie- und
Arbeitsamt gestellte Frage über verbindliche
Festsetzung von Höchstzimmertemperaturen

in Gästezimmern zu begutachten. Da
sich eine solche Regelung in der Hotellerie
technisch nur schwerlich durchführen liesse und
mit grossen Nachteilen verbunden wäre, haben
die Behörden in der Folge davon abgesehen,
verbindliche Normen für die Hotellerie aufzustellen.
Es werden dafür besondere Empfehlungen
befürwortet, die zu Einsparungen von Brennmaterial
geeignet sind. (Siehe Hotel-Revue Nr. 41.) Der
Mitgliedschaft wird nachhaltig empfohlen, diese
Weisungen zu befolgen.

Der Bericht befasst sich im weiteren mit den
von den Behörden festgelegten Zuteilungsquoten

von Kohle zu Heizzwecken. Die Industrie,

das Gewerbe und die Spitäler erhalten
50% des normalen Bedarfes zugeteilt, die Hotels
und Gaststätten 45% und die privaten
Haushaltungen 40%. Der immer wieder verlangten
Besserstellung der Hotellerie gegenüber den
Haushaltungen sind die Behörden nachgekommen,

doch wurde bedauerlicherweise die Hotellerie

nicht dem Gewerbe und den Spitälern
gleichgestellt, obschon sich eine solche Zurücksetzung
nicht rechtfertigt. Voraussichtlich ist nach Neujahr

nochmals eine weitere Zuteilung möglich,
sofern die Versorgungslage sich nicht
verschlechtert.

Bezüglich der Lebensmittelrationierung kommen

verschiedene Fragen zur Sprache, die sich
im speziellen mit Einsparungen von
rationierten Nahrungsmitteln befassen. Auf
Ersuchen des Eidg. Kriegsernährungsamtes wurde
sowohl in der Hotel-Revue als auch in einem
Zirkular an die Sektionen ein Appell erlassen,
dass die freiwilligen Anstrengungen zum
haushälterischen Verbrauch der rationierten Waren
vermehrt werden. Eine entsprechende Anpassung
und Umstellung ist ein Gebot der schwierigen
Versorgungslage. Wenn auf freiwilligem Wege
nichts erreicht wird, so sind ohne Zweifel
verschärfte Massnahmen, wie Verbote über
Zubereitung gewisser Speisen, zu gewärtigen.

Zu verschiedenen Mitteilungen geben auch
die unerfreulichenErscheinungen auf dem Buttermarkt,

sowie die Knappheit an Schweinen,
schweinefleischlose Woche und die gestiegenen

Schweinefleischpreise Anlass. Je nach den
Verhältnissen sollen entsprechende Schritte bei
den zuständigen Stellen unternommen werden.

Über die eidg. Verfügung betreffend
Verwertung von Altstoffen und Abfällen wird
vom Berichterstatter eine nähere Orientierung
entgegengenommen.

Eine vom Verband Schweizer Cigarrenhändler
unterbreitete Anfrage betreffend Stellungnahme
der Hotellerie zu einer eventuellen Abschaffung
der Gratiszündhölzer beim Verkauf von
Tabakwaren, als Folge der eingetretenen
Verteuerung, wird vom Zentralvorstand in
befürwortendem Sinne behandelt.

In bezug auf die Subventionierung von
Hotelrenovationen wurde anschliessend an
die Verhandlungen mit der Eidg. Zentralstelle
für Arbeitsbeschaffung an sämtliche kantonalen
Regierungen eine entsprechende Eingabe gerichtet.

Die Sektionen sind hierüber in Kenntnis
gesetzt worden, mit der Empfehlung, ebenfalls
entsprechende Schritte in ihren Kantonen zu
unternehmen. Einige Nebenfragen, die noch mit
der Eidg. Zentralstelle für Arbeitsbeschaffung
behandelt werden, sind zur Zeit noch hängig. Um
den Mitgliedern die Aufbringung der eigenen
Mittel für die Durchführung der Hotelrenovationen

zu erleichtern, beschliesst der Vorstand,
sich diesbezüglich mit der Schweiz. Hotel-Treu-
hand-Gesellschaft in Verbindung zu setzen und
mit derselben die Frage betreffend
Kreditbeschaffung abzuklären.

11. Engere Fühlungnahme mit den
Sektionen

An die Sektionen wurde ein Zirkular gerichtet,
um einen engeren Kontakt mit dem
Zentralvorstand und mit dem Zentralbureau
herzustellen, indem die Sektionsvorstände ersucht
werden, jeweils über die abgehaltenen
Versammlungen Bericht zu erstatten und die ge-
fassten Beschlüsse mitzuteilen. Anderseits
beschliesst der Vorstand, anlässlich seiner Sitzungen
nach Möglichkeit in engere Fühlungsnahme mit
den einzelnen Sektionen zu treten.

UutscUau
Zur Arbeitsbeschaffungsaktion in der

Hotellerie
Wie erinnerlich, gelangte unsere Vereinsleitung

in einem Rundschreiben an die kantonalen

Regierungen, um diese zu veranlassen, die

| in Aussicht gestellten Bundessubventionen für
I die Hotelerneuerungsaktion durch gleichzeitige

Bewilligung kantonaler Zuschüsse flüssig zu
machen. Eine Reihe von Kantonsregierungen
haben unser Begehren an das zuständige
Departement weitergeleitet, von welchem die
Antwort meistens noch aussteht. Andere wieder
gelangten an uns mit dem Wunsche um zusätzliche
Angaben über die ganze Aktion und deren
Auswirkung auf das Hotelgewerbe und die Kantone.
Einige wenige Kantone, und vorab der Tessin,
haben prompt und positiv geantwortet. Die
Tessiner Regierung ist ihrerseits bereits bei der
eidg. Arbeitsbeschaffungszentrale vorstellig
geworden und hat sich bereit erklärt, die
Subventionsbegehren aus der dortigen Hotellerie durchwegs

zur wohlwollenden Prüfung entgegenzunehmen

und im Rahmen der verfügbaren Bundesund
Kantonsmittel finanziell zu unterstützen.

Sie spricht dabei die Erwartung aus, dass der
Bund mit seinem Beitrag bis zur vierfachen Höhe
der kantonalen Subsidien gehe, wie dies ja unter
gewissen Voraussetzungen zugesichert worden ist.

Wir hoffen sehr, dass die anderen
Fremdenverkehrskantone die Möglichkeit der
Arbeitsbeschaffung und der Hotelmodernisierung mit
ebenso viel Enthusiasmus und Bereitschaft zur
eigenen Beihilfe ausschöpfen, wie dies die
Tessiner Kantonsregierung zu tun bereit ist. Wir
werden auf die Angelegenheit zurückkommen,
sobald weitere positive Äusserungen kantonaler
Instanzen vorliegen.

Die deutsche Quartierentschädigung
und wir

Kürzlich fand in Frankfurt a.M. eine
Konferenz vom Oberkommando der Wehrmacht mit
den Wehrkreisverwaltungen über die Auslegung
und Anwendung des sog. Reichsleistungsgesetzes
statt, das bekanntlich die Entschädigungen der
Militärverwaltung an private Quartiergeber in
vorbildlicher Weise regelt. Es wurde bei dieser
Gelegenheit neuerdings der Grundsatz hervorge-'
hoben, dass die gemäss dem Gesetz zahlbaren
Vergütungen nicht nur einen Raumentgelt
darstellen, sondern auch die Kosten für die
Wiederinstandsetzung der Betriebe, sowie für die
Wiederingangsetzung der Hotels berücksichtige.

Gleichzeitig sei in der Vergütung auch eine
Entschädigung für einen späteren schlechten

Geschäftsgang zu erblicken. Die
Aussprache ergab, dass anfänglich an verschiedenen
Orten der Gedanke des Raumentgeltes bei der
Festlegung der Entschädigungen im Vordergrund
stand. Es sei aber dafür zu sorgen, dass die
anderen mit der Entschädigung angestrebten
Zwecke, vor allem die Wiederinstandsetzung der
Häuser, ebenfalls erreicht werden.

Die Normen, nach welchen in Deutschland
die Entschädigung für militärische Einquartierung

ausgerichtet wird, unterscheiden sich also
nach ihrer Zielsetzung ganz wesentlich von den
in der Schweiz angewandten Methoden. Bei uns
beschränkt man sich darauf, eine ausgesprochene
Raumentschädigung auszurichten und kommt
allenfalls noch für von der Truppe direkt
verursachte Beschädigungen auf. Der Vergütungsansatz

aber ist derart tief angesetzt, dass das
eigentliche Raumentgelt schon sehr knapp ist.
Von einer Beihilfe zur Wiederinstandsetzung der
Räumlichkeiten oder Wiederingangsetzung des
Betriebes kann dabei nicht die Rede sein. Der
grundsätzliche und für unser Gewerbe sehr
abträgliche Unterschied zwischen der deutschen und
der schweizerischen Regelung liegt darin, dass
die bei uns militärisch requirierten Hotels von
den Militärinstanzen gleich wie irgendeine x-beliebige

Privatunterkunft beurteilt und eingeschätzt
werden. Man vergisst absichtlich (Unkenntnis
der Sachlage kommt nicht in Frage), dass die
Belegung von Hotelräumlichkeiten mit Militär
eine so stark vermehrte Abnützung zur Folge hat,
dass es einfach unmöglich ist, das Quartier ohne
Renovationsarbeiten wieder seinem früheren
Bestimmungszweck zuzuführen. Ferner wird bei
uns auch gänzlich der Umstand ausser acht
gelassen, dass es für ein seinem eigentlichen Zweck
entfremdetes Hotel sehr schwer hält, sich wieder
einen Kundenkreis zu schaffen und die früheren
Gäste wieder herbeizubringen. Die deutsche
Lösung trifft den Kern der Sache und zeigt ein
anerkennenswertes Verständnis für die Verhältnisse

in der Hotellerie, wenn in die Quartiervergütung

auch eine Beihilfe zur Wiederinbetriebsetzung

des Hotels und eine Entschädigung für
den anfänglich zu erwartenden schlechteren
Geschäftsgang inbegriffen ist. Es wäre dringend zu
wünschen, dass unsere behördlichen Instanzen,
die sich mit der Revision des eidg. Verwaltungs-
reglementes befassen, zuerst einmal gründlich das
deutsche Reichsleistungsgesetz studieren und
vor allem die Richtlinien übernehmen wollten,
nach denen die Ausrichtung der dortigen
Entschädigung erfolgt. Damit wäre für unsere
militärisch beanspruchten Gastbetriebe schon sehr
viel gewonnen.
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Neue Wege der Motorfahrzeug-
Besteuerung

Die katastrophale Gestaltung der Brennstoffzuteilung

für Motorfahrzeuge seit dem 1. Juli
1940, die einen Abbau der monatlichen Rationen
von durchschnittlich 60% gebracht und den beiden

Kategorien C und D ab 1. September
überhaupt jede Brennstoffzuweisung genommen hat,
brachte es als selbstverständliche Folge mit sich,
dass in allen Kantonen das dringende Verlangen
für weitgehende Reduktion der kantonalen
Verkehrssteuern in Anpassung an die reduzierten
Benzinmengen geltend gemacht wurde. Die
Tessiner Motorfahrzeughalter waren die Glücklichen,
denen eine vorausschauende, vorsorgliche Regierung

schon mit dem 1. Januar 1940 eine massive
Herabsetzung der Verkehrssteuern durch
Einführung der Brennstoffsteuer beschert hatte.
Nach dem 1. Juli folgte dann ein Kanton nach
dem andern auf diesem und ähnlichen Wegen,
wobei allerdings nach gut eidgenössischer Manier
keiner sich dem Vorgehen des andern anschliessen
wollte und so jeder seinen eigenen, abweichenden
Weg beschritt. Das Resultat ist eine buntschek-
kige Musterkarte dieser Verkehrssteuerermässigungen

und es bedarf fast eines Kommentars,
um sich in all diesen Eigenarten und Finessen
auszukennen. Jeder Kanton wollte wohl der
Allerschlaueste sein.

So ist man glücklich zu folgenden drei
verschiedenen Systemen gelangt, die aber in ihren
Details wieder ihre verschiedenen Spezialitäten
haben:

1. Allgemeine gleichbleibende prozentuale
Senkung der Steueransätze. Dieses

System haben Baselstadt und Waadt gewählt.
Der Rabatt beträgt 12 resp. 10%; doch ist nun
seither auch der Kanton Waadt bereits zum Sv-
stem der kantonalen Brennstoffsteuer
übergegangen.

2. Prozentuale Senkung der Steuersätze,

differenziert jenach Dringlichkeitskategorien.
Diesen Weg haben Appenzell

A.-Rh., Freiburg, Glarus, Schwyz, Solothurn,
Thurgau, Wallis und Zürich beschritten. Die
gewährten Steuerreduktionen variieren zwischen
10 bis 75%, je nach Dringlichkeitskategorie.

3. Brennstoffsteuer. Diese neue Art der
Motorfahrzeugbesteuerung haben eingeführt: Aargau,

Appenzell I.-Rh., Baselland, Graubünden,
Luzern, St. Gallen, Tessin, und nun auch Waadt.
Schaffhausen ist im Begriff, sich ebenfalls für
dieses Steuersystem zu bekennen.

Die Kantone Bern, Neuenburg, Nidwaiden, Ob-
walden, Uri und Zug haben sich noch zu keiner
Ermässigung der Verkehrssteuern bereit finden
können, wobei Bern und Zug ein solches
Entgegenkommen überhaupt abgelehnt haben. Eine
Stellungnahme, die unverständlich ist, wenn man
bedenkt, dass für eine Brennstoffzuteilung von
20 oder 25 Liter pro Monat für diese Zeitperiode
eine Verkehrssteuer von Fr. 20.— oder Fr. 30.—
bezahlt werden muss, also von rund Fr. 1.— bis
Fr. 1.25 pro Liter, während diejenigen Kantone,
die Brennstoffsteuern eingeführt haben, ausser
einer Grundtaxe, die je nach Kanton zwischen
Fr. 10.— bis Fr. 75.— pro Jahr variiert, nur eine
Brennstoffsteuer von 15 Rappen pro Liter
zugeteilten Benzins erheben.

Das Problem der Einführung der Brennstoffsteuer

ist eigentlich nicht neu, man kennt solche
in verschiedenen Auslandsstaaten seit geraumer
Zeit. Sie hat wie alle Steuersysteme ihre Vorteile
und ihre Schattenseiten. Wer viel fährt, d. h.
heute noch ziemlich Brennstoff zugeteilt erhält,
fährt schelcht damit, wer nur wenig fährt, d. h.
wenig Benzin verbrauchen kann, ist begeisterter
Anhänger derselben. Die meisten Kantone, welche

sie eingeführt haben, schützten den
Automobilisten gegen zu hohes Ansteigen des
Steuerbetrages in der Weise, dass die Brennstoffsteuer
in keinem Falle den Betrag der jährlichen
bisherigen Hubraumsteuer übersteigen darf, d. h
man muss im äussersten Falle den bisherigen
Steuerbetrag entrichten, was besonders die
Lastwagenbesitzer, die Taxameterbetriebe, die Reisenden

usw. zu beruhigen vermochte, wenn auch
diese dann trotz kleineren Benzinmengen als
früher keiner Steuerermässigung teilhaftig werden.

Für den Hotelier richtet sich der Entscheid
der Frage, ob Hubraum- oder Brennstoffsteuer
ebenfalls nach der Benützungsintensität des
Wagens. Saisonbetriebe, die ihre Fahrzeuge nur
zeitweise intensiv gebrauchen, werden mit einer
Brennstoffsteuer besser fahren, vorausgesetzt,
dass die neben der eigentlichen Benzinsteuer
verlangte sog. Grundsteuer nicht pro Jahr, sondern
pro Monat festgesetzt ist und ca. Fr. 2.—• pro
Monat nicht übersteigt. Dabei kommen
selbstverständlich auch hier die starken „Benzinfresser"

weit schlechter weg. Kommen neben
dem eigentlichen Omnibusbetrieb noch
Mietfahrten in Betracht, so wird sich bei grösserer
Ausdehnung derselben, selbstverständlich immer
die nötige und mögliche Brennstoffzuteilung
vorausgesetzt, das Brennstoffsteuersystem eher
ungünstiger auswirken.

Für Hotelwagen, die ganzjährig im Betrieb
stehen und ständigen namhaften täglichen
Verkehr aufweisen, wird sich zweifellos das System
der stark reduzierten Hubraumsteuern weit
vorteilhafter auswirken. Die in Hotelbetrieben zur
Verwendung gelangenden Wagen sind grösstenteils

hochpferdige Fahrzeuge, so dass all die
Bestrebungen der Verkehrsinteressenten Unterstützung

verdienen, die auf die Einführung von
Maximalsteuern hin tendieren. So wurden z. B. im
Kanton Zürich die Verkehrssteuer für Personenwagen

auf maximal Fr. 400.— begrenzt, von
welchem Betrag noch die prozentualen Rabatte von
30 resp. 50% je nach Kategorie in Abzug kommen.

Der Hotelier sollte heute sein besonderes
Augenmerk darauf richten, alle hochpferdigen
Wagen sukzessive zu eliminieren und durch Wagen

mit geringerer HP-Anzahl zu ersetzen,
wodurch ja nicht nur an Verkehrssteuern, sondern
auch an Haftpflichtversicherungsprämien und
Brennstoffausgaben Geld gespart werden kann.
Nachdem die moderne Automobilkonstruktion
das Leistungsvermögen der mittleren und
kleineren Wagen erheblich zu steigern vermochte,
können auch solche Wagen die Bedürfnisse des
Hotelbetriebes weitestgehend erfüllen.

Das Aktionsprogramm der SZV für die
Wintersaison 1940/41

Dem Bericht der Direktion SVZ an den
Ausschluss entnehmen wir folgende Angaben:

Die Erfahrungen, die wir trotz der Ungunst
der Zeit mit der diesjährigen Frühlings- und
Sommerwerbung machen konnten, veranlassen
uns, auch für den kommenden Winter ein
zusammenhängendes und auf die besondern
Verhältnisse zugeschnittenes Aktionsprogramm
aufzustellen, welches unter einheitlicher Marke und
mit dem Slogan „Chum mit i d'Winterferie"
durchgeführt wird. Wir gehen dabei von der
Überlegung aus, dass das Publikum psychologisch

richtig erfasst werden muss, da die trübe
Weltlage, die Brennstoffeinsparungen, die
Lebensmittelrationierung, die Verschlechterung der
wirtschaftlichen Verhältnisse usw. einen entscheidenden

Einfluss auf die geistige Einstellung des
Einzelnen haben werden. Wir wollen deshalb einmal
das Hauptgewicht auf Humor und gute
Laune, auf Fröhlichkeit und Lebensbejahung
legen, um gerade den ungünstigen psychologischen

Faktoren direkt und bewusst entgegenzutreten.

Es versteht sich von selbst, dass wir uns bei
den herrschenden aussenpolitischen Verhältnissen

in der ganzen Winterwerbung auf die
Schweiz konzentrieren müssen. Das
Aktionsprogramm sieht neben anderen Massnahmen
folgende Punkte vor:
Drucksachen.

Herausgabe eines Winterplakates mit dem
Slogan „Chum mit i d'Winterferie" (deutsch
und französisch);
Druck eines weiteren Plakates mit dem
Slogan „Gesunde Jugend durch Wintersport",
(deutsch, französisch und italienisch);
Winterbroschüre (50000 Exemplare);
Kalender mit alten Stichen (deutsch,
französisch, italienisch und englisch);
Auslandsausgabe Revue „Die Schweiz".

Insertionspropaganda (eigene Inserate und
Zuschüsse an regionale Inserate).

IMT Der Bundesrat
beschliesst vorübergehende rechtliche
Schutzmassnahmen für die Hotellerie

In seiner Sitzung vom 22. Oktober 1940
hat der Bundesrat die Verordnung über
vorübergehende rechtliche Schutzmassnahmen

für die Hotel- und Stickereiindustrie
genehmigt und beschlossen. Sie tritt am
25. Oktober a. c. in Kraft und entspricht
in ihren grossen Linien sowie den wichtigsten

Bestimmungen der Vorlage, wie sie
unserer Delegiertenversammlung in Basel
unterbreitet wurde.

Die Verordnung gibt dem Hotelier unter

bestimmten Voraussetzungen und auf
gestelltes Begehren hin die Möglichkeit,
folgende Massnahmen in Anspruch zu
nehmen :

1. Stundung: Stundung für grundpfand-
gesicherte Kapital- und Zinsforderungen,
für Forderungen, die durch Faustpfand oder
Pfandrecht an Kurrentforderungen gesichert
sind, Stundung von Kapital und Zinsen von
ungesicherten Forderungen, sowie Stundung

von Annuitätenzahlungen auf
Amortisationspfandtiteln der SHTG. Die
Stundungen können bis Ende 1941 bewilligt
werden.

2. Vom Betriebsergebnis abhängige
Verzinsung (gleitender Zinsfuss).

3. Abfindung von grundpfandgesicherten
Zinsforderungen und Steuern.

4. Nachlass von Kurrentforderungen.
Damit ist eines der dringlichsten und

wichtigsten Postulate unseres Vereins, das
der Zentralvorstand mit Energie und
Beharrlichkeit seit Kriegsausbruch vertreten
hat, dank der Mitarbeit der SHTG und dem
Verständnis der zuständigen Bundesorgane

innert nützlicher Frist verwirklicht
worden. Die Verordnung bringt die
notwendige Verlängerung der vorübergehen-
deh Schutzmassnahmen und ebnet auch
den Weg für eine künftige definitive Sanierung

der Hotellerie.
Den genauen Text derVerordnung finden

Sie im heutigen Beiblatt. Eine Würdigung
dieses Erlasses aus kompetenter Feder folgt
in der nächsten Nummer unseres Blattes.

Im weitern seien die Schaufensterwerbung,
Skischulwerbung, der Filmdienst, das
Vortragswesen Radio und Schallplatten erwähnt.

Die römischen Hotel-Neubauten für die
Weltausstellung 1942

Bekanntlich hat der Duce angeordnet, dass
für die kommende Weltausstellung 1942 grosse
alberghi di masse (Volkshotels) errichtet werden.
Der Bau dieser Hotels macht trotz der durch den
Krieg verursachten Schwierigkeiten rasche
Fortschritte, zum Teil nähern sie sich sogar schon
ihrer Vollendung. Insgesamt entstehen 3 grosse
Hotelsiedlungen in den verschiedensten
Stadtbezirken, und zwar je eine an der Via Imperiale,
welche direkt zur Weltausstellung führt, an der
Via Nomentana, und die dritte in der Zone der
Almone. Genauer gesagt, entstehen an der Via
Imperiale sogar zwei Hotelsiedlungen, wovon die
erste einen grossen sechseckigen Platz bildet, mit
einem achtstöckigen Zentralhotel in der Mitte,
umgeben von kleineren Hotels mit nur 5
Stockwerken zuzüglich Dachgarten. Die zweite
Hotelsiedlung an der Via Imperiale, die rund 2
Kilometer von der Aurelians-Mauer entfernt ist,
umfasst 6 grosse Volkshotels, die besonders
vorteilhaft angelegt sind, so dass die meisten Zimmer
auf die prachtvolle Via Imperiale hinaus gehen.

Die Volkshotels an der Via Nomentana und an
der Via dell'Almone bestehen insgesamt aus
14 Gebäuden, welche 3500 Zimmer mit 5100 Betten

umfassen werden. Die Bauten an der Via
Nomentana beim Ponte Tazio sind im Rohbau
bereits fertiggestellt, und zwar bedecken die dort
errichteten 6 Hotelbauten eine Grundfläche von
9200 Quadratmetern. Die Küche befindet sich
jeweils im „seminterrato" (Halbkellergeschoss),
wo auch die Wäscherei und die Heizungsanlagen
untergebracht sind. Im Erdgeschoss befinden
sich die Speise- und die Tages-Räume. Die
Hotels haben 6 Stockwerke, zuzüglich dem
Dachgeschoss, sind 35 Meter hoch und mit den
modernsten 'Luftschutzräumen ausgestattet. Zur
Versorgung dieser Hotels wird in unmittelbarer
Nähe ein eigener Markt errichtet werden. Die
Hotels an der Via Nomentana sollen nämlich
nach beendeter Ausstellung als Volkswohnungen
Verwendung finden, werden also nicht mehr als
Hotels weiter bestehen bleiben, während man
über die Zukunft der Hotels a"n der Via dell'Almone

und an der Via Imperiale noch keine
Beschlüsse gefasst hat. R. D.

Zur Kriegslage des deutschen Gastgewerbes

Die sprunghaft ändernden Anforderungen des
Krieges haben die Gaststätten aus ihrer
normalen Betriebsbahn geworfen. Besonders in
einem kriegführenden Staat wie Deutschland
verschieben sich die Verhältnisse ständig, von
Vierteljahr zu Vierteljahr, von Ort zu Ort, von
Betrieb zu Betrieb. Einheitlich ist nur die Un-
einheitlichkeit, stellt ein Konjunkturbericht über
die Kriegslage der Gaststätten in der „Frankfurter

Zeitung" fest, den wir den folgenden
Ausführungen zugrunde legen.

Umsatzmindernd wirken sich aus:
Verkehrseinschränkungen, Verdunkelung und damit
zusammenhängend Vorverlegung der
Polizeistunde, Tanzverbot und Warenkontingentierung.
Personalmangel und Warenverarbeitung haben
die Kosten gesteigert. Andererseits übten
die flüssige Kaufkraft und das anhaltende, wenn
nicht gesteigerte Erfrischungsbedürfnis eine
Belebung auf den lokalen Konsum aus. An vielen
Orten vermochten die Truppentransporte den
Gaststätten zeitweilig einen starken Auftrieb
zu geben. Im ersten Kriegsjahr hat der mili-



Kriegswirtschaftliche Massnahmen und Marktmeldungentärische „Reiseverkehr" den „zivilen" allgemein
übertroffen.

Es zeigte sich vorerst die auch in der Schweiz
beobachtete Erscheinung, dass der einheimi-

• sche Fremdenverkehr, trotz der durch
den Krieg bedingten Umschichtung, eine
erstaunliche Beständigkeit aufwies. Es wurde im
ersten Kriegswinter 1939/40 in Deutschland
noch lebhaft gereist. Zwar ging die Zahl der
Obernachtungen von Inlandsgästen im
Vergleich zum Vorjahr um 18% zurück, war aber
(im alten Reichsgebiet) noch ebenso gross wie
im Winter 1936/37. Diese Tendenz zur Kontinuität

dürfte zunächst auch den Sommerverkehr

des laufenden Jahres bestimmt haben,
wurde dann allerdings durch die Kriegseinwirkungen,

gepaart mit teilweise ungünstigen
Witterungsbedingungen, stark beeinträchtigt. Im
Ergebnis erlitt der diesjährige Erholungsverkehr
eine bedeutende Einbusse auch gegenüber dem
ungünstigen Vorkriegsjahr 1936. Sie ist nicht
zuletzt verursacht durch den Fortfall der KdF.-
Fahrten.

Die Einwirkung des Krieges findet ihren
charakteristischen Ausdruck in der
geographischen Veränderung des Verkehrsstromes.
Der Ausflugsverkehr wird wieder ortsgebunden:
überfüllte Ausflugslokale und Reiseziele in
Grossstadtnähe, während die Gaststätten an den
Autostrassen veröden. Gleichzeitig erfolgt eine
Abwanderung des noch vorhandenen Erholungsverkehrs

aus den militärisch wichtigen Zonen:
völlig stilliegende oder zu spät eröffnete Bäder
an der „Westfront", dafür konzentrierter
Fremdenverkehr an einzelnen Orten Mittel- und
Ostdeutschlands; vereinsamte Nordsee-, übervolle
Ostseebäder.

Deutsche Sperre für die Errichtung neuer
Reisebüros

Um die bestehenden Reisebüros in ihrem
Bestände zu sichern und den Gewerbezweig vor einer
weiteren Übersetzung zu schützen, wurde eine
Anordnung zum Schutze des Reisevermittlerge-
wcrbes erlassen. Sie macht bis auf weiteres die
Errichtung von Reisebüros von einer besonderen
Einwilligung der Verwaltungsbehörden abhängig,
die ihrerseits vor ihrem Entscheid ein Gutachten
der Reichsverkehrsgruppe Hilfsgewerbe des
Verkehrs einholt. In der Praxis wird sich die
Vorschrift wie eine eigentliche Sperre zur Gründung
neuer Unternehmen, sowie der Errichtung von
Zweigstellen oder die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes

auf Reisebürotätigkeit (z. B. in
Warenhäusern und Banken) auswirken. Die Anordnung,
die auf ein Jahr befristet ist, sei als Vorläufer
eines Gesetzes gedacht, das die Konzessionierung
des Reisevermittlergewerbes zum Zwecke hat.

Die kommenden Aufgaben des Fremden¬
verkehrs

In einem Aufsatz über die Zusammenarbeit
der Behörden mit den Organen des Fremdenverkehrs

äussert sich der Leiter des deutschen
Fremdenverkehrs, Staatssekretär Esser, über die
kommenden Aufgaben dahingehend, dass
Prophezeiungen kaum möglich seien. Unverrückbar
stehe aber die Notwendigkeit fest, die Grundlagen

der Fremdenverkehrspflege über
den Krieg hinweg zu erhalten. Bei den
grossen, in den Anlagen des Fremdenverkehrs
und Bäderwesens investierten Kapitalien bedeute
schon dies ein reiches Arbeitsfeld. Um alle
Volksgenossen mit den grossen Leistungen des Reiches
bekanntzumachen, sei es notwendig, alle
Voraussetzungen für einen umfassenden Fremdenverkehr
an den einzelnen Punkten neu zu schaffen:
Heranführung des grossen Verkehrs — Ausgestaltung
der Nahverkehrsmittel — Unterbringung und
Verpflegung der Reisenden — Betreuung an
Ort und Stelle durch Fremdenführer und
Bereitstellung erklärenden Materials in Werbeschriften
und Reisehandbüchern.

ItfidscUaQtsuotijseu
A.-G. Hotel Edelweiss, Sils-Maria

Hinsichtlich der var. Anleihe, I. Hypothek
von 1930 im Betrage von 0,5 Mill. Fr. wird
mitgeteilt, dass der der Aktionärversammlung vom
12. August 1940 vorgelegte Geschäftsbericht von
1939 einen Verlust von 13786 Fr. ausweist.
Durch Auflösung der Sanierungsreserve konnten
davon 13786 Fr. buchmässig gedeckt werden,
während ein Passivsaldo von 3919 Fr. vorgetragen
werden muss. Auch für das abgelaufene Jahr
kommt somit eine Verzinsung des Obligationenkapitals

nicht in Frage. Der Verwaltungsrat hat
die Schweizer Hoteltreuhandgesellschaft beauftragt,

eine Sanierung durchzuführen.

A.G. Hotel Schweizerhof, St. Moritz
Die Rechnung 1939/40 des Hotels Schweizerhof
in St. Moritz, Kommandit-A. G. Gugelberg

& Co., schliesst mit einem Passivsaldo von
Fr. 82319 ab, womit der Verlustsaldo auf
Fr. 133906 gestiegen ist. Nach Antrag der
Verwaltung soll das Aktienkapital von Fr. 688000 auf
einen Zehntel abgeschrieben werden. Zudem soll
die Kontokorrentforderung der unbeschränkt
haftenden Mitglieder von Fr. 94812 in Aktien
umgewandelt werden. Der auf 30. April a. c.
ausgewiesene Verlust von Fr. 643812 wird nach
Durchführung der Sanierung aus der Bilanz verschwinden.

Die kürzlich abgehaltene Obligationärver-
sammlung hat beschlossen, das Obligationenkapital

bis 1945 zu stunden und den Zins zu
reduzieren.

Grand Hotel Engadiner Kulm, St. Moritz
Das bisherige Stamm- und Prioritätsaktienkapital

ist gemäss Beschluss der Aktionärver-
sanimlung vom 20. Juli 1940 auf 20% oder
200000 Fr. abgeschrieben worden. Zu gleicher
Zeit wurden die Prioritätsaktien den Stammaktien

gleichgestellt. Infolge Verrechnung
beträgt das neue Aktienkapital 400000 Fr.,
eingeteilt in Soo Aktien zu 500 Fr.

Aus deu SeUUoueu

Sektion Baden-Ennet-Baden.
Mitgliederversammlung

Unter dem Vorsitz von Herrn Präsident
Gugolz jun. fand am 10. Oktober eine
Mitgliederversammlung statt, die allerdings nicht
Vollzählig besucht worden war. Nach der Be-

Butter-Rationierung
Die Verhältnisse in der Fettversorgung, vor

allem die in Erscheinung getretene übersetzte
Nachfrage, nötigten das Eidg. Kriegsernährungsamt

dazu, auch die Butter der Rationierung zu
unterstellen. Die wichtigsten Bestimmungen
sind .folgende:

1. Rationierte Waren.
Der Rationierung neu unterstellt wird Butter

jeder Art (Tafelbutter, Kochbutter, eingesottene
Butter, gesalzene Butter usw.).

2. Abgabe und Bezug von Butter vom
21. Oktober bis 30. November 1940.

Da die Butter-Rationierung entgegen der
ursprünglichen Absicht des KEA infolge des
Verhaltens einzelner Konsumentenkreise ohne Verzug

eingeführt werden muss, die *Rationierungs-
ausweise pro November 1940 jedoch bereits
ausgegeben sind, wird für die laufende Periode die
nachstehende Übergangsregelung getroffen.

a) Private dürfen ab 21. Oktober, morgens
00 Uhr, Butter jeder Art nur noch gegen Abgabe
eines Rationierungsausweises beziehen. Zu
diesem Zwecke werden die blinden Coupons der
persönlichen November-Lebensmittelkarten wie
folgt in Kraft gesetzt: Coupon „A" der ganzen
Karte sowie Coupon „AK" der Kinderkarte
berechtigen zum Bezüge von je 300 g Butter.
Coupon „A y2" der halben Karte berechtigt
zum Bezüge von 1.50 g Butter.

Um den Konsumenten den Bezug der
Butter-Ration in kleineren Mengen zu ermöglichen,
wird folgende Regelung getroffen: Der Bezüger
hat die ganze Ration einer Karte beim gleichen
Verkäufer zu beziehen. Beim ersten Teilbezug
hat der Verkäufer den Coupon entgegenzunehmen.

Er notiert auf der Stammkarte die gelieferte

Menge sowie das Ablieferungsdatum. Jeder
weitere Bezug bis zur Erschöpfung der Rati on
wird auf gleiche Weise auf der Stammkarte
eingetragen. Abgabe und Bezug über die
festgesetzte Ration ist strafbar.

Die Coupons der Warengruppen 70 (Fett/Öl)
und 90 (Speisefett) berechtigen nicht zum
Bezüge von Butter.

b) Kollektive Haushaltungen und
verarbeitende Betriebe sind berechtigt, vom
21. Oktober bis 30. November 1940 höchstens
^20 ihrer Bezüge der Stichperiode vom 1. Mai
1939 bis 30. April 1940 ohne Rationierungsausweise

bei ihren Lieferanten der vorgenannten
Stichperiode zu beziehen. Die Grossbezüger-
Coupons der Warengruppen 70 (Fett/Öl) und 90
(Speisefett) berechtigen nicht zum Bezüge von
Butter.

3. Aus den allgemeinen Bestimmungen.
Der gesamte laufende Anfall an Butter bei

sämtlichen organisierten und nicht organisierten
Produktionsstellen (Käsereien, Rahm- und
Milchsammelstellen, sowie von Einzelproduzenten),
soweit er nicht zur normalen Selbstversorgung
dient, untersteht der Ablieferungspflicht
an die dem Zentralverband schweizerischer
Milchproduzenten angeschlossenen Butterzentralen
oder an die Regionalverbände.

Jegliche Abgabe (Verkauf, Tausch, Schenkung)

von Butter jeder Art aus Landwirtschaftsbetrieben

an Drittpersonen ist untersagt;
dasselbe gilt für den Bezug.

Ausnahmen können in begründeten Fällen
durch den Zentralverband Schweizerischer
Milchproduzenten im Einvernehmen mit der Sektion
für Milch und Milchprodukte des Eidg.
Kriegsernährungsamtes bewilligt werden.

Landwirtschaftlichen Betrieben, die bis anhin
regelmässig Butter verkauft haben, ist der
Verkauf gegen gültige Rationierungsausweise

bis Mitte November 1940 gestattet. Wer
diesen Verkauf darüber hinaus fortsetzen will,
hat spätestens bis 5. November 1940 beim
Zentralverband ein begründetes Gesuch einzureichen.

Sodann sei erwähnt, dass Lieferungen, die
ohne Rationierungsausweise erfolgen können (an
kollektive Haushaltungen, verarbeitende
Betriebe, Handelsbetriebe), sich nur auf die
regelmässige Kundschaft der Lieferanten
erstrecken dürfen. Ein Wechsel des
Lieferanten darf nur in begründeten Fällen
und mit Bewilligung der Sektion für
Milch und Milchprodukte des Eidg.
Kriegsernährungsamtes erfolgen.

Zum Zwecke der Kostenverminderung und
der Vereinfachung von Ablieferungen dürfen die
sich aus den Berechnungen der Quote für
Handelsbetriebe ergebenden Mengen durch die
Besteller auf 5 kg aufgerundet werden. Diese
Regelung gilt hingegen nicht für Lieferungen
an kollektive Haushaltungen und
verarbeitende Betriebe.

grüssung durch den Vorsitzenden und die
Genehmigung des letzten Sitzungsprotokolls,
nahm die Versammlung den Bericht des
Präsidenten über die Basler Delegiertenver-
sammlung entgegen. Den Ausführungen, die
sich speziell auch mit dem Preisproblem be-
fassten, war zu entnehmen, dass die Delegierten
sich nicht zu einem generellen Preisaufschlag ent-
schliessen konnten, sondern dem Heizungszuschlag

den Vorzug gaben. Aus der Mitte der
Mitglieder wurde hiezu bemerkt, dass angesichts
der allgemeinen Verteuerung der Waren ein
Teuerungszuschlag auf die Pensionspreise eher
gerechtfertigt gewesen wäre. Der Heizungszuschlag,

der an und für sich durch die mehr als
200 prozentige Verteuerung des Heizmaterials
begründet ist, dürfte bei den Gästen doch da
und dort etwas Kopfschütteln verursachen, wenn
wegen Kohlenmangel nur sehr knapp geheizt
werden kann. Im Zusammenhang mit dem
Preisproblem ist es auch nötig, stets genaueste
Kostenberechnungen anzustellen, um Verkaufspreise
festzusetzen, die eine Weiterexistenz der Betriebe
ermöglicht. Die kaufmännische Einstellung, wie
sie u. a. von Herrn Dr. Diethelm gefordert wird,
ist absolut notwendig. Die dauernde
Kostenkontrolle dürfte manchen vor einer Sanierung
bewahren. Unsere Mitglieder sind zur Einsicht
gekommen, dass mit den zu niedrigen Pensionspreisen

nicht mehr auszukommen ist. Die
Ansätze müssen so gehalten sein, dass wenigstens
das Existenzminimum herausgewirtschaftet wird.

Es wurde der Wunsch geäussert, verschiedene
Badehotels seien in den Preiskategorien neu

Rationierung von tierischen Fetten

Aus den vom Eidg. Kriegsernährungsamt
erlassenen Bestimmungen über die Rationierung
von tierischen Fetten geben wir auszugsweise
folgendes bekannt:

1. Neu rationierte Waren.
Mit Wirkung ab 21. Oktober 1940, morgens

00 Uhr, sind die nachfolgend genannten Fette,
roh und ausgelassen, rein und in Mischungen,
neu der Rationierung unterstellt: Fette von
Grossvieh (Ochsen, Rinder, Kühe, Muni), Schweinen,

Kleinvieh (Kälber, Schafe) und Pferden.
Wie bisher bleiben rationiert; Speiseöle,

pflanzliche Fette sowie alle Mischungen
tierischer Fette mit Speiseölen und pflanzlichen
Speisefetten.

Zu den rationierten Fetten gehören alle
ausgelassenen sowie zum Auslassen geeigneten Fette,
insbesondere frischer (grüner) Fettspeck jeder
Art, Schmär (Flammen), Nierenfett, Hodenfett,
Darmfett usw.

Ohne Rationierungsausweise können bis auf
weiteres abgegeben und bezogen werden: gesalzener

und geräucherter Brustspeck (Rippenspeck),

Laffen- und Schinkenspeck; geräucherter
Fettspeck. (Spickspeck); mit Speck gespicktes
Fleisch; Fleisch- und Wurstwaren, die Fett oder
Speck enthalten; fettes Fleisch, insoweit Fleisch
und Fett in bisher für den Verkauf üblichen
Mengenverhältnissen stehen; Grieben.

2. Abgabe und Bezug von neu der
Rationierung unterstellten tierischen Fetten an
Konsumenten. Private, kollektive
Haushaltungen, verarbeitende Betriebe, militärische
Einheiten dürfen die vorgenannten Fette nur
gegen Konsumenten-Coupons der Warengruppen
70 (Fett/Öl) und 90 (Speisefett) oder
Armeeformulare R 10 „Gutschein-Bon" beziehen. Die
auf den Rationierungsausweisen festgesetzten
Mengen gelten für rohe und geschmolzene,
gemischte und reine Fette. Verkäufer von Schlachtvieh

haben im Falle einer Fettrücknahme die
entsprechenden Rationierungsausweise abzuliefern.

3. Zuteilung von Rationierungsausweisen
zum Bezüge der neu rationierten

tierischen Fette.
Der Bezug der neu rationierten tierischen

Fette erfolgt gegen Konsumenten-Coupons der
Warengruppen 70 (Fett/Öl) und 90 (Speisefett).

Weder an private noch kollektive
Haushaltungen und verarbeitende Betriebe wird
für die Rationierungsperiode vom 14. Oktober
bis 30. November 1940 eine weitere Zuteilung
von solchen Rationierungsausweisen erfolgen.
Alle Konsumenten haben vielmehr die ihnen
bereits zugeteilten Coupons auch für den
Einkauf dieser neu rationierten Fette zu verwenden.

4. Kontrolle der Metzgereibetriebe.
Metzgereibetriebe, die gewerbsmässig Schlachtungen

vornehmen oder Fette in Verkehr bringen,

werden einer Kontrolle nach besonderen
Vorschriften unterstellt.

5. HaUsschlachtungen.
Hausschlachtungen zur Deckung des eigenen

Bedarfes und gelegentliche Schlachtungen mit
beschränktem Fleischverkauf sind nur soweit
gestattet, als sie den bisherigen Umfang nicht
übersteigen. Untersagt sind jedoch Schlachtungen

von zugekauften, nicht selbst gemästeten
Schweinen zum Zwecke der Selbstversorgung.

Die Abgabe von rohem und geschmolzenem
Fett aus Haus- und gelegentlichen Schlachtungen

sowie aus Notschlachtungen an Konsu-,
men-ten sind verboten.

Höchstpreise für tierische Fette

Für tierische Fette (Schmer, Speck zum
Auslassen, Schweineschmalz, ausgelassen, und
Rinderfett Ia, roh und ausgelassen, die ab Montag,
den 21. Oktober 1940 der Rationierung
unterliegen, werden mit Wirkung ab 21. Oktober 1940
nachstehende Höchstpreise festgesetzt:

Höchstpreis Höchstpreis
bei Abgabe netto, bei Ab-

an gäbe an
Detaillisten Konsumenten

Fr. Fr.

Schmer, roh — 3-3°/kg
Speck zum Auslassen — 3.40/kg
Schweineschmalz, rein,

ausgelassen, inländisch. 3.— 3.50/kg
ausländisches 2.30 2.70/kg

Rinderfett, Ia, roh — 1.60/kg
„Premier Jus" (ausgelassenes

Rinderfett Ia) *) — 2.—/kg

zu klassieren. Dabei wäre es allerdings auch
nötig, die Outsider in die Preisnormierung
verbindlich einzubeziehen. Die allgemein verbindliche

Preisordnung liegt auch im Interesse des
Bundes und der Allgemeinheit, um so die
Wirtschaftlichkeit der Hotellerie sicherzustellen.

Der Vorsitzende gibt Kenntnis von dem vom
Zentralverein an die Kantonsregierungen gerichteten

Schreiben betreffend die
Arbeitsbeschaffungskredite. Auch in unserer Bäderstadt

mangelt es nicht an Arbeitsgelegenheiten
aller Art, wie Renovation von Badezellen,
Neufassung der Thermalquellen, Einrichtung eines
Thermalschwimmbades, sowie weitere
Installationen, die zu einem modernen Badebetrieb
gehören. Der Bund ist bereit, Hotel- und
Bäderrenovationen bis zu dreissig Prozent zu
subventionieren. Die Kantone ihrerseits müssen
wenigstens 7,5 Prozent an Subsidien beitragen,
so dass mit 37,5 Prozent öffentlichen Mitteln
gerechnet werden darf.

Abschliessend verwies der Präsident auf das
vom SHV. herausgegebene Gutachten des
Institutes für Wirtschaftsforschung über die
wirtschaftliche Lage der Hotellerie, dessen Lektüre

und Anschaffung angelegentlich empfohlen
wurde. J. N.

Sektion Brünig-Hasleberg
Anlässlich einer Sitzung vom 12. Oktober

wurde der Vorstand neu bestellt. Zeichnungsberechtigt

sind die Herren H. Wiegand, Hotel

Ergänzungsbestimmungen:
a) (*) Der Verkäufspreis für ausgelassenes

Rinderfett geringerer Qualität ist entsprechend
tiefer anzusetzen.

b) Bei der Preisfestsetzung für Mischfette
(Schweineschmalz + Rinderfett oder Metzgerfette

gemischt mit Speiseöl, vegetabilischen
Fetten oder Butter) ist anteilmässig auf die für
die Einzelbestandteile geltenden Höchstpreise
abzustellen.

Die in Verfügung Nr. 440 vom 4. Oktober 1940für Schmer, Speck und Schweineschmalz
genannten Höchstpreise werden hierdurch
aufgehoben.

Rahmverbot
Um die Butterrationierung in ihrer Wirkung

nicht zu beeinträchtigen und um Missbräuchen
und Umgehungen vorzubeugen, sind mit
Wirkung ab 21. Oktober 1940, morgens 00,00 Uhr,
Gewinnung, Abgabe und Bezug von
Rahm zum Frischkonsum und für gewerbliche

Zwecke bis auf weiteres verboten.
Vor dem 21. Oktober 1940 hergestellter Rahm

darf bis und mit 26. Oktober 1940 abgegeben
werden.

Die Sektion für Milch und Milchprodukte
kann Ausnahmen bewilligen. Sie ist überdies
ermächtigt, das Verbot der Herstellung von
Rahm auf kollektive Haushaltungen
(Gaststätten, Pensionen, Anstalten), sowie auf
verarbeitende Betriebe auszudehnen.

Preiserhöhung auf Biscuits und Confiserie-
artikel

Nach einer Verfügung der eidg. Presikontroll-
stelle (Nr. 443) darf auf Confiserieartikeln
ab 15. Oktober 1940 ein Teuerungszuschlag von
50 Rp. per kg auf den am 1. November 1939
effektiv erzielten Verkaufspreisen erhoben werden.

Die Fabrikpreise für Biscuits und Waffeln
können, je nach Qualität, um 40 bis 50 Rp. per
kg und die Detailpreise um 50 Rp. per kg erhöht
werden. 10er und 20er Stückli dürfen, bei
gleichbleibenden Verkaufspreisen, um 15% leichter

hergestellt werden. Die Fabrikpreise für Zwieback

zum offenen Verkauf erhöhen sich um
30 Rp. per kg und die Detailpreise um 40 Rp.
per kg netto.

Erleichterte Verwertung der Inlandweine
1940

Am 15. Oktober hat der Bundesrat seinen
Beschluss über die Erleichterung in der
Verwertung der Weinernte 1939 auch auf die
inländische Weinernte des Jahres 1940 ausgedehnt.
Den vom 17. Mai 1940 datierenden ersten
Beschluss haben wir in Nr. 22 der Hotel-Revue vom
30. Mai publiziert. Wir rufen kurz in Erinnerung,
dass demnächst inländische Weine durch
Verschnitt deklarationsfrei verbessert werden dürfen,
sofern der Verschnitt nur mit qualitativ
höherstehenden Weinen vorgenommen wird und 20%
nicht überschreitet. Der so verbesserte Wein
muss in Zusammensetzung und Charakter einem
mittleren Jahrgang des betr. Gebietes ähnlich
sein. Über Art, Menge und Verwendung des
Verschnittweines ist genau Buch zu führen.
Verschnitte inländischer Weissweine verschiedener

Herkunft unter sich können als „Schweizer
Weisswein" bezeichnet werden. Verschnitte
inländischer Weissweine mit fremdem Rotwein
sind als „Möntagner" oder als „Rose" zu
bezeichnen.

Gesetzliche Fristen und Fünftagewoche
Nach einem Bundesratsbeschluss vom 15.

Oktober 1940 wird für alle gesetzlichen Fristen des
eidgenössischen und kantonalen Rechts, die an
einem Samstag ablaufen, der Samstag einem
staatlichen Feiertag gleichgestellt. Dies gilt auch
für die von einer Behörde angesetzten Fristen,
soweit nicht bei der Fristansetzung selbst etwas
Abweichendes bestimmt wird.

Dieser Beschluss gilt so lange, als durch die
zuständige Bundesbehörde die Schliessung der
Arbeitsräume am Samstag angeordnet ist
(Verfügung Nr. 8 des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
mentes vom 19. September 1940 über
Brennstoffeinsparungen in Betrieben, Art. 5).

Kosten der Lebenshaltung.
Der vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe

und Arbeit berechnete Landesindex der Kosten
der Lebenshaltung stand Ende September 1940
mit 153,2 (Juni 1914 100) um 1,5 Prozent über
Vormonatsstand und um 11,7 Prozent über dem
Vorkriegsstand von Ende August 1939. Die
Indexziffer der Nahrungskosten hat sich im
Berichtsmonat um 2,4 Prozent auf 149,2 und
der Brennstoffindex um 2,3 Prozent auf 138,8
erhöht. Die Gruppenziffer der Bekleidungskosten
wird mit 147,3 und der Mietpreisindex mit 173,2
fortgeschrieben.

Alpenruhe in Hohfluh, als Präsident, und
W. Tännler, Hotel Bellevue in Hohfluh, als
Sekretär.

Hotelierverein Glarnerland und Walensee

Der Ehrenpräsident des Glarner Hoteliervereins,

Herr K. Höhn, Glarus, hat sich die
verdienstvolle Mühe genommen, anlässlich des
20jährigen Bestehens der dortigen Sektion eine
Vereinsgeschichte abzufassen. Dieser 16
Seiten umfassende Rückblick auf die ersten
zwanzig Jahre Hotelierverein Glarnerland (1919
bis 1939), der den Vereinsmitgliedern vom
Verfasser gewidmet wurde, stellt einen wertvollen
Beitrag zur Geschichte des Fremdenverkehrs in
jenem Gebiete dar. In anschaulicher und lebendiger

Weise wird die Fahrt des Vereinsschiffleins
durch alle Stürme der letzten beiden Jahrzehnte
geschildert. Auch die vielseitigen wirtschaftlichen

Wechselbeziehungen zwischen der Hotellerie

und den übrigen Erwerbsgruppen des Glar-
nerlandes werden dabei immer wieder aufgezeigt.
Herr Höhn, der als ehemaliges Mitglied des
Zentralvorstandes und zeitweiliger Präsident der
Preisnormierungskommission ganz besonders
gründlichen Einblick in die allgemeine
Vereinstätigkeit der organisierten Hotellerie hatte, war
berufen, die Geschichte der Sektion, die er
mitbegründen half, zu schreiben. Er hat sich dieser
Aufgabe mit Fachkenntnis und Liebe zur Sache
unterzogen. Die Schrift bildet eine begrüssens-
werte Bereicherung der Archive des SHV.
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ScrisMtuoivz&A
Der Bündner Fremdenverkehr

Der Monat September brachte etwas Licht in
den bisherigen düsteren Verlauf der Sommersaison.

Die beiden ersten Dekaden weisen grössere
Logiernachtzahlen auf als die nämlichen Perioden

des Vorjahres, was ausschliesslich auf einen
vermehrten Besuch von Schweizergästen
zurückzuführen ist. Trotzdem vermag dieses Ergebnis
nicht über die prekäre Lage des Fremdenverkehrs
in Graubünden hinwegzutäuschen, um so mehr,
als ein Vergleich mit dem September 1939, da
sich gerade die Folgen der Generalmobilmachung
auszuwirken begannen, nicht schlüssig ist. Der
ganze Monat erbrachte rund 135000 Übernachtungen,

was im Vergleiche zum Vorjahresmonat
ein Plus von etwa 13000 Logiernächten ergibt.
Seit 1. April registrierte die Bündner Statistik
982000 Übernachtungen. Das sind 481000
Fremdennächte weniger als im Vorjahre! Was dieser
Ausfall an wirtschaftlichen Einbussen in der
dortigen Hotellerie, im Bündner Wirtschaftsleben
überhaupt bedeutet, kann sich wohl auch der
Fernstehende ungefähr vorstellen. Wahrlich
höchste Zeit, um einen derart durch die
Kriegsereignisse betroffenen Gewerbezweig zu stützen
und vor einem allgemeinen wirtschaftlichen
Zusammenbruch zu bewahren.

Berns Fremdenverkehr im September 1940

In den 49 Hotels, Gasthöfen und
Fremdenpensionen sind im Monat September 1940
i3 538 Gäste angekommen, im gleichen Monat des
Vorjahres waren es 9777. Im September 1938
hatte die Zahl der Ankünfte 16390 betragen.

Die Zahl der Übernachtungen belief sich
auf 32388, gegen 30161 im Vorjahresmonat und
36556 im September 1938.

Von den 13538 Gästen waren 12393 aus der
Schweiz und 1145 (1938: 6087) aus dem Ausland.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer
beläuft sich auf 2,3 (1938: 2,1) Tage; Inlandgäste 2,0
(1,9), Auslandgäste 4,9 (2,5).

Von 100 Betten waren im Durchschnitt
sämtlicher Gaststätten 56,4 gegenüber 50,1 im
Vorjahresmonat und 58,4 im September 1938
besetzt.

Der Zürcher Fremdenverkehr im September
'Nach dem grossen Ausfall im Reiseverkehr in

den Sommermonaten Juni bis August weist der
September wieder ein leicht gebessertes
Resultat auf. Insgesamt sind im vergangenen Monat
in den Hotels, Gasthöfen und Pensionen unserer
Stadt 19000 Fremde abgestiegen. Es waren dies
2393 mehr als im Vormonat und 4791 mehr als
im Juli. Im Jahrfünft 1934/38 hatte die Zahl
der Ankünfte durchschnittlich 32112 betragen.
Die Zahl der Übernachtungen belief sich auf
50861 gegen 90093 im Durchschnitt der Jahre
1934/38.

Von den 19000 abgestiegenen Gästen waren
17064 Inlandgäste. Damit hat der Zustrom an
Inlandgästen das Niveau der Jahre 1934/38
mit im Durchschnitt 14346 abgestiegenen Inlandgästen

stark übertroffen. Aus dem Ausland
kamen dagegen nur 1936 Fremde nach Zürich;
in den gleichen Monaten der Jahre 1934/38 hatte
man im Durchschnitt jeweils 17766 Ausland-

ankünfte gezählt. Von den Übernachtungen
entfallen auf die Inlandgäste 38823 (35971), auf die
Auslandgäste 12038 (54122).

Die Bettenbesetzungsziffer belief sich im
Durchschnitt sämtlicher Hotels und Gaststätten
auf 35,5 Prozent gegenüber 62,0 Prozent im
Durchschnitt der Jahre 1934/38.

Ferienhäuschen und Naturschutz 4

Eine innerschweizerische Korporation fasste
kürzlich in ihrem Ratskollegium den begrüssens-
werten Beschluss, Wochenend- und Ferienhäuset
nur da und in einer solchen Bauart zuzulassen",
dass sie das Landschaftsbild nicht stören. Der
Beschluss wird von Seiten des Schweizerischen
Bundes für Naturschutz allen Korporationen und
Gemeinden, welche in die Lage kommen, Land
für solche Bauten zu verkaufen oder Baubewilligungen

zu erteilen, zur Nachahmung aufs wärmste

empfohlen.
Kommt dann noch eine strengere Handhabe

des Hotelbauverbotes hinzu, so haben wir gleich
zwei Fliegen auf einen Schlag! r

lAfadafal
Frau Marie Fenner f

Ende letzter Woche schied Frau Wwe. Marie
Fenner-Stalder im 73. Lebensjahre nach langem
Krankenlager aus diesem Leben. Sie leitete
zuerst zusammen mit ihrem Gatten und nach
dessen Tod noch während einiger Jahre mit
einem Sohn das Hotel „Einhorn" in Luzern.
Die Verstorbene hat von der Pike auf im Hotelfach

gedient und war zuletzt vor ihrer Verheiratung

Gouvernante im Hotel des Balances in
Luzern. Sie wurde gleicherweise von Angestellten

und Gästen als umsichtige, tüchtige und
um das Wohl aller besorgte Hoteliere und Wirtin
geschätzt. Der Heimgang nach schmerzlichem
Krankenlager beschloss ein tapferes Frauenleben,
dem alle, die Frau Fenner kannten, ein ehrendes
Andenken bewahren werden.

Rob. Niederberger f
Im Alter von über 80 Jahren verstarb Herr

Rob. Niederberger, alt Hotelier. Der Verstorbene

führte während längerer Jahre das Kurhaus

Engel in Emmetten und war während
dieser Zeit- Mitglied unseres Vereins. Vor etwa
fünfzehn Jahren zog er sich aus dem aktiven
Berufsleben zurück und verbrachte seinen Lebensabend

in Beckenried. Herr Niederberger war
auch im öffentlichen Leben hervorgetreten. Er
gehörte früher dem Nidwaldner Landrat und
dem Obergericht als geschätztes Mitglied an.
Friede seiner Asche.

Bttchevfisdi
Die Schweiz vor neuen Aufgaben. Zwei

Diskussionsbeiträge von Oberstdivisionär Dr. Eugen

Bircher und Prof. Dr. Eugen Böhler. 56
Seiten. Herausgegeben vom Polygraphischen Verlag
A.-G., Zürich. Fr. 1.—.

In der Meinung, dass Oberstdivisionär Bircher
und Prof. Böhler einem weiteren Publikum zur
Klärung der dringendsten Gegenwartsfragen
unseres Landes Wesentliches zu sagen haben, hat
sich der Polygraphische Verlag entschlossen, die
von diesen beiden Männern in der Bundesfeier-
Nummer des „Argauer Tagblatt" veröffentlichten
Abhandlungen als kleine Schrift herauszugeben.

,,10000 Jahre Schaffen und Forschen",
ein von der Schriftleitung des Pestalozzi-Kalenders

verfasstes, neues Buch ist soeben erschienen.
Der einfach und klar geschriebene, fesselnde Text
und die 266 prächtigen Holzschnitte haben etwas
an sich, das die Bewunderung von alt und jung
erregt. Was menschlicher Geist und Wille in
10000 Jahren geschaffen und erforscht haben,
zieht an unsern erstaunten Augen vorbei — es
gibt des Sehens und Sinnens kein Ende. Alt und
Jung sind begeistert. Was auch könnte in diesen
so trüben Tagen besonders unsere Jugend mehr
zu eigenem Schaffen und Streben anregen als die
Grosstaten der Entdecker und Forscher, als das
Erringen und Erkämpfen des wahren, menschlichen

Fortschrittes. Dieses prächtige und
zugleich so billige Buch soll zum weit verbreitetsten
schweizerischen Volksbuch werden.

Die schweizerischen Grossbanken und
Privatbankiers. Von Dr. Ad. Jöhr, Präs. der
Schweiz. Kreditanstalt. 91 Seiten. Preis:
Broschiert Fr. 3.50, in Leinwand gebunden Fr. 5.—-.
Polygraphischer Verlag A.-G. Zürich.

Eine Bankbetriebslehre aus der Feder eines
erfahrenen und bewährten Wirtschaftsführers und
Bankfachmanns. Seine Darstellung des Betriebes

unserer Grossbanken und Privatbankiers ist
nicht nur aufschlussreich, sondern sie gewährt
durch Tiefgründigkeit und offene Kritik einen
tiefen Einblick in den Betrieb und die Bedeutung
unserer Banken.

PAHO

Lockerung der Bestimmungen über die
Bezugsberechtigung der Wehrmänner
In Ausführung der Bestimmungen des Art. 9

des Bundesratsbeschlusses vom 13. September
1940 hat das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit den Arbeitslosenkassen folgende
Weisungen zugehen lassen:

Bezugsrecht im Anschluss an die
Entlassung: 2 Wochen. Wer innert diesen zwei
Wochen keine Beschäftigung findet und sich zur
Teilnahme an einem Weiterbildungs- oder
Umschulungskurs anmeldet, kann, unter
Vorbehalt der behördlichen Zustimmung, während
der Dauer des Kursbesuches das übliche Taggeld

aus der Arbeitslosenversicherung
oder Krisenunterstützung beziehen.

Bezugsrecht während der Beurlaubung
zur Arbeitsnachfrage: 2 Wochen. (Der Ur-
laubspass des Wehrmannes muss jedoch einen
entsprechenden Vermerk tragen.)

Bezugsrecht im Anschluss an eine
Saison- oder Jahresstelle. Wehrmänner, die
nach ihrer Entlassung Arbeit gefunden haben und
im Anschluss an ihre Stelle nun arbeitslos geworden

sind, können die Arbeitslosenunterstützung
unter den üblichen statutarischen

Bedingungen beziehen.

Schweizer Hotelier in Como (Italien) sucht für seinen
18jähr. Sohn, gewes. Schüler der Fachschule von Cours,
zur Erlernung der deutschen Sprache und Erweiterung
der Branchenkenntnisse

AUSTAUSCH
mit Jüngling od. Tochter gleich. Alters. Seriöse u. fam.
Behandl. wird erwünscht u. zugesich. Off. erb. unt. Chiffre
B 2000 Unione Pubblicitä Italiana "UPI", Como (Italien)

Beitragsrückständige Wehr manner, die
im Anschluss an ihre Entlassung die Prämien
sofort nachbezahlen, werden nicht gesperrt.
Sofern der Aktivdienst mindestens von der Dauer
der sonst zu bestehenden Karenzfrist war. ist
der Versichertc mit dem ersten gestempelten Tage
bezugsberechtigt. Verwaltung der PA HO.

(facUafttuUe, IfUtteMuufyeu
Selbsttätige Temperatur-Regelung
Eine Sftannassnahme im Hotelbetiicb

Die zwingende Notwendigkeit, sparsam zu
heizen, verlangt geeignete technische Hilfsmittel,
um die knappen Vorräte möglichst zu strecken.
Neben den Massnahmen auf rein heiztechnischem
Gebiet ist auch den betriebstechnischen Vorkehrungen

vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken.
Die Wirtschaftlichkeit des Heizbetriebs hängt von
der Einstellung der richtigen Heizwassertemperatur

in hohem Masse ab. In einem Land mit
stark schwankenden klimatischen Verhältnissen
bedeutet dies erfahrungsgenüiss eine schwierige
Aufgabe. Liegt die Heizwassertemperatur unter
dem erforderlichen Wert, so ist die Kaumtemperatur

zu tief, liegt sie aber höher, so ist eine
Brennstoffverschwendung die Folge, die nicht zu
unterschätzen ist. Versuche haben erwiesen, dass
eine Erhöhung der Raumtemperatur von 180 auf '

200 einen Mehrverbrauch an Brennstoff von nahezu

20% bedeutet.
Der elektrischen Tent per a tu r- Regeln 11g

kommt daher besondere Bedeutung zu. Eine
solche Anlage passt die Heizwasscrtemperatur
fortlaufend und selbsttätig den Witterungsverhältnissen

an und erzielt durch die exakte
Erfassung des jeweiligen Wärmebedarfs eine
konstante Raumtemperatur. Der Brennstoffverbrauch

wird auf ein Mindestmass herabgesetzt.
Die bisher meist nach Gutdünken erfolgte
Einstellung von Zugreglern, Kesselthermostaten usw.
wird überflüssig, wodurch sich gleichzeitig auch
der Heizbetrieb bedeutend vereinfacht. Durch
Vermeidung jeden Überheizens können beträchtliche

Einsparungen erzielt werden.
Die Apparatur — ein bewährtes Erzeugnis

der elektrotechnischen Präzisionsindustrie
(Herstellerfirma: Landis & Gyr, Zug) — arbeitet
völlig selbsttätig und eignet sich für jedes
Heizsystem. Die in mehreren Heizsaisons gemachten I

Erfahrungen bestätigen, dass die Einsparungen
im Brennstoffverbrauch besonders bei grösseren
Heizanlagen eine rasche Amortisation der Apparatur

zulassen. Besonders trifft dies bei der
Durchführung sog. Heizprogramme zu, wofür die
selbsttätige Temperatur-Regelung ebenfalls sehr
geeignet ist.

Redaktion — Redaction:
Dr. M. Riesen — Dr. A. Bücbi

im cm au hd

ffl] nzOtffl

Sparsam heizen...
Gastwirte und Hoteliers stehen vor schweren
Problemen. Welche Massnahmen sind zu
ergreifen, um Wärme zu sparen? Wie kann
das Wohl der Gäste gewährleistet und
dennoch die vorgeschriebene Raumtemperatur
nicht überschritten werden?

Die elektr. Heizregelung
übernimmt diese Aufgabe völlig selbsttätig.
Sie erfasst den mit der Witterung stark
schwankenden Wärmebedarf des Gebäudes
und stellt die erforderliche Heizwassertemperatur

entsprechend ein. Die Apparatur
eignet sich für jede Heizanlage, vereinfacht
die Bedienung und erzielt sparsamste
Verwendung des Brennstoffes. — Unsere Druckschrift

R orientiert Sie über weitere Vorteile-

LANDIS & GYR, ZUG
Abteilung für wärmetechnische Apparate

Gesucht in Grosshotel Oberengadin

Lingeriegouvernante
vertraut mit modernem Wäschereibetrieb, Jahresstelle.
Eintritt nach Vereinbarung November Dezember. Offerten

unter Chiffre O. E. 2769 an die Hotel-Revue, Basel 2.

Beratungsstelle
für sämtliche Wäschereifragen

Anlernen des Personals für rationelles Waschen mit
schonender Behandlung der Wäsche vermittels

hartwasserbeständigen Produkten.

Fachmännische Beratung bei Umänderungen und Neuinstallationen
in der Wäscherei.

E. G. Ruegger-Rougemont, Basel
Im Holeeletten 27 - Telephon 2 53 73

Schuhzmarke

WEISS

TISCHDECKPAPIER
„DAMAST"

PAPIER-SERVIETTEN
„KREPP UND DAMAST"

zu billigsten Preisen.

P.GIMMI & CO.
Papiergrosshandlung

ST. GALLEN

Gut essen u.trinken
'gehört zu Ihrem Beruf

denn man muß seinen Kunden
Ehre antun. Sie kennen die
Folgen und möchten wohl
einschränken, aber das geht nicht'
gut. Was Sie aber können, das Ist,
rechtzeitig gegen Ihre
Berufskrankheit vorbeugen, gegen
die Arterlenverkalkung. Sicher
sprach Ihr Arzt oder Apotheker
schon von Arterosan. Seine
Wirkung liegt In der klinisch
erprobten Kombination von 4
Heilpflanzen, die von 4 verschiedenen

Selten her das Leiden
bekämpfen, das meist in den 40er
Jahren beginnt und von 50 an
spürbar wird durch Schwlndel-
gefühl, Herzdruck, vorzeitige
Ermattung,

flrte
1- Wie wä

fdsan
wär's mit einem Versuch

Bei Ihrem Beruf ist die jährliche
Arterosan-Kur besonders wichtig.

Erhältlich in Apotheken zu Fr.4.50 • Kurpackung Fr. 11.50

Broschüre A 12 durch die Galactina A.-G., Belp

ÖLANzficrtiit
entspricht den hohen hygienischen Ansprüchen von heute.
Dieser hübsche Wandbelag schützt vor Nässe u. Beschmutzung

GLANZ-ETERNIT A.G. NIEDERURNEN TEL 41671

SIEMENS

HEIMBÜGLER

Junger, strebsamer u. gesunder Herr, in erstkl. Hotel auf
Reception tätig, wünscht wegen nicht passendem
Bekanntenkreise auf diese Weise

Bekanntschaft
mit intellig. u. symp. Hotelierstochter oder Tochter vom
Hotelfache zwecks späterer Heirat. Alter 20—30 Jahre.
Protestantisch. Grösse bis 1,70 m. Strengste Diskretion^
zugesichert. Näheres schriftl. Nur seriöse Schweizerin
soll sich mit mir schriftlich in Verbindung setzen unter
Chiffre Gc 9252 Z an Publicitas, Zürich.

bügelt alle glatten Wäschestücke, aber
auch Herrenhemden, Berufsschürzen etc.
schneller und bequemer. Beste
Referenzen aus Hotellerie und Gastgewerbe.

Fr. 475.-
Preisaufschlag 8%

Bequeme Zahlungsbedingungen.
Unverbindliche Vorführungen durch

Elektrizitätswerke, Elektroinstallateure oder
täglich im Ausstellungsraum der

SIEMENS ELEKTRIZITÄTSERZEUGNISSE A.G.
LÖwer.strasse 35 ZURICH Telephon 53600

Zu kaufen gesucht ein Posten

Silberplatten
in verschiedenen Grössen (gebraucht). Offerten unter
Chiffre P. L. 2774 an die Hotel-Revue, Basel 2.

Gesucht
für Wintersaison in ein erstkl. Hotel des Kt. Graubündens:

1 Garde-Manger
1 Entremetier
1 Koch-Tournant und
1 Commis de cuisine

Offerten unter Chiffre K. G. 2772 an die Schweizer
Hotel-Revue, Basel 2.



Verordnung
über vorübergehende rechtliche Sdiutzmassnahmen für die Hotel«

und die Stickereündustrie
vom 22. Oktober 1940

Aufbewahren! Aufbewahren 1

Der schweizerische Bundesrat,

gestützt auf Art. 3 des Bundesbeschlusses vom
30. August 1930 betreffend Massnahmen zum
Schutze des Landes und zur Aufrechthaltung der
Neutralität,

beschliesst:

Allgemeine Bestimmungen.
Art. 1.

Voraussetzungen zur Anwendung der
Verordnung.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen
Schutzmassnahmen können vom Eigentümer eines
Hotels in Anspruch genommen werden, wenn er
glaubhaft macht:

a. dass er ohne eigenes Verschulden infolge der
Wirtschaftskrise seine Verbindlichkeiten
nicht mehr voll erfüllen kann;

b. dass er der Hilfe würdig erscheint;
c. dass die beantragten Massnahmen geeignet

sind, ihm die Fortführung oder die
Bereitstellung des Betriebes zu ermöglichen.

Art. 2.

Begriff der Pfandsicherung.
1 Als grundpfandgesicherte Zinse gelten drei

zur Zeit der Bewilligung der Massnahmen
verfallene und der laufende Jahreszins.

3 Als grundpfandgesicherte Kapitalforderung
im Sinne dieser Verordnung gelten auch
diejenigen Forderungen, für die eine auf dem
Hotelgrundstück lastende Pfandforderung als Pfand
haftet. Als mitverpfändet gelten dabei drei zur
Zeit der Bewilligung der Massnahmen verfallene
und der laufende Jahreszins.

Art. 3.

Zulässige Massnahmen.

Folgende Massnahmen können einem Hotel-
cigentümer bewilligt werden:

a. Stundung für grundpfandgesicherte Kapital-
und Zinsforderungen;

b. Stundung für Forderungen, die durch
Faustpfand oder Pfandrecht an
Kurrentforderungen gesichert sind;

f. Stundung von Kapital und Zinsen von
ungesicherten Forderungen;

d. Stundung von Annuitätenzahlungen auf
Amortisationspfandtiteln der Schweizerischen

Hotel-Treuhand-Gesellschaft;
e. vom Betriebsergebnis abhängige Verzinsung

der Kapitalforderungen;
/. Abfindung von grundpfandgesicherten

Zinsforderungen und Steuern;
g. Xachlass von Kurrentforderungen.

Die einzelnen Massnahmen.

A. Stundung.

I. Voraussetzungen und Dauer.

Für Kapitalforderungen.
Für grundpfandlich gesicherte Kapitalforderungen

kann die Stundung auf die Dauer von
höchstens zwei Jahren nach Eintritt ihrer Fälligkeit

bewilligt werden.

Art. 5.

Für Zinse.
1 Für Zinse von grundpfandgesicherten

Kapitalforderungen kann eine Stundung bis Ende
1041 bewilligt werden. Sie kann die ganze
Zinsforderung oder nur einen Teil umfassen.

3 Die Haftung des Grundpfandes wird in
Abänderung von Art. 818, Ziff. 3, des Zivilgesetzbuches

um die Dauer der Stundung verlängert.
3 Die Nachlassbehörde entscheidet, ob und

zu welchem Satz ein Verzugszins für die gestundeten

Beträge zu bezahlen ist und ob die
Verzugszinsforderung an der Stundung teilnimmt.

Art. 6.

A n 11 uitäten.
1 Den grundpfandgesicherten Zinsen sind

Annuitäten, die neben dem Zins auch eine
Kapitalabzahlungsrate in sich schliessen,
gleichgestellt. Die Stundung kann sich entweder nur
auf die Zins- oder nur auf die Kapitalrate oder
auf beide beziehen.

3 An Stelle der Stundung kann eine Einstellung

der Bezahlung der Kapitalraten bis Ende
1941 treten, mit der Wirkung, dass die
Amortisationsdauer um die entsprechende Zeit
verlängert wird.

3 Während der Dauer dieser Stundung oder
Einstellung ist das Kapital unkündbar.

Art.- 7.

Speziell der Amortisationspfandtitel.
Die Schweizerische Hotel-Treuhand-Gesellschaft

ist ermächtigt, für die zu ihren Gunsten
als Pfandgläubigerin ausgestellten Amortisa-
.tionspfandtitel eine Stundung der Annuitäten
oder eine Einstellung der Amortisation auch ohne

Zustimmung der nachgehenden Pfandgläubiger
zu bewilligen, sofern der Schuldner eine weitere
Stundung nicht notwendig hat.

Art. 8.

Durch Faustpfand oder Forderungspfand gesicherte
Forderungen.

1 Durch Faustpfand oder Pfandrecht an
Kurrentforderungen gesicherte Forderungen können

bis Ende 1941 gestundet werden, wenn eine
Verwertung des Pfandes im Zeitpunkt der Stellung

des Gesuches voraussichtlich einen
unverhältnismässigen Verlust ergeben würde.

2 Die während der Stundung fällig werdenden
Zinse einer verpfändeten Forderung gelten als
mitverpfändet.

Art. 9.

Kurrentforderungen.
1 Ungesicherte Kapital- und Zinsforderungen

können bis Ende 1941 gestundet werden.
2 Ausgenommen sind Lohnforderungen sowie

periodische Unterhaltsbeiträge. Für diese
Forderungen ist jedoch auch gegenüber dem der
Konkursbetreibung unterstehenden Schuldner
nur die Betreibung auf Pfändung oder
Pfandverwertung zulässig.

3 Die Nachlassbehörde entscheidet, ob und
zu welchem Satz Verzugszinse berechnet -werden
können. Sie werden erst nach Ablauf der Stundung

fällig.

Art. 10.

Steuern und Gebühren.

Die Stundung kann auch für Steuern,
Abgaben und Gebühren, ohne Rücksicht darauf, ob
sie pfandrechtlich gesichert sind oder nicht, bis
Ende 1941 verlangt werden.

Art. 11.

A bschlagszahlungen.

Die Bewilligung der Stundung kann davon
abhängig gemacht werden, dass der Schuldner
Abschlagszahlungen leistet oder dem durch die
Stundung betroffenen Gläubiger Sicherheit
bestellt.

II. Wirkungen.

Art. 12.

Auf Betreibungen.
1 Während der Stundung kann eine Betreibung

gegen den Schuldner für die gestundete
Forderung weder angehoben noch fortgesetzt
werden und ist der Lauf jeder Verjährungs- und
Verwirkungsfrist gehemmt.

2 Die in Art. 286 und 287 des
Schuldbetreibungsgesetzes vorgesehenen Halbjahresfristen und
die in Art. 219 vorgesehenen Jahresfristen
verlängern sich um die Dauer der Stundung.

Art. 13.

Auf die Dispositionsfähigkeit des Schuldners.
1 Während der Stundung darf der Schuldner

keine Rechtshandlungen vornehmen, durch welche

die berechtigten Interessen der Gläubiger
beeinträchtigt oder einzelne Gläubiger zum Nachteil

der andern begünstigt werden.
2 Er kann ohne Zustimmung der

Hotel-Treuhand-Gesellschaft gültig weder Grundstücke
veräussern oder belasten, noch Pfänder bestellen
oder Bürgschaften und unentgeltliche Verpflichtungen

eingehen, noch auch Zahlungen an einzelne
Gläubiger ausrichten, deren Forderungen
gestundet sind.

Art. 14.

Kontrolle.
1 Der Schuldner untersteht während der

Dauer der Stundung der Kontrolle der Hotel-
Treuhand- Gesellschaft.

2 Diese kann ihm nötigenfalls verbindliche
Weisungen über die Buch- und Geschäftsführung
erteilen.

3 Werden diese nicht beachtet, oder nimmt
der Schuldner Rechtshandlungen vor, welche
nach Art. 13 ungültig sind, so kann sie bei der
Nachlassbehörde den Widerruf der Stundung
beantragen.

III. Widerruf.

Art. 15.

Voraussetzungen.

Die Stundung ist auf Antrag der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft oder eines Gläubigers durch die
Nachlassbehörde, welche sie erstinstanzlich
bewilligt hat, zu widerrufen:

a. wenn der Schuldner die Weisungen der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft nicht beachtet
oder Rechtshandlungen vorgenommen hat,
die nach Art. 13 ungültig sind;

b. wenn sich erweist, dass die Nachlassbehörde
bei der Bewilligung der Stundung von
Voraussetzungen ausgegangen ist, die in
Wirklichkeit nicht vorhanden waren oder
nachträglich weggefallen sind;

e. wenn der Schuldner oder der Bürge der
Nachlassbehörde oder der Hotel-Treuhand-
Gesellschaft unwahre Angaben gemacht hat.

B. Vom Betriebsergebnis abhängige Verzinsung.

Art. 16.

Voraussetzungen.
An Stelle der Stundung der in Zukunft erst

fällig werdenden Kapitalzinse kann dem Eigentümer

des Hotels eine vom Betriebsergebnis
abhängige Verzinsung bewilligt werden, wenn er
glaubhaft macht, dass

a. infolge der Wirtschaftskrise und ihrer Folgen

die Betriebseinnahmen so gesunken
sind, dass sie nach Abzug der ordentlichen
Betriebsausgaben eine vertragsmässige
Verzinsung nicht mehr ermöglichen,

b. zur Bezahlung dieser Zinse auch keine
andern verfügbaren Mittel vorhanden sind und

c. der Betrieb unter normalen Verhältnissen
lebensfähig erscheint.

Art. 17.

Umfang.
1 Die Bewilligung kann sich auf die bis Ende

1941 laufenden Zinse erstrecken.
2 Sie kann rückwirkend erklärt werden für die

seit 1. September 1939 laufenden und noch nicht
bezahlten Zinse, auch wenn diese gemäss Art. 4
der Verordnung vom 3. November 1939 schon
gestundet sein sollten.

Art. 18.

Bedingungen für die Bewilligung.
Die Bewilligung darf nur erteilt werden, wenn

der Gesuchsteller:

a. sich über eine Buchführung ausweisen kann,
die über seine Vermögensverhältnisse und
die Betriebseinnahmen und -ausgaben der
etzten zwei Jahre zuverlässige Auskunft
gibt;

b. während dieser Zeit keine übermässigen Pri¬
vatbezüge für sich und seine Familie
gemacht hat;

c. hinreichende Gewähr für eine sachgemässe
Führung des Betriebes bietet.

Art. 19.

Wirkungen.
1 Mit der Bewilligung der vom Betriebsergebnis
abhängigen Verzinsung werden für deren

Dauer die Ansprüche der Kapitalgläubiger auf
Verzinsung ihrer Forderungen auf denjenigen
Betrag herabgesetzt, der nach Schluss des Betriebsjahres

auf Grund der Feststellungen der Kontrollinstanz

hiefür zur Verfügung steht.
2 Die Pfandgläubiger haben hierauf den ersten

Anspruch iii der Reihenfolge ihres Pfandranges.
Zinse, die nach Vertrag mehr als 3%% betragen,
werden auf diesen Betrag herabgesetzt.

3 Bis zur rechtskräftigen Feststellung des zu
verteilenden Betrages sind die Zinsforderungen
gestundet. Ein Verzugszins ist nicht zu
entrichten.

Art. 20.

Zulässige Ausgaben.
Nach Anhörung des Schuldners setzt die

Hotel-Treuhand-Gesellschaft in jedem Falle die
Beträge fest, die für Unterhalt der Gebäude und
des Mobiliars und für Neuanschaffungen, sowie
als Entschädigung für die Führung des Betriebes
verwendet werden dürfen.

Art. 21.

Feststellung des Reinertrages.
1 Spätestens zwei Monate nach Schluss des

Rechnungsjahres hat der Schuldner der Hotel-
Treuhand-Gesellschaft die Betriebsrechnung zur
Prüfung einzureichen.

2 Sie kann, wenn nötig, die Vorlage von
Belegen verlangen und eine Untersuchung der Buch-
und Kassaführung anordnen.

3 Nach Genehmigung der Rechnung stellt sie
fest, welche Beträge aus dem Jahresergebnis an
die Pfandgläubiger ausbezahlt werden können.

Art. 22.

Verteilungsliste.
1 Anhand eines vom Schuldner einzureichenden

Gläubigerverzeichnisses stellt die Hotel-
Treuhand-Gesellschaft die auf jeden Kapital-
gläubiger entfallenden Beträge in einer
Verteilungsliste fest.

2 Diese wird nebst der genehmigten
Jahresrechnung am Sitz der Hotel-Treuhand-Gesellschaft

oder an einem andern von ihr bestimmten
Orte zur Einsicht der Gläubiger und des Schuldners

während zwanzig Tagen aufgelegt.
3 Hievon wird jedem bekannten Gläubiger

und dem Schuldner durch eingeschriebenen Brief
Mitteilung gemacht, unter gleichzeitiger Kenntnisgabe

des auf ihn entfallenden Betreffnisses und
unter Verweisung auf die in Art. 23 bestimmte
Möglichkeit der Weiterziehung.

Art. 23.

Weiterziehung.
1 Innert zehn Tagen nach Ablauf der

Auflegungsfrist können der Schuldner und diejenigen
Gläubiger, die weniger als'3%% zugewiesen er¬

halten haben, die Verteilungsliste bei der
kantonalen Nachlassbehörde anfechten.

2 Die Anfechtung kann eine andere
Festsetzung sowohl des zu verteilenden Reinertrages
wie der den einzelnen Gläubigern zugewiesenen
Beträge zum Gegenstand haben.

3 Wird der Reinertrag von der Nachlassbehörde

anders bestimmt, so hat diese Verfügung
Wirkung für den Schuldner und alle Gläubiger,
auch wenn sich nur einzelne deswegen beschwert
haben.

Art. 24.
Gerichtlicher Entscheid.

1 Wird die Zuweisung an einen einzelnen-
Gläubiger angefochten, weil die zugelassene
Zinsforderung ihrem Betrage oder dem Range nach
nicht anerkannt wird, so entscheidet die
Nachlassbehörde auf Grund einer summarischen
Beweiserhebung auch darüber.

2 Dem unterliegenden Beschwerdeführer steht
jedoch innert einer Frist von zehn Tagen seit
Kenntnisgabe des letztinstanzlichen Entscheides
der Nachlassbehörde die Anrufung des zuständigen

Richters der gelegenen Sache behufs
endgültiger Feststellung der Forderung und ihres
Ranges offen.

3 Die Klage richtet sich gegen den Schuldner,
wenn ein Gläubiger behauptet, dass seine eigene
Forderung nicht richtig oder nicht im gebührenden

Range berücksichtigt worden sei, in den
andern Fällen gegen den Gläubiger, dessen Forderung

oder Rang bestritten wird.
4 In letzterem Falle dient der Betrag, um

welchen der Anteil des Beklagten vom Gericht
herabgesetzt wird, zur Befriedigung des Klägers bis
zur Deckung seiner Zinsforderung von 3 %%•
Ein allfälliger Überschuss fällt an den Schuldner.

Art. 25.
A usbezahlung.

Die Zinsforderung wird vier Wochen nach der
für den betreffenden Gläubiger eingetretenen
Rechtskraft der Verteilungsliste oder des sie
abändernden letztinstanzlichen gerichtlichen Urteils
fällig.

Art. 26.

Einschränkung der Verfügungsfähigkeit des Schuld¬
ners.

1 Während der Dauer der vom Betriebsergebnis
abhängigen Verzinsung ist der Schuldner in

seiner Verfügungsfähigkeit im Sinne von Art. 13
hievor beschränkt und hat die von der Hotel-
Treuhand-Gesellschaft erteilten Weisungen für
die Betriebsführung und die Preisgestaltung zu
beachten.

2 Im Falle ihrer Nichtbefolgung oder der
Vornahme der ihm untersagten Rechtshandlungen
kann die Hotel-Treuhand-Gesellschaft bei der
Nachlassbehörde den Widerruf der Bewilligung
beantragen.

Art. 27.

Widerruf.
1 Die Bewilligung der vom Betriebsergebnis

abhängigen Verzinsung ist bei Vorhandensein
der in Art. 13 und 26- angeführten Gründe auf
Antrag der Hotel-Treuhand-Gesellschaft oder
eines Gläubigers zu widerrufen.

3 Mit dem rechtskräftigen Widerruf lebt die
laufende Zinsforderung mit allen ihren
Nebenrechten wieder auf.

C. Barabfindung von Zinsen und Steuern.

Art. 28.

Umfang und Betrag.
1 Für die bei Stellung des Begehrens

ausstehenden, nicht unter Art. 17, Abs. 3, fallenden
grundpfandgesicherten Kapitalzinse, Steuern und
Abgaben kann die Nachlassbehörde die Bewilligung

zur Barabfindung mit 25—50% erteilen,
wenn die Voraussetzungen von Art. 1 und 18
hievor vorhanden sind.

2 Der Abfindungsbetrag wird innerhalb dieser
Grenzen auf Vorschlag der Hotel-Treuhand-Gesellschaft,

die sich vorher mit den Gläubigern in
Verbindung setzt, durch die Nachlassbehörde
festgestellt, unter Berücksichtigung einerseits der
grösseren oder geringeren Pfanddeckung des
betreffenden Kapitals, anderseits der finanziellen
Verhältnisse des Gläubigers.

3 Mit der Bezahlung dieses Betrages erlöschen
die Forderung und das Pfandrecht für diese Zinse
in vollem Umfange.

D. Nachlass der Kurrentforderungen.

Art. 29.
Voraussetzungen.

1 Ein Nachlass auf den bei Stellung des
Gesuches bestehenden nicht privilegierten
Kurrentforderungen kann von der Nachlassbehörde
bewilligt werden, wenn der Schuldner glaubhaft
macht:

a. dass eine spätere Vollzahlung nach Lage der
Verhältnisse als ausgeschlossen erscheint;

b. dass die Bedingungen von Art. 18 hievor
vorhanden sind;

c. dass der Schuldner eines Nachlasses würdig
ist.

2 Von der Bewilligung ist dem zuständigen
Betreibungsamt Kenntnis zu geben.



Art. 30.
Stundung und Stellung des Schuldners.

1 Vom Tage der Bewilligung an gelten die
sämtlichen Kurrentforderungen als bis zum Tage
der Bestätigung des Nachlassvertrages gestundet
im Sinne von Art. 297 des Schuldbetreibungsgesetzes,

mit Ausnahme der Lohnforderungen und
der periodischen Unterhaltsbeiträge. Für diese
letzteren Forderungen ist jedoch nur eine
Betreibung auf Pfändung möglich.

2 Der Schuldner untersteht der Kontrolle
der Hotel-Treuhand-Gesellschaft und kann die in
Art. 298 des Schuldbetreibungsgesetzes
aufgezählten Verfügungshandlungen ohne ihre
Zustimmung nicht mehr gültig vornehmen.

Art. 31.

Mitwirkung der Hotel-Treuhand-Gesellschaft.
1 Bewilligt die Nachlassbehörde grundsätzlich

einen Nachlass, so überweist sie das Gesuch der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft zur nähern Prüfung
der Betriebsverhältnisse und, darauf gestützt, zur
Feststellung der Höhe des erforderlichen Nachlasses

auf den nicht privilegierten Forderungen.
2 Die Hotel-Treuhand-Gesellschaft versucht,

die freiwillige Zustimmung sämtlicher nicht
privilegierter Kurrentgläubiger zu diesem Nachlasse

zu erhalten.

Art. 32.
Nachlassvertrag.

1 Stimmen nicht alle Gläubiger dem Nachlasse
zu, so legt die Hotel-Treuhand-Gesellschaft der
Nachlassbehörde den Entwurf eines Nachlassvertrages

mit ihrem Bericht und Antrag zur Bestätigung

vor.
2 Die Nachlassbehörde entscheidet darüber in

einer öffentlich bekanntzugebenden Verhandlung
mit den Gläubigern.

Art. 33.
Bestätigung.

1 Die Bestätigung ist auszusprechen ohne
Rücksicht auf die Zahl der zustimmenden Gläubiger

und den Betrag ihrer Forderungen, wenn:
a. die Voraussetzungen von Art. 306, Ziffer 1

und 2, des Schuldbetreibungsgesetzes
vorhanden sind;

b. die Vollziehung des Nachlassvertrages hin¬
reichend sichergestellt ist, soweit darauf
nicht ausdrücklich verzichtet wird;

c. der Nachlassvertrag den Interessen der All¬
gemeinheit der Gläubiger besser dient als
eine Zwangsliquidation.

2 Die Art. 310, 313, 314 und 315, Abs. 1, des
Schuldbetreibungsgesetzes sind anwendbar.

3 Der rechtskräftige Entscheid wird öffentlich

bekanntgemacht und dem Betreibungsamt
sowie dem Grundbuchführer mitgeteilt.

Art. 34.

Widerruf.
Der Nachlassvertrag wird auf Antrag eines

Gläubigers oder der Hotel-Treuhand-Gesellschaft
von der Nachlassbehörde aufgehoben, wenn
nachgewiesen wird, dass der Schuldner:

a. der Nachlassbehörde oder der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft unwahre Angaben
gemacht, namentlich nicht alle seine Gläubiger
angegeben hat;

b. einem einzelnen Gläubiger mehr versprochen
oder geleistet hat, als ihm nach dem
Nachlassvertrage gebührt hätte.

E. Stellung der Bürgen.

Art. 35.
Bei Stundung.

1 Eine Stundung erstreckt sich auch auf die
einfachen Bürgen, auf die Solidarbürgen dagegen
nur, wenn sie glaubhaft machen können, dass sie
ohne die Stundung in ihrer wirtschaftlichen
Existenz gefährdet werden, oder Wenn sie
Sicherheit leisten.

2 Während der Stundung sind die den Bürgen
nach Art. 502 und 503 des Obligationenrechtes
zustehenden Rechte eingestellt. Auch können die
Bürgen vom Hauptschuldner nicht Sicherstellung
oderBefreiung von der Bürgschaft gemäss Art. 512
des Obligationenrechtes verlangen.

3 Für die während der Stundung einer
Kapitalforderung auflaufenden Zinse haften die Bürgen
auch dann, wenn ihre Haftung sich nach Art. 499,
Abs. 3, des Obligationenrechtes nicht darauf
erstrecken würde.

Art. 36.

Für Zinsausfall.
1 Während der Dauer der variablen

Verzinsung (Art. 17) sind die Rechte auch gegen die
Solidarbürgen eingestellt.

2 Für den Ausfall auf den durch Barzahlung
abgefundenen Zinsen (Art. 28) und für den nicht
bezahlten Teil der Zinse von variabel verzinslich
erklärten Kapitalien (Art. 16 und 17) haften die
Bürgen, sofern sie nicht glaubhaft machen, dass
sie durch dessen Bezahlung in ihrer wirtschaftlichen

Existenz gefährdet würden.

Art. 37.
Entscheid.

Der Entscheid der Nachlassbehörde über die
Ausdehnung der Stundung oder des Nachlasses
auf die Bürgen ergeht auf ihr besonderes
Begehren gleichzeitig mit demjenigen über die
betreffenden Massnahmen für den Schuldner.

Art. 38.

Im Nachlassvertrag der Kurrentgläubiger.
1 Die Rechte gegenüber Mitschuldnern und

Bürgen einer in den Nachlassvertrag einbezogenen
Kurrentforderung bleiben bestehen, auch wenn
der Gläubiger zum Nachlassvertrag seine
Zustimmung gegeben hat.

2 Mitschuldner und Bürgen können an
Gläubigers statt Einwendungen gegen den Nachlassvertrag

nur erheben, wenn und soweit sie den
Gläubiger vorher befriedigt haben.

Art. 39.
Rückgriff der Bürgen.

Die Rückgriffsforderungen der bezahlenden
Bürgen gegenüber dem Schuldner können nur
unter der Voraussetzung geltend gemacht werden,
dass dieser zu neuem Vermögen oder ausreichendem

Erwerbe gekommen ist.

F. Verfahren.

Art. 40.
Zuständige Instanz.

1 Für die Behandlung der Gesuche um
Bewilligung der in Art. 3 erwähnten Massnahmen
ist als einzige kantonale Instanz die obere kantonale

Nachlassbehörde zuständig;
2 Ihre Entscheide unterliegen wegen

Gesetzesverletzung, Rechtsverweigerung und
Rechtsverzögerung der Weiterziehung an die Schuld-
betreibungs- und Konkurskammer des
Bundesgerichtes nach den für die Beschwerden gegen
Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden
geltenden Vorschriften.

Art. 41.
Inhalt des Gesuches.

Das Gesuch ist mit genauer Angabe der zu
bewilligenden Massnahmen und der Forderungen,
auf welche sie sich beziehen sollen, der zuständigen
Nachlassbehörde schriftlich einzureichen. Es sind
ihm beizugeben;

a. ein Verzeichnis der Gläubiger, mit Angabe
von Art und Höhe ihrer Forderungen, der
Zinsbedingungen, der Fälligkeitstermine
sowie der bestellten Pfänder und Bürgschaften;

b. ein Grundbuchauszug über die im Eigentum
des Gesuchstellers stehenden Grundstücke;

c. ein genaues Verzeichnis seines sonstigen
Vermögens;

d. die Rechnungsabschlüsse und Bilanzen der
letzten drei Jahre und eine Aufstellung über
die Einnahmen und Ausgaben des laufenden
Jahres.

Art. 42.
Prüfung durch die Hotel-Treuhand-Gesellschaft.

1 Soweit nicht eine Stundung ohne weiteres
nach Art. 30 eintritt, kann der Präsident der
Nachlassbehörde nach Einreichung des Gesuches
durch einstweilige Verfügung die hängigen
Betreibungen einstellen.

2 Erscheint das Gesuch nicht zum vorneherein
als aussichtslos, so holt die Nachlassbehörde
darüber die Vernehmlassung der Hotel-Treuhand-
Gesellschaft ein. Diese prüft die finanzielle
Lage des Schuldners und allfällig der Bürgen
und ihre Ursache anhand der eingereichten
Belege. Sie kann von ihnen und den Gläubigern
ergänzende Aufschlüsse verlangen.

Art. 43.
Freiwillige Zustimmung der Gläubiger.

1 Die Hotel-Treuhand-Gesellschaft sucht eine
freiwillige Zustimmung der beteiligten Gläubiger
zu den beantragten Massnahmen zu erreichen.

2 Gläubiger, welche auf die ihnen mit
eingeschriebenem Briefe gemachte Offerte nicht innerhalb

einer dafür angesetzten angemessenen Frist
antworten, gelten als zustimmend. Sie sind auf
diese Folge ausdrücklich hinzuweisen.

3 Hat die Hotel-Treuhand-Gesellschaft eine
Einigung mit sämtlichen in Frage kommenden
Gläubigern erzielt, so wird das Gesuch von der
Nachlassbehörde als erledigt abgeschrieben. Damit

treten die gleichen Wirkungen ein wie bei
gerichtlicher Genehmigung.

Art. 44.
Verhandlungen mit den Gläubigern.

1 Kommt eine Einigung nicht zustande, so
wird nach Eingang der Vernehmlassung der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft die mündliche
Verhandlung vor der Nachlassbehörde angeordnet.
Handelt es sich um eine Stundung, um die
Bewilligung einer vom Betriebsergebnis abhängigen
Verzinsung oder um die Abfindung von Zinsen
und Steuern, so werden der Schuldner, allfällige
Bürgen und die Gläubiger hiezu persönlich
vorgeladen.

2 Wird die Bestätigung eines Nachlassvertrages

der Kurrentgläubiger verlangt, so ist die
Verhandlung öffentlich bekanntzumachen.

3 Die Nachlassbehörde kann vorher zur
Abklärung des Tatbestandes allfällig noch weiter
notwendige Erhebungen machen.

4 Die Akten sind zehn Tage vor der Verhandlung

zur Einsicht der Beteiligten öffentlich
aufzulegen.

Art. 45.
Entscheid.

1 Der Entscheid der Nachlassbehörde ist kurz
zu begründen und hat die bewilligte Massnahme
genau zu umschreiben, bei Stundungen unter
Angabe der betroffenen Forderungen, der Dauer
und der daran allfällig geknüpften Bedingungen.

2 Der Entscheid ist schriftlich zu eröffnen und
in vollständiger Abschrift dem Schuldner, den
allfälligen Bürgen und der Hotel-Treuhand-Gesellschaft

mitzuteilen. Die Gläubiger, die sich am
Verfahren beteiligt haben, erhalten eine
Abschrift des Dispositivs mit der Anzeige, dass und
innerhalb welcher Frist die Begründung zu ihrer
Einsicht bei der Nachlassbehörde aufliege.

3 Dem Betreibungsamt und nötigenfalls dem
Grundbuchamt wird die Stundung durch eine
Abschrift des Dispositivs mitgeteilt.

Art. 46.
Über ein Begehren um Widerruf einer Massnahme.

1 Über ein Begehren um Widerruf einer
Massnahme ist der Schuldner mündlich oder schriftlich
einzuvernehmen. Die Nachlassbehörde hat weitere

ihr allfällig noch erforderlich erscheinende
Erhebungen von Amtes wegen vorzunehmen. Sie
entscheidet alsdann auf Grund der Akten.

2 Der Entscheid wird dem Schuldner, den
beteiligten Bürgen und Gläubigern und der Hotel-
Treuhand-Gesellschaft schriftlich in vollständiger

Ausfertigung, dem Betreibungsamt und
allfällig dem Grundbuchamt im Dispositiv
mitgeteilt.

Massnahmen im Verfahren der
Gläubigergemeinschaft.

Art. 47.
Mitwirkung der Hotel-Treuhand-Gesellschaft.

1 Wenn der Eigentümer eines Hotels, gestützt
auf die Bundesratsbeschlüsse vom 1. Oktober
1935 un<ä vom 28. Dezember 1938 über die
Anwendung der Gläubigergemeinschaft auf notleidende

Wirtschaftszweige, beim Bundesgericht
ein Gesuch um Einberufung der Gläubigerversammlung

einreicht, so holt das Bundesgericht
darüber zunächst die Vernehmlassung der Hotel-
Treuhand-Gesellschaft ein.

2 Diese prüft die finanzielle Lage des Gesuchstellers

und ihre Ursachen anhand der eingereichten
Belege und kann vom Schuldner und den

Gläubigern ergänzende Aufschlüsse verlangen.
Sie stellt, gestützt darauf, Anträge betreffend
die zu ergreifenden Massnahmen.

Art. 4S.
Verfügungsbeschränkung des Schuldners.

1 Vom Zeitpunkte der Einreichung des
Gesuches beim Bundesgericht bis zum Entscheid
über die Bestätigung der Massnahmen gegenüber
den Gläubigern durch das Bundesgericht darf
der Schuldner keine Rechtshandlungen vornehmen,

durch welche die berechtigten Interessen
der Gläubiger beeinträchtigt oder einzelne Gläubiger

zum Nachteile der andern begünstigt werden.

2 Er kann ohne Zustimmung der
Hotel-Treuhand-Gesellschaft gültig weder Grundstücke
veräussern oder belasten noch Pfänder bestellen oder
Bürgschaften und unentgeltliche Verpflichtungen
eingehen.

Art. 49.
Kontrolle der Hotel-Treuhand-Gesellschaft.
Wenn und soweit nach den Beschlüssen des

Bundesgerichts eine vom Betriebsergebnis
abhängige Verzinsung einzutreten hat, kommen die
Bestimmungen von Art. 16—27 entsprechend zur
Anwendung.

Art. 50.
Erstreckung früherer Massnahmen.

Das Bundesgericht ist ermächtigt, einem
Hoteleigentümer, der gestützt auf den Bundesrats-
beschluss vom 1. Oktober 1935 über die Anwendung

der Gläubigergemeinschaft auf notleidende
Wirtschaftszweige oder gestützt auf die durch
Art. 12 dieses Beschlusses aufgehobenen frühem
Erlasse eine Kapital- oder Zinsstundung oder
Zinserleichterungen geniesst, die bis Ende 1940
ablaufen, auf sein Gesuch ohne Einberufung einer
neuen Gläubigerversammlung die Wirksamkeit
dieser Massnahmen bis Ende 1941 zu erstrecken,
wenn er glaubhaft macht,

a. dass er diese Massnahmen zur Erhaltung
seiner wirtschaftlichen Existenz auch weiter
nötig hat und

b. dass er infolge der Kriegsereignisse und der
damit verbundenen Unsicherheit der
Verhältnisse nicht in der Lage ist, vor Ablauf
des Jahres 1940 seinen Gläubigern neue
Vorschläge zur Sanierung seines Betriebes
zu unterbreiten.

Sicherung der Vorschüsse.

Art. 51.
Grundpfand der Hotel-Treuhand-Gesellschaft.

1 Für alle Vorschüsse, welche die Hotel-
Treuhand-Gesellschaft gestützt auf einen Be-
schluss des Verwaltungsrates nach Inkrafttreten
dieser Verordnung dem Eigentümer eines Hotels
macht, auf den die Bestimmungen von Art. 1

zutreffen, um:
a. den Betrieb und die Betriebsbereitschaft

des Hotels in der Krisenzeit aufrechtzuerhalten,

b. ausstehende grundpfändlich gesicherte
Kapitalzinse und Steuern durch Barzahlung
abzufinden,

hat sie bis zum Höchstbetrage von einem Zehntel
der im Zeitpunkt der Bewilligung schon
bestehenden grundpfändlichen Kapitalbelastung an
dem Grundstück ohne Eintragung ins Grundbuch
ein Pfandrecht, das jeder eingetragenen Belastung
und allen nach eidgenössischem und kantonalem
Recht allfällig ohne Eintragung bestehenden
Pfandrechten während einer Dauer von höchstens
fünfzehn Jahren, vom Tage der Ausrichtung des
betreffenden Betrages an, vorgeht.

2 Von solchen Vorschüssen sind die
eingetragenen Grundpfandgläubiger vor der Ausrichtung

zu benachrichtigen.

Art. 52.
Amortisation und Verzinsung.

Die Vorschüsse sind durch jährliche Zahlungen
binnen der Frist von höchstens fünfzehn Jahren
zu amortisieren. Die Hotel-Treuhand-Gesellschaft

bestimmt unter Berücksichtigung der
Verhältnisse des Schuldners, ob, in welchem Betrage
und für welche Zeit daneben noch ein Zins zu
entrichten ist.

Art. 53.
Kontrolle der Hotel-Treuhand-Gesellschaft.

1 Die Hotel-Treuhand-Gesellschaft gibt von
den ausbezahlten Beträgen jeweilen sofort dem
zuständigen Grundbuchamt Kenntnis behufs
Anmerkung auf dem Blatte des Grundstückes.

2 Sie überwacht die Verwendung der
Vorschüsse zu den angegebenen Zwecken.

Stellung der Amortisationspfandtitel.
Art. 54.

1 Die Bewilligung der vom Betriebsergebnis
abhängigen Verzinsung erstreckt ihre Wirkungen
auch auf die Pfandforderungen, welche in den
zugunsten der Hotel-Treuhand-Gesellschaft
ausgestellten Amortisationspfandtiteln verurkundet
sind.

2 Ihre Zinsansprüche sind für die Dauer der
Bewilligung auf 3% herabgesetzt. Amortisationsraten

sind während dieser Zeit nicht zu bezahlen.
Die Amortisationsdauer wird entsprechend
verlängert.

3 Zwei im Zeitpunkt der Bewilligung
ausstehende Zinsraten können gemäss Art. 28 mit
50% abgefunden werden. Weiter zurückliegende
sind als Kurrentforderungen zu behandeln.

Nachlass oder Stundung von
Hotelpachtzinsen.

Art. 55.
Voraussetzungen.

Dem Pächter eines Hotels, der ohne eigenes
Verschulden infolge der Wirtschaftskrise den
Pachtzins nicht mehr voll zu bezahlen in der Lage
ist, kann die Nachlassbehörde einen angemessenen
Nachlass vom Pachtzins oder dessen ganze oder
teilweise Stundung bewilligen.

Art. 56.
Inhalt des Entscheides,

a. Nachlass.
Der Nachlass kann sich auf verfallene und bis

Ende 1941 laufende Pachtzinse erstrecken. Er

ist nur zu bewilligen, wenn keine Aussicht besteht,
dass der Pächter den Pachtzins nach Ablauf einer
allfälligen Stundung voll nachbezahlen kann.

Art. 57.
b. Stundung.

1 Die Stundung kann sich auf verfallene und
bis Ende 1941 laufende Pachtzinse beziehen. Sie
darf für jeden Zins drei Jahre nicht übersteigen.

2 Sie hat zur Voraussetzung, dass der Schuldner
voraussichtlich in der Lage sein wird, die

gestundeten Beträge nach Ablauf der Stundung
nachzubezahlen.

3 Die Stundung kann mit einem Nachlasse
verbunden werden. Wo die Umstände es
rechtfertigen, kann die Nachlassbehörde Abschlagszahlungen

und eine Verzinsung der gestundeten
Beträge vorschreiben.

Art. 58.
Fortdauer des Pachtvertrages.

1 Hat der Verpächter dem Pächter für einen
rückständigen Pachtzins bereits gemäss Art. 293
des Obligationenrechts Frist mit Androhung der
Auflösung des Pachtvertrages angesetzt, so hat
der Richter den Entscheid über die Ausweisung
zu sistieren, wenn der Pächter sich binnen einer
Frist von 14 Tagen darüber ausweist, dass er bei
der zuständigen Nachlassbehörde ein Gesuch um
Stundung oder Nachlass des Pachtzinses
anhängig gemacht hat. Die Nachlassbehörde
bestimmt alsdann durch vorläufige Verfügung, ob
die Wirkungen der Fristansetzung bis zur
Erledigung des Gesuches eingestellt bleiben sollen
oder nicht.

2 Wird eine Stundung oder ein Nachlass des
Pachtzinses bewilligt, so ist die Ausweisung
wegen des gestundeten oder nachgelassenen
Betrages ausgeschlossen.

Art. 59.
Bürgen und Mitschuldner.

Auf Antrag von Bürgen und Mitschuldnern
kann die Stundung auf sie ausgedehnt und können

sie von der Haftung für den nachgelassenen
Teil des Pachtzinses befreit werden, wenn sie der
Nachlassbehörde glaubhaft machen, dass sie
ohne diese Massnahme in ihrer wirtschaftlichen
Existenz gefährdet wären.

Art. 60.
I 'erfahren.

1 Mit dem Gesuche hat der Pächter den
Pachtvertrag einzureichen und die Pachtzinse zu
bezeichnen, für die er Nachlass oder Stundung
verlangt, sowie die dafür allfällig bestehenden
oder noch zu leistenden Sicherheiten anzugeben.

2 Dem Gesuche sind die Geschäftsbücher des
Pächters, sowie eine Übersicht über seine
Vermögenslage beizufügen.

3 Im übrigen sind für das Verfahren die
Vorschriften von Art. 37, 40, 42, 43, 44, Abs. 1 und 3,
und 45 entsprechend anwendbar.

Kosten und Gebühren.

Art. 61.
Schuldner der Kosten.

1 Die Kosten des Verfahrens vor der
Nachlassbehörde trägt der Schuldner, allfällig in
Verbindung mit den Bürgen, die ein Gesuch um
Entlastung gestellt hatten. Sie sind auf Begehren
des Präsidenten der Behörde sicherzustellen.

2 Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und
des Verfahrens zum Widerruf trägt der Antragsteller,

wenn er mit seinem Begehren unterliegt,
andernfalls der Schuldner.

3 Eine aussergerichtliche Entschädigung an
die Gläubiger und die Hotel-Treuhand-Gesell-
schaft für das Erscheinen vor der Nachlassbehörde

kann dem Schuldner nicht auferlegt
werden.

Art. 62.
Betrag.

Die Nachlassbehörde bezieht für das
Verfahren und den Entscheid eine Globalgebiihr von
Fr. 25 bis Fr. 100, das Bundesgericht für einen
Beschwerdeentscheid eine solche von Fr. 50 bis
Fr. 150.

Anwendung auf die Stickereiindustrie.
Art. 63.

Die Bestimmungen dieser Verordnung sind
auf die Stickereiindustrie und ihre Hilfsindustrien
sinngemäss anwendbar, mit der Massgabe, dass
an Stelle der Hotel-Treuhand-Gesellschaft die
Schweizerische Stickerei - Treuhand - Genossenschaft

tritt.

Schluss- und Übergangsbestimmungen.
Art. 64.

Inkrafttreten. Andere Erlasse.
1 Diese Verordnung tritt am 25. Oktober

1940 in Kraft. Sie ersetzt mit diesem Tage 1

diejenige vom 3. November 1939 über eine
Stundung für die Hotel- und die Stickerei-
industrie sowie den Bundesbeschluss vom
21. Juni 1935 über vorübergehende recht-
liehe Schutzmassnahmen für die Hotel- und
die Stickereiindustrie.

2 Die Stundungen auf Grund der
Verordnung vom 3. November 1939 verlängern
sich von Gesetzes wegen bis Ende 1941.

Mitteilung der Redaktion

Obwohl uns der genaue Wortlaut der
Verordnung des Bundesrates über vorübergehende

rechtliche Schutzmassnahmen erst
bei Abschluss des Blattes zukam, entschlossen

wir uns doch mit Rücksicht auf die
Wichtigkeit dieses Erlasses und in
Anbetracht des Interesses, das unsere Mitglieder
demselben entgegenbringen, den Text noch
der dieswöchigen Nummer beizugeben.
Die Herstellung der Beilage, deren
Aufbewahrung wir allen Lesern angelegentlich
empfehlen, verursachte eine Verzögerung in
der Herausgabe und der Spedition des
Blattes. Wir bitten Leser und Inserenten
davon Kenntnis zu nehmen und die
Verspätung, die wohl durch die Ergänzung des
Textteils aufgewogen sein dürfte, zu
entschuldigen.
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Du Comite central
Stance des 14 et 15 octobre a l'Hoiel Central a Zurich

MM. F.. Klwerl, vice-president, R. Bieri,
If. Bon, !•'. Cottier, A. Fanciola, A. Gamma,
F. Kollmann, It. Mojonnet et V. Wiedeman
assistaient ä cette stance prösidee par le Dr
H. feiler, president central. M. von Almen,
absent pour cause de service militaire, etait excuse.
Le Dr M. Riesen, directeur, le Dr Biichi et le
Dr Streiff du Bureau central etaient en outre
presents.

1. Communication du President central
Le President remercie M. E. Elwert qui a

bien voulu accepter la charge de vice-president.
Le Comitö central apprecie vivement l'objectivite
du nouveau vice-president et l'active participation

qu'il a toujours prise ä toutes les affaires
de la Sociötö.

2. Saison d'6tö 1940

Le Comite central commenta ensuite les
rösultats de la saison d'ötö 1940 pour l'hötellerie
suisse. Aprös avoir examine les divers rapports
qui lui sont parvenus des principales rögions
touristiques, il a conclu que, contrairement ä
ce qui a ötö annoncö dans la presse, la saison
d'ötö n'a pas du tout ötö bonne ni meme satis-
faisante. Si quelques stations de villögiature ou
stations balnöaires out ötö bien fröquentöes par
la clientöle suisse pendant une pöriode assez
courte, en general par contre, la frequentation
doit etre consideröe comme absolument insuffi-
sante. Cette reduction de trafic catastrophique est
due principalement ä Tinsöcuritö qui regne actuel-
lemcnt au point de vue situation gönörale, aux
troubles apportes dans la vie öconomique par la
mobilisation, ä l'absence complete de la clientöle

ötrangöre, ä la cessation du tourisme
automobile et en plus aux conditions mötöorologiques
particuliörefnent döfavorables de cet ötö. En
outre, l'hötellerie a encore ä souffrir de fortes
pressions exereees sur les prix et du rencherisse-
ment du coüt de la vie. (Nous reviendrons sur
ce sujet dans le prochain numero de notre journal.)

3. Rapport sur diverses conferences

a) Commission d'experts aupres du departe-
ment federal de Justice et Police au sujet du projet
de loi conccrnant les mesures transitoires en faveur
de l'hötellerie. Comme nous 1'avons brievement
relatö dans le numero 39 de la Revue suisse des
Hötels, une söance de la commission d'experts
s'est tenue le 17 septembre sous la prösidence de
la Division de Justice. Une delegation de notre
Soeiöte, des representants de la S.F.S.H., des
banques et de 1'organisation des employes y
prirent part. Le principal objet de ces
deliberations fut l'adaptation du taux de l'interet aux
conditions de rendement des exploitations höte-
lieres. Une proposition tendant ä fixer un taux
d'intöret fixe, de 3 pour cent par exemple, en
place d'un taux d'interet variable n'a pas ete prise
en consideration. Les creanciers ont repris l'idee
de faire etablir des reconnaissances d'interet et
demandörent que le taux d'interet contractuel soit
fixe ä 3,5 pour cent au lieu de 3 pour cent. Cette
solution risquant de porter prejudice aux creanciers
hypothecaires de rangs subsequents, nous 1'avons
repoussöe comme d'ailleurs la proposition des
reconnaissances d'interet. Le Comite central a
appris avec satisfaction que ce projet de loi serait
prochainement soumis au Conseil federal si bien
que l'on peut esperer que cette affaire sera encore
liquidee ce mois. Les organes directeurs de la
Societe esperent en outre que ce projet sera
accepte sans qu'011 lui fasse subir de modifications
importantes. Ce voeu a ete communique telö-
graphiquement au chef du departement föderal
de Justice et Police.

Un projet concernant une proposition de ce
departement sur la continuation des mesures de
secours finaneiöres en faveur de l'hötellerie suisse
a öte prösentö au Conseil föderal. II servira de
base ä un arretö föderal qui doit mettre a la
disposition de la SESH de nouveaux crödits pour
que celle-ci puisse poursuivre son action de secours
et venir a bout de ces nouvelles täches. L'inten-
tion de lier cette aide finaneiöre ä une röglemen-
tation gönörale obligatoire des conditions de
salaire et de travail a ötö repoussöe par nous.
Une telle extension des competences döpartemen-
tales aurait rendu en grande partie illusoire l'aide
qui nous ötait accordöe d'autre part, puisqu'elle
aurait entrainö de nouvelles charges difficile-
ment supportables pour le patronat. La situation
öconomique et les perspectives pour l'avenir
sont si incertaines que la Sociötö ne peut prendre
la 1 responsabilitö de conclure n'importe quelle
convention ;i l'avance, et la fröquentation est si
instable qu'011 ne peut s'engager pour toute la
duröe de Taction de secours. La SSH s'est
toujours montröe disposöe k traiter les questions de
travail et de salaire sur la base de discussions
communes et de la bonne volonte röciproque.
Mais eile doit repousser la tentative qui est faite
d'utiliser la situation critique dans laquelle se

trouve notre industrie et de faire döpendre les

secours dont eile a besoin d'urgence d'obligations

et de circonstances tout ä fait difförentes.
b) Commission d'experts ehargee d'examiner les

questions touristiques. Cette commission s'est röu-
nielpour la premiere fois sous la prösidence de
M. Cottier, le nouveau directeur de l'Office föderal

des transports. Elle s'est occupöe du projet
de loi tendant ä introduire une röglementation
des prix obligatoire pour tous les hötels. Nous
pröconisons ici line solution qui accorde a 1 Etat
le droit de dire son mot, mais qui laisse aux per-
sonnes de la profession le soin de prendre les
decisions purement techniques. La röglementation
devrait se baser sur les mesures prises en faveur
de l'industrie liorlogöre et dans lesquelles 1 Etat
se borne ;i sanctionner les accords approuvös par

les associations intöressees. L'etablissement lögal
de la röglementation des prix pourrait se faire en
liaison avec l'ediction de mesures de secours financiers

en faveur de l'hötellerie. Dans ce cas,
l'affaire doit etre liquidöe par le departement de
TEconomie publique et devient du ressort de
l'Office federal de l'industrie, des arts et mötiers et
du travail. II reste encore 5,5 millions k disposition

du credit qui avait ete attribue au
programme de creation d'occasions de travail en
faveur du tourisme, de l'assainissement d'hötels
et d'ötablissements balnöaires. La Commission
a examinö une sörie de propositions afin d'utiliser
ce credit le mieux possible.

4. Requete de l'Union Helvetia
En date du 3 septembre 1940, la direction

gönerale de l'Union Helvetia adressait une
requete au departement des Postes et chemins
de fer au sujet de l'assainissement de l'hötellerie.

Aprös avoir longuement discutö les theses qui
etaient exposees dans cette requete, le Comite
central a ete unanime ä döclarer que ces considerations

döpassaient le cadre des problemes purement

hoteliers et qu'il etait offensant au point de
vue personnel. Dans sa critique concernant les

exploitations familiales dans l'hötellerie, l'U.H.
est en opposition avec les pretentions prösentees
par les connaisseurs les plus en vue de notre
öconomie, qui veulent remettre en la possession
d'höteliers consciencieux les entreprises devenues
anonymes (cequ'on appelle les entreprises ä
directeurs) et entrer en relation sous une forme ou
sous une autre avec des families d'höteliers. Cette
attaque contre la tradition est parfaitement in-
justifiöe, puisque c'est cette tradition qui a fait
et conserve la reputation internationale de notre
hötellerie. Si plusieurs entreprises familiales font
de gros sacrifices financiers pour maintenir leurs
maisons et leur faire traverser la crise, cela n'est-il
pas en fin de compte ä l'avantage des employös
d'hötels qui ont ainsi du travail et une possibilite
de gain L'ötroitesse de vue dont tömoigne
ce jugement de la question sociale, est d'au-
tant plus incomprehensible que la S.S.H. est
toujours restöe en contact avec l'organisation du
personnel et que maints progres sociaux ont pu
etre realises dans 1'intöret de chacune des parties.
Les discussions communes qui ont eu lieu cette
annöe au sujet des questions de travail et la
collaboration paritaire qui a öte realisee dans diverses
institutions sont la preuve de la volonte des em-'
ployeurs de consolider la position du personnel.

Le Comite central adressera une requete au
döpartement des Postes et Chemins de fer,
requete dans laquelle il prendra position ä l'ögard
de l'exposö de l'U.H. Sans entrer dans les divers
postulats de l'U.H., il faut ne pas oublier que la
Situation critique dans laquelle se trouve notre
industrie et l'instabilite des temps actuels rend
impossible la realisation de n'importe quelle
convention k long terme et ne permet pas de donner
suite ä des propositions qui seraient insuppor-
tables pour l'hötellerie en dötresse.

5. Audience au Conseil federal

La Conference que nous devions avoir avec
le Conseil föderal n'a pu encore avoir lieu. Pour-
tant le Comite central estime qu'il est indispensable

de pouvoir exposer oralement ä notre plus
haute autorite nos postulats les plus urgents. A
cette occasion, un memoire ölaborö par la direction

du Bureau central sera adressö aux divers
döpartements compötents.

6. Ecole professionnelle
Le Comite central a entendu un rapport de

la Commission scolaire sur la prochaine annöe
scolaire. On prövoit pour le moment un cours
de 5 ä 6 mois, allant de la mi-mars ä la mi-sep-
tembre, avec une interruption de 15 jours au gros
de Töte. La Commission a chargö diverses sous-
commissions d'elaborer un nouveau programme
d'ötude, programme dans laquelle les cours
pratiques doivent avoir une place plus ötendue. La
Commission scolaire a en outre ötö autorisöe de
poursuivre les travaux pröliminaires en vue de
la realisation de camps d'öducation professionnelle

et de faire les demarches necessaires, en liaison

avec l'association du personnel. L'organisation

de ces camps, le programme, le financement
et toutes questions accessoires sont Tobjet d'ötudes
communes avec une delegation de l'U.H.

7. Cröation de l'Office central suisse du
tourisme

Le Comite central a etö mis au courant par
notre reprösentant ä la Commission technique de
la reorganisation, et de la transformation de
TO.N.S.T. en O.C.S.T. L'Assemblöe constitutive
de l'O.C.S.T. est fixöe au 18 novembre et le
meme jour aura lieu la liquidation de TO.N.S.T.
Le Comitö central a approuve le projet de contrat
entre les C-.F.F et l'O.C.S.T. A propos de la remise
des agenees A I'etranger, un projet d'un Statut d'or-
ganisation pour l'O.C.S.T. ainsi que deux projets
ömanant des deliberations de la Commission
technique. II designa les reprösentants de notre
Sociötö au Comitö et au Comitö directeur de
l'O.C.S.T. Le choix du president donna aussi
lieu ü une longue discussion.

8. Röglementation des prix
ij) Hau chaude preparce A I'electricite et propa-

gande. I-e Comitö central s'est occupö de la pro-
pagande speciale qui a ötö faite par certaines
maisons qui pouvaient avoir de l'eau chaude en
permanence. Le Comitö estime que c'est un geste
mamical ä l'egard de ceux de 110s membres qui
sont atteints par les prescriptions föderales limi-
tant la preparation de l'eau chaude ä un jour par
semaine seulement.

b) Arrangements speciaux pour les clients qui
elisent domicile A l'hötel. Sur proposition de la
Commission de röglementation des prix qui
estime que lors des arrangements speciaux pour
clients restant ä demeure ä l'hötel, les prix minima

ne doivent pas etre depassös, le Comite central
decide que la Commission ne doit pas perdre
cette question de vue et, finalement, intervenir
dans les cas particuliers.

'
c) Taxes de chauffage. Alors que l'Office

föderal de contröle des prix a approuve les taxes de
chauffage graduöes suivant les categories d'hötels

d'apres les prix de pension minima, comme
cela a etö decide lors de la derniere assemblee des
döieguös, aueune solution satisfaisante n'a encore
pu etre trouvee en ce qui concerne les hötels
garnis. C'est pourquoi, il faut poursuivre les ne-
gociations avec ledit Office de contröle. Dans ce

,domaine, le Comitö central estime qu'il est
indispensable d'apporter une modification k la decision

de l'assemblöe des deleguös, c'est-A-dire de
reduire la taxe de chauffage au minimum de 50 eis
par nuit pour les voyageurs de commerce, ceci pour
attenuer le rencherissement des frais d'hötel pour
cette categorie de voyageurs.

9. Rapport du service de renseignements
öconomiques

Ce rapport mentionne les rösultats des
nouvelles nögociations qui ont eu lieu avec l'Office
födöral de guerre pour le travail et l'industrie au
sujet de la fermeture antieipee des ötablissements.
Les autorites ont maintenu la fermeture generale
des ötablissements ä 23 h. Par contre, des exceptions

ont öte faites pour l'exploitation de Salles.
En outre, dans les regions de tourisme propre-
ment dites, d'autres exceptions pourront etre
autorisöes par les Cantons. - Pour certains buffets
de gare, l'heure de fermeture a etö fixee ä 23 h 30.

Le service de renseignements economiques a
eu l'occasion de donner son avis sur la fixation
d'une temperature maximum dans les chambres

I d'hötel. Comme, au point de vue technique, une
teile röglementation n'aurait pu etre appliquöe
que tres difficilement dans l'hötellerie et qu'elle
aurait entraine de graves inconvönients, les autorites

ont renoncö ä une teile mesure. Elles 1'ont rem-
placöe par des directives permettant d'öcono-
miser du combustible. (Voir Revue suisse des
hcjtels numöro 41.) Nos membres sont instam-
ment pries d'observer ces recommandations.

Pour la distribution du charbon les autorites
ont decide que l'industrie et les höpitaux rece-
vraientle 50%, l'hötellerie le 45% et les menages
privös le 40% des besoins normaux. II est
regrettable que Ton n'ait pas placö l'hötellerie dans
la meme categorie que l'industrie et les höpitaux.
Une nouvelle distribution aura lieu apres le
Nouvel-an si les conditions d'approvisionnement
n'ont pas empirö.

Le rapport traite en outre de difförentes
mesures d'economies A propos des denrees alimen-
taires rationnees. Sur demande de l'Office de
guerre pour le ravitaillement, un appel a ete
adressö dans la Revue suisse des hötels (et au
moyen de circulaires envoyees aux sections) pour
engager nos membres k mönager de leur propre
chef les denrees alimentaires rationnees. Si cette
adaptation ne se fait pas de plein gre, il faut
s'attendre ä de nouvelles mesures interdisant la
preparation de certains mets. Les perspectives
peu röjouissantes que laisse entrevoir le marche
du beurre, la rarete des porcs, la semaine sans
viande de porc et l'augmentation des prix dans
ce domaine, donnörent lieu ä diverses communications.

Selon les circonstances, des dömarches
seront faites aupres des offices compötents.

10. Rapport de la direction
a) Sacrifice pour la defense nationale. Le

Comitö central prit connaissance d'un rapport
sur les negociations qui ont lieu avec l'adminis-
tration fiscale föderale sur l'estimation des im-
meubles hoteliers. Un schöma general pour la
determination de la valeur de rendement des
immeubles hoteliers a ötö malheureusement
repoussö par la conference des autoritös fiscales
cantonales. Par contre, les autorites ont declare
vouloir tenir compte le plus possible de la situation
actuelle de l'hötellerie. (Nous renvoyons ä ce
sujet ä l'article qui parait dans ce numero de la
Revue suisse des Hötels.) Pour ce qui concerne
l'imposition des ötrangers, des nögociations sont
encore en cours. II faut eviter qu'une trop forte
imposition n'ait pour consöquence un döpart
intieipö des clients d'hötels, puisque ils sont
soumis k l'impöt, apres un söjour de 3 mois döjä.
II est ä craindre ä ce sujet que l'hötellerie n'ait
ä souffrir de ces dispositions et que l'Etat n'en retire
rien non plus. Les attönuations qui ont ete pro-
posees sont sans doute de rigueur.

b) Requisitions d'hötels. Une reponse du
döpartement militaire nous Signale que la question
ijes indemnites pour le cantonnement et le loge-
ment des militaires ä l'hötel est toujours ä l'etude
et qu'il faut prendre patience.

c) Office central suisse du tourisme.
On ne connait encore que trop peu le rösultat
des voyages d'automne dans les vignobles qui

viennent d'etre organises par TONST, pour pouvoir

porter un jugement sur cette innovation.
Toutefois, nos membres ont exprimö le veeu que
Ton tienne davantage compte des petites entreprises

pour le logement des participants ä ces
voyages. Le programme de propagande pour
cet hiver est limite ä la Suisse et une note humo-
ristique doit etre introduite dans cette publicite.

d) Heure d'e'te. A la question de l'Association
suisse de l'industrie et du commerce, il est re-
pondu que l'hötellerie n'a aueune objection ä
faire ä l'introduction de l'heure d'ötö en Suisse.

e) Prolongation des billets du dimanche. Notre
requete ä la direction generale des OFF demandant

que la duree de validitö des billets du
dimanche commence ä partir du vendredi k midi
est encore ä l'etude. On craint, parait-il, que ces
billets de week-end ne soient utilises pour des
voyages d'affaires. (Pour eviter cela, il suffirait
de decider que le retour ne peut se faire que le
dimanche. Röd.)

f) Loi föderale concernant les droits d'auteur.
Cette loi a, comme on le sait, öte approuvöe sans
grandes modifications par les Chambres föderales.
Nous nous sommes efforces d'etre reprösentes
convenablement dans la commission d'arbitrage
pour la fixation des taxes. II devrait nous etre
donnö satisfaction, car l'hötellerie appartient k
une des categories d'industrie qui employent le
plus des orchestres.

g) Liberie de travail. Comme toutes les
sections auxquelles nous nous sommes adresses ä
ce sujet (il s'agit surtout de sections romandes)
n'ont pas encore röpondu k notre enquete, nous
avons du retarder l'envoi de notre requete aux
autorites föderales demandant que la libertö de
travail soit assuröe au personnel hotelier dans
toute la Confederation.

h) Conges et dispenses militaires. II ressort du
rapport sur la position adoptee par les autorites
militaires dans ce domaine, que les demandes
de conges du personnel necessaire pour s'occuper
des installations de chauffage et du personnel des
entreprises d'hiver ou de printemps seront da-
vantage prises en consideration. En outre, des
periodes de conges plus longues doivent per-
mettre ä l'avenir au personnel de reprendre ses
occupations professionnelles.

i) Caisses de compensation pour pertes de

gain. A divers endroits, les caisses de compensation

pour perte de gain essayent de preiever
sur des hotels fermes la contribution mensuelle
fixe. Nous attirons l'attention de nos membres
sur le fait que pendant la duree de fermeture de
l'hötel, il n'y a ä payer ni la contribution
sur les salaires, ni la cotisation fixe.

La direction rapporte en outre sur la semaine
de 5 jours qui a ete introduite au Bureau central.
Comme le bureau est fermö le samedi, un service
de telephone sera organise pour qu'en cas
d'affaires urgentes, une des personnes competentes
puisse toujours etre atteinte. La Commission de
contröle ehargee de s'occuper des finances de la
Societe presenta un rapport sur l'enquete qu'elle
a effectue sur place. L'encaissement des cotisa-
tions est en train de se faire. Tenant compte des
cotisations reduites, on peut esperer que tous les
membres s'aequitteront de leurs obligations.

Pour les exploitations fermees, un reglement
special concernant l'exoneration de la contribution

au service de placement, pour autant que
ces maisons en fassent la demande, a ete
approuve. En terminant, la Direction a presente
un resume sur les assembiees auxquelles eile a
represente notre Societe, soit Celles de l'Union
suisse des arts et metiers, de la Federation suisse
du tourisme et de l'Association suisse des ecoles
de ski.

Le Comite central a donne son approbation
ä une demande faite par l'Association suisse des
marchands de cigares qui, par suite du
rencherissement survenu, preconise la suppression de la
remise gratuite d'allumettes lors de la vente de
tabacs.

Action de renovation d'hötels. A la suite de
negociations qui eurent lieu avec la Centrale
federale des possibilites de travail, une requete
a ete adressee ä l'ensemble des gouvernements
cantonaux. Les sections ont ete avisees de ce
fait et nous leur avons recommande d'entre-
prendre elles aussi des demarches aupres de leurs
cantons respectifs. Quelques questions accessoires

qui sont encore discutees avec la Centrale
federale des possibilites de travail sont encore en
suspens. Afin de faciliter k nos membres l'apport
de leur propre contribution financiere ä
{'execution de renovations d'hötels, le Comite central
a decide d'entrer en rapport ä ce sujet avec la
SFSH pour mettre au point la question de mise
k disposition de credits.

11. Contact plus fetroit avec les sections

Une circulaire a ete adressee aux sections
pour leur demander de rester davantage en
contact avec le Comite central et avec le Bureau
central et pour prier les comites de section d'en-
voyer des rapports sur les söances qu'ils tiennent
et sur les decisions prises. D'autre part, le Comite
central a decide au cours de ses seances d'entrer,
autant que possible, en contact avec les sections.

Sacrifice pour la defense nationale
Les autorites fiscales sont actuellement en

train de distribuer aux contribuables les for-
mules de declaration en vue du sacrifice pour la
defense nationale. Dans le numero 35, du 29 aoüt
1940 de notre journal, nous avons deja publie un
resurnö des principaux articles revetant quelque
importance pour nos membres. Mais nous cons-
tatons par les nombreuses questions qui nous sont
posöes que certains articles ne sont pas tres clairs
spöcialement en ce qui concerne Tövaluation
des immeubles hoteliers et nous croyons utile
de revenir sur ce point. On comprend facile-
ment qu'on nous pose des questions ä ce sujet
car, dans bien des cas, les impöts communaux
et cantonaux sont calculös sur des estimations
qui ne tiennent pas du tout compte de la situa¬

tion actuelle de l'hötellerie. On pouvait done
craindre ä juste titre que les cantons qui sont
chargös par la Confederation du prelevement du
sacrifice pour la döfense nationale n'utilisent
leurs möthodes d'estimation. Mais remarquons
tout d'abord, comme l'a publie la Confederation,
que chaque contribuable invoquer les faits.

Les estimations qui auraient ete exöcutöes
selon les anciennes methodes cantonales ne sont
done pas sans autre obligatoires pour le
contribuable. En cas de conflit entre les contribuables
et les autoritös fiscales, seuls les principes de base
ötablis par la Confederation sont de regle.

Le sacrifice pour la defense nationale repose
sur l'arrete du Conseil födöral du 30 avril 1940,
prescrivant des mesures propres k amortir les



depenses militaires extraordinaires et ä ordonner
les finances federales. L'article 5 de cet arrete
precise que le sacrifice de defense nationale sera
prälevä par les cantons, mais que la Confederation

veillera k assurer une taxation et une
perception correcte et uniforme de cet impöt.

Ce dernier principe ne peut naturellement pas
etre laisse de cote par les cantons. Le Conseil
federal a publie plus tard, dans un nouvel arrete,
des prescriptions precises relatives ä l'execution
de l'arretä dont nous venons de parier. (Voir
arrete federal du 19 juillet 1940 concernant la
perception d'une contribution unique au titre de
sacrifice pour la defense nationale, que nous
däsignerons par la suite par l'abreviation ASDN.)
II ressort de cet arrets que les principes etablis
par la Confederation sont dans bien des cas fort
differents des prescriptions fiscales cantonales.
En ce qui concerne

1'evaluation des immeubles höteliers
en vue du sacrifice pour la defense nationale,
l'art. 20 de l'ASDN donne les indications sui-
vantes:

Pour calculer la valeur des immeubles, il sera
tenu compte equitablement de leur valeur venale
et de leur valeur de rendement.

Les immeubles servant avant tout k l'ex-
ploitation agricole et dont la valeur venale est
däterminäe essentiellement par cette exploitation

sont estimäs, avec les bätiments neces-
saires, uniquement d'apres leur valeur de
rendement.

Sont considäräs comme immeuble au sens du
present article: les biens-fonds, les droits dis-
tincts et permanents immatricules au registre
foncier et les mines.

Les choses et les jouissances (forces hydrau-
liques, etc.) attachdes k des immeubles sont
considerees comme en faisant partie.

Le departement federal des finances et des
douanes edictera des instructions speciales pour
revaluation des immeubles.

Se basant sur le dernier alinea de cet article, le
departement federal des finances et des douanes
a edicte, en date du 21 aoüt 1940, une ordonnance

d'apres laquelle les dispositions concernant
1'evaluation des immeubles en vue de la contribution

federale de crise sont applicables par
analogie en vue du sacrifice pour la defense
nationale. Ces dernieres prescriptions qui datent
du 26 decembre 1939 contiennent les regies
suivantes:

Pour les immeubles et bätiments non agri-
coles et les immeubles agricoles dont, lors d'une
mutation, le prix d'achat ou de reprise ne serait
pas determine en premier lieu par le rendement
agricole, mais par d'autres possibilites d'utili-
sation, revaluation tiendra equitablement compte
de la valeur venale et de la valeur de rendement
dans la moyenne des annees determinantes.

On considerera comme valeur venale d'un
immeuble le prix atteint au cours de transactions
faites, dans la meme region, pour des immeubles
situes et conditionnes de maniere analogue.
On prendra pour base de calcul la valeur vänale
moyenne des annees 1937 ä 1939.

Pour l'etablissement de la valeur venale d'un
immeuble, on tiendra compte des prix effective-
ment payes entre 1937 et 1939, ainsi que des
evaluations faites en vue d'expropriations, ou en
toute autre circonstance. On ne prendra pas
en consideration les ventes ayant un caractere
exceptionnel (vente entre parents, achats speculates

exceptionnels, etc.). Si des biens mobiliers
ont ete vendus avec 1'immeuble, on defalquera la
valeur de ces biens du prix de vente total. Par
valeur de rendement d'un immeuble, on entend
le revenu brute d'une exploitation normale,
defalcation faite des frais d'exploitation, des
indemnites usuelles pour le travail du propriä-
taire sur son propre bien, ainsi que des amortisse-
ments justifies, mais non pas des intärets passifs.
Font egalement partie du revenu brut les pro-
duits que le proprietaire tire de son immeuble
pour ses besoins personnels. On evaluera ces pro-
duits conformement k l'usage. Dans revaluation
des immeubles on tiendra compt e de toutes les
jouissances, droits et servitudes qui s'y rat-
tachent.

On evaluera avec 1'immeuble les choses qui
lui sont attachees de maniere durable (chau-
dieres fixes, machines sceliees, installations et
conduites eiectriques, boilers, reservoirs de
benzine, volets, etc.).

Cette ordonnance contient aussi des prescriptions

sur la procedure qui sont lägerement en
contradiction avec l'art. 20 de l'ASDN que
nous venons de citer:

Dans les cantons ou les estimations fon-
cieres ont ete faites d'apres des principes
uniformes, ces estimations serviront de base. Le
departement federal des finances et des douanes
constate, apres avoir entendu les gouvernements
cantonaux et les representants des proprietaires
fonciers, si les estimations faites par un canton
correspondent aux principes poses plus haut.
Dans I'affirmative, revaluation du canton ser-
vira telle quelle de base ä l'estimation des
immeubles. Dans la negative, le departement federal
des finances et des douanes decidera dans quelle
mesure les estimations des cantons doivent etre
modifiees pour servir de base au calcul de la
contribution.

Nous sommes done en präsence de deux sys-
temes devaluation, mais il faut se rappeler que
le second n'est qu'une methode auxiliaire, utili-
sable quand on ne possede pas de bases
devaluation süffisantes. II ressort done de ces
prescriptions que les coefficients d'ajustement
determines par le departement federal des finances
et des douanes ne constituent que des directives
pour 1'evaluation des immeubles. Elles ne pour-
ront en aucun cas dispenser les autoritäs de
taxation et de recours de l'obligation d'examiner
les declarations et moyens de preuve y apportes
par le contribuable dans chaque cas particulier.

La premiere question que se pose le
contribuable est done: que faut-il entendre par coefficient

d'ajustement Ce sont done certaines
defalcations ou supplements qui modifient les
estimations cantonales pour obtenir la valeur k
laquelle on arriverait en se basant sur les principes
etablis par la Confederation. Dans les cas
particulars, les cantons peuvent fixer ces defalcations
sous le contröle des autoritäs federales. Dans la
pratique, pour les immeubles hoteliers, elles
peuvent etre de 10 k 30% des estimations cantonales.
Ces defalcations peuvent dans certains cas suffire
ä corriger les surestimations des immeubles hoteliers.

Dans les autres cas, le contribuable fera
• bien, s'il estime encore la somme ä laquelle il a

ete taxe trop elevee, de se referer aux dispo¬

sitions federales, tout en apportant les moyens
de preuve de la valeur de rendement et de la
valeur venale, car la methode des coefficients
d'ajustement ne peut sans autre etre consideree
comme obligatoire.

En cas de recours, le contribuable se rappor-
tera toujours ä l'article 20 de l'ASDN et aux
principes devaluation fixes par la Confederation,
ceci afin de se proteger d'une emprise trop vio-
lente des autoritäs fiscales cantonales.

Evaluation du mobilier d'hötel et de res¬
taurant

Pour le mobilier, e'est la valeur venale qui
entre en ligne de compte. Selon les instructions
des autorites fiscales, la valeur venale representee,

dans la regie, le 60% de la valeur d'assu-
rance. N'est soumise ä l'impöt que la somme qui
däpasse fr. 20.000.—.

Comme les assurances concernant le mobilier
comprennent aussi dans les hotels les effets
appartenant aux employes et aux clients, la
valeur de ces objets peut naturellement etre de-
duite de la somme totale. Si nous soulevons
encore une question de principe dans ce domaine,
e'est dans le but de faire intervenir, avec le temps,
une solution plus supportable. Un hotel sans
mobilier n'est pas concevable et de dernier a une
influence determinante sur la valeur de rendement

de 1'immeuble. La valeur de rendement et
la valeur vänale comprennent toujours pratique-
ment les immeubles et le mobilier. Mais hälas!
les autorites font une exception ä ce sujet. Le
mojnlier d'hötel doit etre selon elles impose k
part et cet impöt viendra s'ajouter ä celui des
immeubles comme s'il s'agissait d'habitations
priväes. Or, dans les grandes exploitations la

Nous avons le plaisir de commencer ci-
dessous la publication du remarquable
expose que M. A. Fanciola, membre de notre
Comite central, a präsente au cours de l'as-
semblee gänärale de la Fädäration Suisse du
tourisme, qui s'est tenue ä Lugano, le 12 oc-
tobre. Ce rapport qui peint admirablement
la situation actuelle de l'hötellerie a fait une
profonde impression sur les participants de
cette assembläe. Nous poursuivrons cette
publication dans les prochains numäros de
notre journal. Räd.

II Comitato centrale della Societä Svizzera
degli Albergatori, a mezzo dell'Egregio suo Pre-
sidente Dr. Seiler, ha voluto onorarmi dell'inca-
rico di fare a voi, rappresentanti del turismo, cioe
di una categoria di attivitä molto affine alia
nostra e come questa altamente interessante l'eco-
nomia nazionale, un rapporto sulla difficile situa-
zione dell'industria alberghiera Svizzera, sulle
possibility del suo risanamento, nonche sugli at-
tuali gravi problemi del vettovagliamento e del
riscaldamento. lo non intendo, nel quadro piii
vasto della vostra odierna riunione esaminare e
discutere nei dettagli i problemi che tratterö, ma
mi limiterö invece a darvi una visione d'assieme,
la quale perö, completata delle opportune spie-
gazioni, vi permetterä di rendervi esattamente
conto delle gravi difficoltä in cui si dibatte l'in-
dustria alberghiera nazionale, e vi farä persuasi
che solo coll'intervento delle Autoritä Federali,
possono venire adottate le misure economiche e
legislative da noi preconizzate per la nostra sal-
vezza.

Parlerd avantutto della necessitä di una azione
di soccorso su vasta scala, delle forme che tale
azione dovrebbe assumere e dell'adozione di mi-
sure legislative speciali. La soluzione di questo
problema si presenta sotto un duplice aspetto in-
teso a risolvere le nostre difficoltä in modo defi-
niiivo, oppure semplicemente provvisorio. Potrebbe
sembrare inutile parlare di risanamento definitivo
della nostra industria, dopo che da oltre 20 anni
assistiamo impotenti alia insufficienza di misure
che volta a volta sono state adottate per questo
scopo. Ma io voglio qui ricordare queste
possibility, giä ripetutamente riconosciute efficaci da
alte personalitä politiche, e da insigni specialisti.
i quali ritengono fermamente che si possano tro-
vare i provvedimenti perfettamente atti a svol-
gere in via definitiva, — o per lo meno fintanto
che nuove impreviste ed insormontabili difficoltä
non verranno nuovamente a prostarci — il loro
benefico effetto sugli alberghi eccessivamente obe-
rati da impegni e passivity, purche si abbia il co-
raggio di adottare le grandi misure e di destinare
a questo scopo i capitali necessari. Ricorderö pure
che i Proff. Dr. Böhler e Dr. Böhi dell'Istituto di
ricerche economiche del Politecnico Federale di
Zurigo, evadendo una richiesta ricevuta dalla
nostra Associazione, hanno steso un rapporto che
esattamente precisa le cause del malessere nel
quale ci dibattiamo, e propone le soluzioni che
si impongono per un radicale ed effettivo miglio-
ramento. Senonche per raggiungere questo risul-
tato, noi dovremmo ottenere dalle Autoritä Federali

gli ordinamenti legislativi indispensabili, pri-
mo fra tutti quello tendente alia riduzione della
stima degli stabili destinati all'industria
alberghiera (per quanto questa soluzione possa incon-
trare grave opposizione da parte dei creditori e
delle Autoritä Cantonali fiscali interessate), e

quindi quelli accordaniici le necessarie sovvenzioni
ed aiuti finanziari. Con tutto ciö non vogliamo
negare i benefici effetti che le disposizioni giä
prese da oltre un ventennio ci hanno arrecato,
specialmente l'introduzione della procedura del
concordato ipotecario. All'incontro l'aiuto ma-
teriale accordatoci dalla Confederazione e stato
del tutto insufficiente, poiche se si pensa che
nella industria alberghiera sono investiti centi-
naia di milioni, cui fanno fronte altre centinaia
di milioni di ipoteche, se si considera che questa
industria e una delle piii importanti del nostro
paese, i sussidi finora accordatici dalla Confederazione

in una lunga serie di anni, nella misura
di 12 milioni, sono eccessivamente modesti.

Per questo la Societä Fiduciaria Alberghiera,
preoccupata di risolvere il problema dello sdebita-
mento si affrettö a sottoporre all'attento esame e

studio del Consiglio Federale uno speciale pro-
getto il quale prevedeva l'ammortamento e la
riduzione obbligatoria dei crediti ipotecari non
sufficientemente garantiti dal reale valore degli
stabili, e permettava entro limiti assai vantaggiosi
di conseguire uno sdebitamento progressivo, senza
speciali sussidi della Confederazione. Ma gli av-
venimenti di questi ultimi mesi hanno purtroppo
relegato questo progetto negli Archivi, perche

valeur du mobilier atteint des centaines de mil-
liers de francs et cela n'a plus rien de comparable
avec les meubles d'un menage privä. La somme
de fr. 20.000.—, non soumise ä l'impöt, est ridi-
culement faible dans ces conditions lä.

Le sacrifice pour la däfense nationale a pour
objet la fortune nette, c'est-ä-dire l'ensemble des
actifs imposables (immeubles, mobilier, provisions,

titres, argent liquide, etc.) sous däduetion
des dettes. Ces prescriptions s'appliquent aussi
aux Sociätäs anonymes. Celles-ci ne doivent
pourtant pas considärer leur capital-actions et
leurs reserves äventuelles comme fortune nette
quand, y compris les dettes et les emprunts, il
däpasse la valeur des actifs imposables.

Facilitäs de paiement, remise
On peut en outre signaler encore les articles 89

et 90 de l'ASDN qui contiennent des renseigne-
ments sur les facilitäs de paiement et sur l'även-
tuelle remise du sacrifice pour la defense nationale.
Ces articles ont la teneur suivante:

« Si le recouvrement de la contribution dans
les dälais prävus devait avoir pour le contribuable
des consäquences particulierement dures, Cad-
ministration cantonale du sacrifice pour la
däfense nationale peut accorder des facilitäs de
paiement, dans les limites que fixera le däparte-
ment fäderal des finances et des douanes. Elle
peut aussi renoncer ä un intäret. »

La prolongation des dälais de paiement peut
etre subordonnäe ä la constitution de süretäs
convenables.

Les facilitäs de paiement doivent etre rä-
voquäes lorsque les conditions qui les avaient
fait accorder n'existent plus.

par M. A. Fanciola, Hotel Esplanade, Locarno

esso non permetteva piü di rimediare ad una
situazione che da critica era divenuta insosteni-
bile. £ perö interessante ed opportuno ricordare
il tentativo fatto dalla prefata Societä, una dele-
gazione della quale verso la fine del 1939 ebbe
anche una conferenza col Consigliere Federale
On. Baumann. Le misure prospettate a quel
momenta in vista di una azione di soccorso generale,
erano particolarmente interessanti, ma purtroppo
giä questa primavera l'Op. Baumann, in conside-
razione dei gravissimi avvenimenti sopravvenuti
in Europa, dell'instabilitä della situazione eco-
nomica e dell'incertezza dell'avvenire, ci comuni-
cava di non poter piü considerare opportuna la
ulteriore trattazione della quistione. Infatti l'at-
tuale valore di reddito di numerosi alberghi e
eccessivamente ridotto e ben lontano da quello
delle stime officiali, ed il loro valore commerciale
e pure andato perso in larga misura. Ora, se si
volesse in questi momenti procedere ad ammorta-
menti e sdebitamenti coll'aiuto della Confederazione,

sarebbero indispensabili delle somme con-
siderevoli, che certamente nei momenti presenti
non ci verrebbero concesse.

D'altra parte, considerando che la causa
principal del male in cui ci dibattiamo e l'eccessiva
riduzione della frequenza dei turisti, si poteva
forse pensare di chiudere un certo numero di
alberghi. In realtä i calcoli fatti hanno dimo-
strato che per permettere ai nostri alberghi un
rendimento commerciale e vantaggioso, bisogne-
rebbe chiuderne un numero ragguardevole, per
una totale di almeno 50.000 letti. Ma un tale
provvedimento ci costringerebbe ad indenizzare
i proprietari di queste case, e necessiterebbe sussidi

rilevantissimi, quali non possono essere nep-
pure lontaneamente sperati.

II problema dello sdebitamento non puö quindi
venire seriamente risolto se non coll'intervento
ed i sussidi statali, e pertanto abbiamo deciso di
seguire il consiglio dell'On. Cons. Fed. Baumann,
e di attendere il ritorno della normalitä, accon-
tentandoci per il momenta di misure provvisorie,
che ci debbano permettere di sorpassare i duris-
simi tempi in cui viviamo. Queste misure rap-
presentano, al punto in cui siamo, una vera
necessitä, e la loro soluzione ci permetterä di pre-
parare un'opera definitva tale da trasformare ra-
dicalmente l'economia alberghiera, grazie alia
adozione dei provvedimenti piü utili e conve-
nienti. Fra le misure provvisorie noi abbiamo in
vista non soltanto la riduzione dei debiti, ma
anche la temporanea chiusura di case che si mani-
festano improduttive, e che sono in sopranumero,
come pure la trasformazione e riattazione di
parecchi alberghi secondo moderni criteri.

Grazie ai pieni poteri dei quali dispone ora
il Consiglio Federale, riteniamo di poter arrivare
assai facilmente ad ottenere i primi risultati.
Frattanto il Dr. Jäger, ex Giudice Federale, e
stato incaricato dal Dipartimento Federale di
Giustizia e Polizia di elaborare un progetto che
abbia a coordinare tutte le misure di protezione
legislativa a favore della nostra industria. Questa
ordinanza prevede i seguenti principali provvedimenti

:

1. Moratoria per i capitali ed interessi garantiti
da pegno immobiliare e manuale. — Moratoria

per i crediti privi di ogni garanzia come
pure per le annualitä dovute a titolo di am-
mortamento sui crediti concessi dalla Societä
Fiduciaria Alberghiera.

2. Introduzione di un sistema di interesse varia-
bile, per i crediti ipotecari, dipendente dal
risultato d'esercizio dei singoli alberghi, con
limite massimo al 3%.

3. Ammortamento degli interessi ipotecari arre-
trati e delle imposte.

4. Riduzione in larga misura dei debiti chiro-
grafari.
L'innovazione piü interessante e quella di

adattare il tasso degli interessi ipotecari alia
effettiva capacitä di reddito delle singole im-
prese, con limite massimo al 3%. E perö pos-
sibile che queste innovazioni abbiano ad in-
contrare la opposizione o per lo meno poco favo-
revole accoglienza presso i creditori interessati,
ma questi ultimi dovranno in definitiva arren-
dersi di fronte alia evidenza dei vantaggi che
porteranno le soluzioni da noi proposte, tanto
piü quando avremo loro spiegato il loro carat-
tere temporaneo, la situazione eccezionale in cui
sono venuti a trovarsi gli alberghi svizzeri e la
necessitä di aiutare una industria che ha un'im-
portanza grandissima per la nostra economia
nazionale, e vitale per determinate regioni. La
riduzione parziale dei debiti chirografari, seguita
naturalmente dal pronto pagamento del divi-

La tranche due, l'intärät ou Tarnende peuvent
etre remis totalement ou partiellement aux contri-
buables qui sont tombäs dans le dänuement ou
qui, pour toute autre raison (service militaire actif
prolongä, pertes importantes subies sur la fortune
apres le ier janvier 1940, etc.), se trouvent dans
une situation telle que le paiement aurait pour
eux des consäquences träs dures.

Pour la proeädure k suivre pour faire valoir
de telles demandes, on se räfärera k l'ASDN
hörnerne.

Pour terminer, nous ne voudrions pas oublier
de rappeler que, lors des discussions que la SSH
a eues avec l'administration fiscale fädärale pour
obtenir des eclaircissements gänäraux et pour
däfendre les intärets de ses membres, les autoritäs
en question ont fait preuve de beaucoup de
comprehension et de bienveillance envers l'hötellerie,
ätant donnäe la situation präcaire de cette der-
niere, Ton peut espärer que les autoritäs fiscales
cantonales tiendront aussi compte, dans la mesure
du possible, des conditions particuliöres dans les-
quelles nous nous trouvons, späcialement dans
les rägions de tourisme. On ne sait que trop qu'il
n'y a pas grand'ehose ä attendre d'entreprises que
la guerre et la crise ont amenäes au seuil de la
ruine.

Disons aussi d'autre part que Thötelleriä ne
demande pas un traitement de faveur, mais eile
däsire etre taxäe äquitablement et justement, et
que Ton tienne compte des circonstances qu'elle
traverse. L'hötelier sait träs bien que le sacrifice
pour la däfense nationale doit remporter un plein
succäs, car il s'agit lä d'une dämonstration de
notre ferme volontä de maintenir une Confädä-
ration saine et forte. II faut done que chacun
soit imposä selon ses moyens, si Ton veut par-
venir ä ce but.

crisi nel iurismo

dendo proposto, potrebbe pure avere un favore-
vole accoglimento, perche tanto i fornitori che
gli artigiani preferiscono ricevere, anche in
misura ridotta, il sollecito pagamento del loro
avere piuttosto che sperare un maggior rieavo
con la procedura di una moratorio troppo lunga.
Sarä pertanto nostra preoccupazione di usare di
tutti i mezzi onde raggiungere un utile risultato
in via di bonale accordo coi nostri creditori, ed
in tal modo potremmo evitare infinite procedure

giudiziarie e rilevanti spese a tutto vantaggio
dei creditori stessi.

Resta ora ad esaminare il problema del con-
seguimento di mezzi liquidi necessari. Penso che
ben difficilmente potremo fare ulteriore assegna-
mento su crediti di Banche o di privati. Anche
la Confederazione si mostra sempre piü riservata
e limitata nei sussidi che concede, cosicchü per
avere i capitali necessari dovremo domandare
al Consiglio Federale che ci metta a disposizione
il denaro di cui abbisogniamo, a semplice titolo
di prestito. Per facilitare poi alla Confederazione

la concessione di questi prestiti, la citata
ordinanza prevede per queste somme un diritto
di pegno privilegiato, e questo ci da fondate
speranze di ritenere che gia prossimamente rice-
veremo i primi antieipi, nella misura di parecchi
milioni. Questo nostro ottimisnio e tanto piü
fondato perche la Confederazione, la quale nel-
l'accordare sovvenzioni in tanti altri rami del-
l'attivitä nazionale, ha dimostrato una confor-
tante larghezza, certamente saprä venirci in-
contro in adeguata misura, conoscendo esattamente

l'importanza dell'industria alberghiera
per l'economia Svizzera, *e sapendo quanto
largamente noi abbiamo pagato i nostri contri-
buti alle casse Federali e Cantonali negli anni di
prosperitä.

Affronto ora un nuovo argomento la cui
soluzione potrebbe pure portare un sensibile migliora-
mento nell'economia alberghiera, grazie ad una
semplice ma rigorosa organizzazione interna,
senza necessitä di nuovi sussidi o sacrifici.

Traltasi del regolamenlo e precisa determina-
zione dei prezzi per le singole categoric di alberghi.
Questo ä un problema altamente interessante,
direi quasi essenziale non solo per gli albergatori,
ma per tutti in nostri fornitori, creditori e ban-
chieri. Esso e tanto piü importante perche rientra
nel quadro generale delle misure indispensabili di
risanamento preconizzate dalla nostra associazione,

le quali possono s'volgere utilmente i loro
effetti, soltanto se applicate nella loro integritä
e generalitä. I risultati finora raggiunti, pur
essendo assai apprezzabili, non sono ancora in-
fluenti, perche per il momenta Tapplicazione di
questa regolamentazione si e limitata alia
spontanea accettazione da parte di ancora poche case
del progetto allestito dalla nostra associazione.

Effetti e vantaggi ben maggiori potrebbero
constatarsi soltanto quando il sistema da noi
proposto, poträ venire imposto obbligatoriamente a
tutti gli albergatori svizzeri. La soluzione dovrä
quindi venire da una decisione del Consiglio Federale,

il quale oggi, grazie ai pieni poteri che gli
sono stati attribuiti, puö dar forza di legge ai
nostri statuti professionali, alla stessa stregua di
quanto giä e stato fatto coi vantaggiosi risultati,
che tutti concosciamo, per Tindustria degli oro-
logi. A quel momenta tutte le imprese alberghiere
saranpo sottoposte ad un severe controllo che le
obbligherä a mantenere esattamente i prezzi che
sono stati loro fissati, e questo permetterä ad
ogni albergatore di potersi trincerare dietro questa
norma imperativa per sottrarsi alle insistenze ed
esigenze di clienti che pretendono ingiustificati
ribassi, consentendo cosi la possibilitä di corri-
spondere un trattamento adeguato al prezzo
pagato ed all'importanza della casa; ed al tempo
stesso proteggerä il diente dal pericolo che certi
albergatori possano applicargli dei prezzi superiori
a quelli consentiti dalla divisione delle singole
categorie. II vantaggio dell'applicazione di questa
misura e di tutta evidenza e sarä di valido aiuto
per sorpassare questi gravi momenti di crisi evi-
tando una sfrenata concorrenza ed una falsa po-
litica di riduzione dei prezzi, la quale porterebbe
la doppia conseguenza negativa di influire sulla
qualitä del trattamento della clientela, a tutto
scapito del buon nome degli alberghi svizzeri, e

neuchätelChAtenay
tioLtmOujUJi des 6oths fvo>6e£s...

I postulaii necessari per il superamenio della



Exception & propos de la iaxe
de diauffage

Nous attirons expressement l'attention
tie nos membres sur l'exception que le
Comitfc central a d6cid6 de faire ä propos
tie la taxe tie chauffage, pour les voyageurs
tie commerce. Voir ä ce sujet le compte rendu
de la s6ance du Comite central; il ne sera
pas envoy6 de circulaire.

<li lmpedire che gli albergatori possano accanto-
nare quel mmimo til riserve onde far fronte a
tutti l lavon di riattazione dei loro stabdi, indi-
spcnsabih per poterli mantenere all'altezza della
loro fama interntizionale.

Ncl camp« delle tlisposiziom legislative prese
dalla Confederazione nei nostri confronti, dob-
biamo ancora ricordare le misure concernenh la
proibizione di costruire nuovi alberghi durante 1

periodi di crisi. ft evidente la necessity di una
tale ordinanza, perche tutti i progetti studiati, 1

sussidi e gli aiuti sarebbero vani, se potesse sus-
sistere, per uno spirito di malsana concorrenza,
la possibility di qreare nuovi alberghi od alimentäre

in qualsiasi altro modo il nuntero dei letti
disponibili. Finora noi beneficianto di un'ordi-
nanza föderale, che regola in forma abbastanza
severa questa materia, ma che erroneamente, a
nostro giudizio, ha lasciato ai Cantom troppa
hbertii nellasua applicazione e nell'apprezzamento
delle circonstanze che accordano l'autorizzazione
a nuove costruzioni. II nostro postulato e in-
vece quello di rentlere l'applicazione di queste
norme ancora piii severe, e di limitare l'autoriz-
/azionc di nuovi fabbricati oil ampliamenti, a
casi tutt'affatto'eccezionah.

Analogamente bisogna tmpedire la possibilitil
di alimentäre il numcro dei letti disponibili per
I'mdustria alberghiera, limitando la facoltä di lo-

cazione di camere presso privati. Dopo le delibe-
razioni prese in seno al nostro Comitato ed i
ripetuti interventi fatti presso le Autoritk, nuovi
risultati sono stati raggiunti. — Gik diversi Cantom

hanno emanato ordinanze che assimilano agli
albergatori tjuei privati che affitano camere per
durate inferiori atl un certo mimmo periodo di
tempo, ed impongono altre importanti restrizioni,
cosicche questa tendenza ci da sicuro affida-
mento che anche nel campo della legislazione
federale vengano prese delle precise norme che
per il momento sono ancora alio stato di pro-
getto. — A buon conto sappiamo che le misure
studiate e che in larga parte hanno giä avuto l'ap-
provazione delle Comnnssiom parlamentari, sono
assai radicali e vogliono tagliare alia radice il
male che alia nostra industria crea la concorrenza
degli affitta camere privati. (A suivre)

VetiUs VUuwdtej
Un hotelier fait une chute mortelle

Un hotelier nyonnais, M. Auguste Grosjean,
äge de 47 ans, tenancier de l'Hötel de la Croix-
Verte ä Nyon, a fait une chute ä velo sur la route
cantonale Nyon—La Cure. Dicouvert sur la
chaussee par un militaire et transports ä l'hö-
pital, M. Grosjean succomba peu apres des suites
de sa chute.

PAHO
Assemblee des delegues 1940

Les motions presentees par les associations fon-
datrices ainsi que par les membres? doivent etre
remises jusqu'au

31 oclobre ig40

Le Conseil federal proroge les mesures
de protection juridique en faveur

de l'hotellerie
Dans sa seance du 22 octobre 1940, le

Conseil federal a approuvfe et pris une ordonnance

sur des mesures de protection
juridique temporaires en faveur de l'industrie
hoteliere et de la broderie. Cette ordonnance
entre en vigueur le 25 octobre; eile correspond

dans ses grandes lignes et, quant aux
principales prescriptions, au projet qui a
ete soumis ä notre assemblee des deleguks.

Cette ordonnance donne droit ä l'hötelier,
pour autant qu'il en fasse la demande et, ä
certaines conditions, d'avoir recours aux
mesures suivantes :

1. Sursis; Pour les crfeances en capital
et interet garanties par gage immobilier
et crkances garanties par gage mobilier ou
par nantissement de creances chirogra-
phaires; pour les creances en capital et
interet non garanties; pour les annuites

afferentes au titre de gage amortissable de
la SFSH. Ces sursis peuvent etre demandks
jusqu'ä fin 1941.

2. Interet dependant du resultat d'ex-
ploitation (interet variable).

3. Amortissement des crkances en in-
terets et impöts garantiqs par gage.

4. Remise des dettes chirographaires.
Ainsi, grace ä l'knergie et ä la tenacite

dont le Comite central a fait preuve depuis
le debut de la guerre et, grace aussi ä la
collaboration de la SFSH et ä l'esprit com-
prehensif des autoritks fkdkrales compk-
tentes, un des plus importants postulats de
notre Societe a pu etre rkalisk en temps
utile. Cette ordonnance proroge done les
mesures juridiques temporaires et eile
ouvre la voie ä un assainissement definitif
de notre industrie.

Le texte complet de l'ordonnance ainsi
qu'un commentaire kmanant d'une plume
autorisee paraitront dans les prochains
numeros de notre journal.

au Comite de la PAHO, Marktgasse 3, Bale. Toute
motion parvenant apres cette date ne pourra
plus etre prise en consideration.

Semaine de 5 jours ä l'administration de la
PAHO

En execution des prescriptions relatives ä l'eco-
nomie de combustible, les bureaux de I'administration

de la PAHO (Marktgasse 3, Bäle) seront
ouverts comme suit jusqu'ä nouvel avis: Lundi
et vendredi: 07.45—12.00; 13.45—18.15.

Les cartes de contröle contenant au minimum
deux semaines timbrees donnant droit aux indem-

nites journalleres, devront done dorenavant etre
remises ä la caisse le jeudi (au lieu du vendredi).

Administration de la PAHO.

„Hotelsilber" -Reparaturen
nur durch die

Berndorfer Werkstätten In Luzern

KOCHE
Verlangen Sie kostenlose Prospekte mit Inhaltsverzeichnis

über meinen berühmten, einzig dastehenden
Kochkoffer. Dieser Werkzeugkoffer (keine Kiste) ist für Sie
unentbehrlich. Er leistet Ihnen in allen Stufen Ihrer
Karriere sehr wertvolle Dienste. Der Preis ist den heutigen
Zeitumständen angepasst und die Bezugsbedingungen
sind ausserordentlich günstig, so dass jeder Koch sich
einen solchen Koffer anschaffen kann. Sie können den
Inhalt auch stückweise beziehen und den feinen, soliden
und praktisch installierten Fiber-Koffer nach Belieben.

Joieph Huber, Spezialgeschäft
Schönenwerd Telephon 3 13 73

+Hotel-Sekretärkurse+
Spezialausbildung in allen für den modernen Hotel- u. Restaurant-
betrieb notwendigen kaufmännischen und betriebswirtschaftlichen
Fächern einschl. Fremdsprachen. Sonderlehrgänge für den
Receptions-, Dolmetscherdienst. Individueller Unterricht. Rasche
und gründliche Ausbildung. Diplome. Stellenvermittlung. Jeden
Monat Neuaufnahmen. Auskunft und Prospekte durch

OADEMANNS FACHSCHULE, ZÜRICH, Gesanerallee 32.

aber gewiss, nur bei Inserenten kaufen!

-bei Fenstern und Türen

beseitigt DITUSTRA
DITUSTRA schützt gegen Zugluft, Kälte, Lärml

DITUSTRA erspart Heizmaterial!

Prospekte und Muster durch:

Wanner & Co. A.-G. Horgen
Korkstein- und Isoliermittel-Fabrik

sr MIXKURS;\
7.—16. November

,,Was man unter der famosen Leitung von Herrn
Schraemli alles lernt in der kurzen Zelt von 10
Tagen, würde eine mehrjährige Praxis im In- und
Ausland verlangen. Die Kurse geben dem Interessenten

die Möglichkeit, sich auf dem hochwichtigen
Gebiet der modernen Getränkekunde fachgemäss
auszubilden" — schreibt ein ehemaliger Mixkurs-
Schüler I

Spezialprospekt verlangen. Bald anmelden.

Schweiz. Hofelfachschnle Luzern
Telephon 2 55 51

Inserate lesen erwirkt
vorteilhaftem Einkauf!

[Stellen-Anzeiger) 11043
Moniteur du personnel I

Tarif pour liiBor- Soctötaircs Non-soci(5taircs
tions sous chiffro Les frais sont Avec Sous chiffre
jusqu'ü 4 llgtion eompfea i\ part adresse Suisse Stranger
Premiere insertion Fr. 3.— Fr. 4.— Fr. 5.— Fr. 6.—
Pour chaquc rtfpätition

non interrompue Fr. 2.— Fr. 3.— Fr. 4.— Fr. 4.50
Pour chaque ligne cn plus, 50 cent, par insertion.

On nVnvolc pas d'excmplaires justificatifs.

Casserolier-KUchenbursche für sofort in grösseres Restaurant
Basels gesucht. Offerten unter Chiffre 1736

feesucht von erstklassigem Wintersporthotel Graubundens
(100 Betten): I. Lingäre mit nur erstklassigen Referenzen.

Offerten unter Chiffre 1735

fiesucht in Hotel 70 Betten für die Wintersaison: Zimmermäd-
chen und selbständige Saaltochter nut Kenntnissen im

Restaurationsservice und im Mixen. Ausführl. Off. u. Chiffre 1734

fiesucht für die Wintersaison 1940/41 m kl. Hotel im Berner^ Oberland: Portier, Köchin, Zimmermädchen,
Restaurant-Saaltochter sowie Küchenmädchen. Photo, Offerten und
Lohnansprüche sind zu richten unter Chiffre 1738

^•erviertochter, jüngere (mit absolv. Saallehre), fur Hotel-Cafe^ a. Genfersee gesucht. Offerten unter Chiffre 1739

Zimmermädchen, jüngeres, exaktes, m Hotel-Pension in Jahres-
stelle gesucht. Offerten mit Zeugniskopien und Photo erbeten

an Fanulienhotel J. Kessler, St. Gallen. (1737)

Afhllina! Beilage des Briefportosv««illtlllgi (lose aufgeklebt) zur
Welterbeförderung der Offerten gefl.
nicht unterlassen!

Jusqu'ä 4 lignes — Chaque ligne en plus, 50 centimes.
Suisse Stranger

Premiere insertion (maxim 4 lignes) Fr. 3.— Fr. 4.—
Pour chaquc rdptftition non interrompue Fr. 2.— Fr. 3.—
Les timbres-poste ne sont pas acceptes en paiement. — Paie-
ment ä l'avance. — Envois d'argent sans frais, en Suisse, au
compte de ch&ques postaux V 85. A Petranger, mandat postal.

Pour le renouvcllcmcnt d'ordros, mdiquer Ic chiffre.
On n'emoie pas d'excmplaires justificatifs

|f uslandschweizer, 30jähr., mit la Zeugnissen, vier Haupt-
sprachen perfekt, sucht Stelle als Sekretär-Kassier-Chef

de reception per sofort oder nach Übereinkunft. Zeitgemässe
Ansprüche. Offerten unter Chiffre 903

Hotelsekretärin, 22jährig, erfahrene, sprachenkundig, Kennt¬
nisse im Buffetdienst und Economat, sucht Stelle in Erst- oder

Zweitklasshotel. Offerten unter Chiffre 92

Sekretärin-Buchhalterin, mit gründlichen Kenntnissen der
Buchhaltung und allen vorkommenden Arbeiten in Hotel oder

Grossrestaurant-Bureau, sucht Jahresstelle. Beste Referenzen und
Zeugnisse zur Verfugung. Chiffre 93

Salle & Restaurant

Bartochter, sprachenkundig, gut präsentierend, erstklassige
Verkäuferin, sucht Stelle per sofort oder nach Übereinkunft.

Offerten erb. u. Chiffre 76

Maraitre d'hotel, ägö de 30 ans, marfe, parlant les quatre langues,
cherche place pour la saison d'hiver ou ä l'axufee. Certi-

ficats et references de tout premier ordre. Offres sous chiffre 77

Oberkellner, Chef de service, 33 J., dienstfrei bis April, sucht
Stelle. la. Referenzen des In- und Auslandes. Offerten

unter Chiffre 90

Restauranttochter, freundliche, aufmerksame, selbständig
sprachenkundig, sucht Stelle in gutes Restaurant. Gewandt

im ä la Carte- und Saalservice sowie Stossbetrieb. Offerten unter
Chiffre 50

Oerviertochter od. Buffetdame, deutsch, franz. u. engl, spre-^ chend, sucht Stelle in gutgeh. Tea-Room, evtl. Restaurant
nach Genf. Offerten unter Chiffre Z. G. 1550 an Mosse-Annoncen,
Zürich. [562]
mochter, tüchtig u. sprachenkundig, sucht passendes Engagement

als Restauranttochter, evtl. 1. Saaltochter u. Mithilfe in
Bureau. Offerten unter Chiffre 85

Cuisine & Office ]
Jflleinkoch, entremets- und patisseriekundig, mit guten Referen-
** zen, sucht Saison- oder Jahresstelle. W. Hanru, Chef de
cuisine, Rümligen. (56)

fahef de cuisine, 30jahrig, sparsam u. solid, sucht Jahres- oder^ Saisonstelle. la Referenzen. Offerten an Frangois Brandel,
Chef, Melchtalstrasse 5, Bern. (80)

fthefköchin, mit nur erstklassigen Referenzen, sucht Stelle auf^ 1. Dezember, eventuell früher od. später. Off. an B.
Hartmann, Kurhaus Sonnenbuhl, Affoltern a/Albis. (83)

fcuisinier, 26 ans, cherche emploi ä l'annöe ou öventuellemen^ remplacement. Libre de suite. Bonnes references. Offres
sous chiffre 52

Tfoch, 28 Jahre, solid und sparsam, in allen Teilen der Küche
bewandert, sucht Stelle als Chefkoch oder Chef de partie.

Zeugnisse und Referenzen aus I. u. II. Klass-Hausern vorhanden.
Offerten erbeten an P. St., Post Bettighofen, Kt. Thurgau. (57)

iroch, 27 Jahre alt, tüchtig, zuverlässig, sucht Stelle als Chef
de partie, Aide oder Alleinchef. Ia Zeugnisse und Referenzen

zu Diensten. Chiffre 95

TToch, 23 Jahre alt, ruhiger, sauberer Arbeiter, wird am 12. Nov.
fur 2 Monate aus dem Militärdienst entlassen, sucht Engagement

auf diese Zeit. Gute Zeugnisse zu Diensten. Offerten unter
Chiffre 91

Köchin, tüchtige, gesetzten Alters, sucht Stelle auf 1. Nov. Offerten
unter Chiffre N 36520 Lz. an Publizitas Luzern. [863]

v^öchin, junge, tüchtige, mit absolvierter Lehrzeit und guten
Zeugnissen, sucht Jahres- oder Saisonstelle neben einen Chef,

in eine Brigade oder als Alleinköchin. Chiffre 94

TTochlehrling, Jungling, freundlicher, 16 Jahre alt, kraftig, sucht
gute Kochlehrstelle. Zeugnis zu Diensten. Off. erb. u.

Chiffre 78

Xfochlehrling. Jungling, 18jahrig, gesund u. intelligent, sucht
Stelle als Kochlehrling in erstkl. Hotel. Offerten erbeten an

Max Scheidegger, Rosenstrasse, Gerlafingen (Kt. Solothurn). (86)

V^üchenchef-Alleinkoch, 32 Jahre alt, in allen Teilen der Küche
bewandert, sparsam, tüchtig, mit besten Zeugnissen, sucht

Engagement. Offerten unter Chiffre 53

Tfüchenchef, Alleinkoch, 30 Jahre alt, guter Restaurateur, in
allen Teilen der Küche bewandert, sparsam und ruhig,

sucht Stelle fur sofort oder nach Übereinkunft. Zeugnisse zu
Diensten. Offerten erbeten an Chiffre 59

Etage & Lingerie
Glätterin u. Stopferin, tüchtige, sucht Jahresstelle. Lohn u.

Eintritt nach Übereinkunft. Offerten an Berta Senn, Glätterin,
z. Linde, Uzwil. (79)
TTand-. Masch.-Wäscherin sucht Saison- oder Jahresstelle auf
** anfangs November. Offerten unter Chiffre 54

tre-Wäscherin, jung, sucht Steile auf 15. Nov. in Lingerie
oder als Hilfszimmermädchen. Offerten unter Chiffre 81

mochter, ges. Alters, sucht auf 15. Nov. oder früher selbständigeL Stelle als Alleixüingöre. Zurich, Aargau oder Basel bevorzugt.

Offerten unter Chiffre 87

Bursche, 19jahrig, sucht Winter-Saisonstelle als Hausbnrsche.
Offerten mit Lohnanspruchen unter Chiffre 69

Liftier, 28 ans, sachant les langues, cherche place ä l'annäe
ou de saison d'hiver en Suisse ou ä l'ätranger. Entröe ä

convenir. Adresser offres ä W. Schaffert, Kümmertshausen
b/Erlen, Thg. (82)

Nacht-Concierge-PorÜer-Telephonist-Tonrnant, 28 J., Deutsch,
Franz., Englisch, sucht Winter-Engagement. Beste Ref. u.

Zeugnisse. Chiffre 41

Divers ]
Gouvernante, ges. Alters, in allen Teilen des Faches bewandert,

treu u. zuverlässig, sucht Stelle als Economat-, Office- oder
Allein-Gouvernante, auch Tournante. Offerten erbeten an

Chiffre 89

Heizer, mit prima Zeugnissen, sucht Stelle. Offerten erbeten
unter Chiffre 75

Jeune homme, 25 ans, Suisse romand, Präsentant bien, cherche
place comme portier debutant, argentier ou casserolier.

Boris certiffcats ä disposition. Ecrire sous chiffre 88

Ifindergärtnerin, staatl. dipl., sucht per sofort oder später Stelle
in Hotel zu einem od. mehreren Kindern. Spricht deutsch,

französ. u. etwas ital. Offerten unt. Chiff. K. 13588 Ch an Pubhcitas
A.-G., Chur. [862]

Kontrolleur-Caviste, Kontrolleur od. Hilfskontrolleur, sucht
Saison- od. Jahresstelle. Gute Zeugnisse z. Diensten. Offerten

unter Chiffre 29

Tochter, junge, sucht Stelle als Anfangsgouvernante. Perf.
Deutsch u. Französisch, etw. Englisch. War schon in Hotel

als Zimmermädchen. Eintritt nach Übereinkunft. Offerten unter
Chiffre 84

SCHWEIZER HOTELIER-VEREIN
Offiz* Stellenvermittlungsdienst „Hotel-Bureau'1
Gartenstrasse 112 BASEL Telephon 27938

Vakanzenliste
des StellenvermlHIungsdlenstes

Die Offerten aof nachstehend amgeeehriebene offene Stellen sind
unter Angabe der betreffenden Hummer aaf dem Umschlag und
mit Briefporto-Beilage für die Weiterleitung an den Stellendienat

„HOTEL-BUREAU" (nicht Hotel-Revue)
a. Bm Sendnag kann mehrere Offerten entheben

4468
4469

4472

4473
4474
4475

4476

4477
4484

4486
4488

Restauranttochter, Hotel 30 Betten. Kt. Aargau.
I. Lingäre-Stopferm, Lmgeriemädchen, Hotel 100 Betten,
Graub. r
Gouvernante-Stütze der Hausfrau, Jahresstelle, Hotel 60 Betten,

Wallis.
Kaffee-Haushaltung&köchin, sofort, Interlaken.
Einfache Serviertochter, sofort, nuttelgr. Hotel, Vierw.
Buffetdame od. Buffettochter, sofort, grösseres Passantenhotel,

Ostschweiz.
Junges Zimmermädchen, Deutsch, Franz., Jahresstelle,
sofort, kleines Hotel, Lugano.
Jüngere Köchin, kleines Hotel, Adelboden.
Tüchtige Obersaaltochter, jüngere Ling^re, Wintersaison,
nuttelgr. Hotel, Davos.
Junge Hilfsköchin für Wintersaison, kleines Hotel. Davos.
Tüchtige Saaltochter, Ende Okt., Jahresstelle, Hotel 100 Betten,

Genfersee.

4491

4493

4495
4498
4507
4509

4511

4520

4521
4522
4524
4527

4528

4529
4531

4532
4534

4537

4540

4545
4546
4547

4552
4555

Jüngere Serviertochter, Zimmermädchen (näh- und hngerie-
kundig), nuttelgr. Hotel, Grindelwald.
Junge Serviertochter, sprachenk., sofort, erstkl. Restaurant,
Zurich.
Junge Lingäre, Zimmermädchen, nuttelgr. Hotel, Thunersee.
Kuchenbursche-Casserolier, Grossrestaurant, Basel.
Sekretär-Volontär, sofort, Hotel I. Rg., grössere Stadt.
Gouvernante-Stutze der Hausfrau, nicht unter 30 Jahren,
sofort, Grossrestaurant, Basel.
I. Glätterin, II. Glätterin, Lmgeriemädchen, Office-Kuchenmädchen,

II. Kaffeeköchin, Anfang-Zimmermadchen,
Angestelltenmädchen, Officebursche, Kuchenbursche, Wintersaison,

Hotel I. Rg., Graub.
Commis de cuisine, 20-25 ans, de suite, hötel 60 hts, Lac
L&man.
Alleinköchin, sofort, nuttelgr. Hotel, Tessin.
Haus-Bahnportier, sofort, nuttelgr. Hotel, Kt. Bern.
Hausbursche, Zimmermädchen, nuttelgr. Hotel, Genf.
Junges Office-Hausmadchen, Anfg. Nov., nuttelgr. Hotel,
B. O.
Tochter fur Service u. Mithilfe im Haushalt, sofort, Hotel
30 Betten, Zentralschweiz.
Kuchenbursche, sofort, Grossrestaurant, Basel.
Mädchen oder Frau fur Arbeiten in Privathaus (auch Kochen),
bei Zufriedenheit ab Frühjahr Engagement im Hotel, Aargau.
Glätterin-Stopferin, sofort, Grossrestaurant, Basel.
Comnus de salle, Denu-Chef, nuttelgr. Passantenhotel, franz.
Schweiz.
Saal-Restauranttochter, Portier-Hausbursche, Office-Kuchenmädchen,

Hotel 50 Betten, Zentralschweiz, Wintersaison.
Restauranttochter-Barmaid, Kaffee-Haushaltungsköchin,
Officemädchen, Wintersaison, Hotel 100 Betten, B. O.
Jüngere Restaoranttochter, sprachenk., Ostschweiz.
Saal- und Hallentöchter, Wintersaison, erstkl. Hotel, Arosa.
Köchin, Hausmädchen, Kuchenmädchen, Wintersaison,
kl. Hotel, Arosa.
I. Saaltochter, beste Refer., Jahresstelle, mittl. Hotel,Genf.
Hilfsgouvernante, evtl. Anfängerin, Perronwagenfuhrer
grosses Bahnhofbuffet.

4557 Chasseur-Liftier, Zimmermädchen, erstkl. Hotel, Lugano.
4559 Chef de rang, Commis de rang, Kellnervolontar, erstkl.

Hotel, Lugano.
4562 Kuchenchef, Köchin, Zimmermadehen, Saaltochter, I. Saal¬

tochter, Restauranttochter, Bahnportier, Wintersaison, Hotel
80 Betten, Graub.

4571 Sekretär-Volontär, mittelgr. Hotel, Luzern.
4572 Lingöre, Hausbursche, sofort, Grossrestaurant, Basel.
4575 Jüngere Köchin, Haus-Kuchenmadchen, Restauranttochter,

(Bundnerin bevorzugt), Wintersaison, Hotel 50 Betten, Grb.
4578 Zimmermadehen, mittelgr. Hotel, franz. Schweiz.
4583 Serviertochter, mittl. Passantenhotel, Bern.
4584 Hausbursche, Kuchenbursche, mittl. Passantenhotel, Basel.
4586 Köchin, Hotel 60 Betten, Ostschweiz.
4588 Restauranttochter, Ende Okt., Hotel 50 Betten, Prattigau.
4589 Jüngere Köchin, 15. Sept., mittl. Hotel, Ostschweiz.
4590 Officemädchen, erstkl. Hotel, Tessin.
4593 Tochter fur Office und Economat, ital. sprechend, Ver¬

trauensposten, mittelgr. Hotel, Tessin.
4595 Tüchtige Serviertochter mit Bar-Kenntnissen, nicht über

25 Jahre alt, Jahresstelle, Passantenhotel, Kt. Zeh.
4597 Wäscherin, erstkl. Kurhotel, Grb.
4598 Office-Kuchenbursche, ca. 19jährig, Passantenhotel, Chaux-

de-Fonds.
4599 Economat-Gouvernante, mittelgr. Passantenhotel, Ostschweiz
4602 Kuchenmädchen, grösseres Passantenhotel, Basel.
4608 Sekretärin-Korrespondentin, sofort, Wäscherin, Winter¬

saison, Hotel I. Rg., Grb.
4616 Tuchtiger Chasseur (Portier-Touroant), Passantenhotel,

Genf.

Lehrslellenvermittlung:
4516 Zimmerlehrtochter, Hotel Q Rg., Grb.
4524 Zimmerlehrtochter, Saallehrtochter, Passantenhotel, Genf.
4562 Zimmerlehrtochter, Wintersaison, Hotel 80 Betten, Grb.
4586 Zimmerlehrtochter-Mithilfe im Haushalt, nuttelgr. Hotel,

Ostschweiz.

4615 Saallehrtochter, Interlaken.
4616 Saallehrtochter, Passantenhotel, Genf.
4590 Kellnerlehrling, Hotel 100 Betten, Tessin.

fesucUt per sofort u. Wintersaison

Chefköchinnen
Hilfsköchinnen
Kochlehrlöchter
Buffetlehrtöchter
Saallehrtöchter
Hilfs - Zimmermädchen
Glätterinnen
Lingeriemädchen
Zimmermädchen
Saaltöchter
Obersaaltöchter
Restauranttöchter
Küchen-Officemädchen
Wäscherinnen

Zeugnisabschriften mit Büd an: Hotel-Bureau, Basel,
Gartenstrasse 112 (Plazierungsdienst des Schweizer
Hotelier-Vereins).

L



Teppichhaus St Gallen Zürich

Wir empfehlen Ihnen

Angestellten-
Salairbücher
deutsch oder französisch

Koch & Utinger, Chur

halten Kontakt mit der Sßtellerie!

TROESCHs

HOTELZIMMER-TOILETTE

TriUthflJx

in£/egr&nz
esna/
Qaa/j/*/

ITROESCH & C°, A.-G.|
BERN - ZÜRICH - ANTWERPEN

Mit
feinster Hasel-

nuss-Creme-Füllung

LENDI&CO.
Produzentenkellereien

St. Gallen/Malans'Chur
75

Malans demi sec
aus der blauen Malanser Traube
der goldene wildschäumende Herrschafts-Edelwein

Marc de Malans
Eigendestillat, alte Jahrgänge 1926, 1929

DIE BAR DER
ANZIEHUNGSPUNKT

EINES JEDEN
GUTEN HOTELS

WIR HACHES IHNEN
VORSCHLAGEOFFERTE

ÜBER ITHBAU
NEUEINRICHTUNGEN

MEER
EFFINSKBBTB *1 BERN

Briefliche

(jädewerbung
ist die erfolgreichste
und billigste. Ich
entwerfe Ihnen Werbebriefe

zu Fr. 20.—.
Genaue Angaben

S. Lötscher,
Spezialist f. GasteWerbung
Jenins (Gr.)

DIE
ANNONCE

ist die Kraft,
die immer wieder
Umsatz schafft!

Lehrstelle anf Bnrean
fur 17jährigen Jungling gesucht.
Muttersprache Italienisch, gute
Kenntnisse Franz. und Deutsch.
Immobilien-Agentur VOLUNTAS,
Lugano.

fA
FERRUM''

FERRUM

Waschmaschinen
Zentrifugen
Trockenanlagen
Glättemaschinen

Verlangen Sie Prospekte oder Ingenieuren-Besuch

FERRUM AG. Wäschereimaschinen - Fabrik, Rupperswil
Tel. No. 3 4118 und 3 4119 bei Aarau

Qesucßt für Wintersaison ein selbständiger

Grill-Chef
fur Spezialitaten-Restaurant, sowie 2—3
gut präsentierende, tüchtige

Serviertöchter
Gefl. Offerten unter Chiffre S. R. 2773 an die Schweizer
Hotel-Revue, Basel 2.

Pianiste lazz
jeune homme, 26 ans, Suisse, präsent, bien, parf. educat.,
cherche pour saison d'hiver dans hotel montagne ou thä-
dansant engagement contre entretien et petit salaire.
Ecrixe sous chiffre C 37506 X Publicitas, Genäve.

Junger Koch und Konditor sucht Stelle als

IS, tl
Zeugnisse mit Referenzen stehen zur Verfugung. Offerten

sind zu richten unter Chiffre W. R. 2775 an die
Schweizer Hotel-Revue, Basel 2

InitiativerHolelfachmann übernimmt

leifung oder Direktion
on Hotel, Pension, evil. Restaurant oder Barbetrieb.
Vorzugsweise fur Wintersaison Seriöse und äusserst
rentable Fuhrimg. Beste Beziehungen zu Schweizergasten.
Evtl. Pacht eines mittleren Betriebes. Offerten unter
Chiffre P. A. 2776 an die Hotel-Revue, Basel 2.

A VENDRE
dans localitö industrielle de la

Suisse romande, un

bonhötel
d'ancienne reputation, avec cafö-
restaurant, 12 chambres de voya-
geurs et locaux de sociätäs.
Confort moderne. Bonne clientele.

Pour tous renseignements,
äcrire sous chiffre P 3345 N ä
Publicitas Neuchatel.

Gut erhaltener, franzosischer

Kohlenherd
kombiniert mit 400 1-Boiler

verkauft billig
KRANKENHAUS BELF.

Junge Tochter mit
3jähriger Praxis und
Handelsschule sucht

If
per sofort oder nach Ueberein-
kunft. Off. unt. Chiffre G. E. 2767
an die Hotel-Revue, Basel 2.

Junger, tüchtiger und solider

Koch
ladi passende Stelle
In Brigade oder Allein.
Emtritt könnte sofort erfolgen.
Offerten sind erbet, an Alfr.
Fähndrich, Hotel Hirschen, Sursee.

Zu verkaufen eine neue

Apparatur
(Tischmodell) zur Herstellung
von selbst- u. hausgemachten

Eiernüdeli und
Ravioli.

Walzenbreite: 22 cm Maschinenhöhe
: 24 cm. Preis nach Ueber-

einkunft. Anfragen unter Chiffre
L 7299 an die Publicitas Zurich.

Tüchtiger

iHiei
von 24 Jahren, deutsch u. etwas
französ. Sprech sucht Stelle in
Wintersais Mitte od. Ende Nov.,
evtl. auch als Etagenportier.
Beste Ref. u Zeugn. Off erb. an
Paul Hubscher, Frohsinnstr. 11,
Wettingen (Aargau).

Erstklass. Sporthotel der
Zentralschweiz sucht für kommende

Wintersaison

Barmaid

Eislauftrainer

Orchester (3 Mann)
Offerten mit Photos und Zeugniskopien

unter Chiffre Z. S. 2770
an die Hotel-Revue, Basel 2.

r-Volont:

'gesucht
von jungem, tüchtigem Mann mit
absolviertem Fach- u. Kochkurs.
Mit Ia Zeugnissen, 4 Hauptsprachen

perfekt. Gefl. Offerten unter
Chiffre R. G. 2747 an die Hotel-
Revue, BaselJ2.

frVerlangen Sie Offer¬
ten u. Muster meiner
guten Mischungen.

del neuen, eieltfl. "Heib-

ung. mit ßwft-'ZlttMchtung

Hersteller: Albert Balzer,
Basel - St. Albanvorstadt 2 -

Elektr. Apparate
Telephon 25847

Zu vermieten per 1. April 1941
(event früher) im Bade-Kurort

Rhelnfelden ein neuzeitlich eingerichtetes

Hotel
mit Tages-Restaurant
(30 Betten). Branchekundige Interessenten, welche für
die Uebernahme des Inventars etc. über eigene Betriebsmittel

verfugen, belieben sich zu melden unter Chiffre
H. T. 2755 an die Schweizer Hotel-Revue, Basel 2

Wer tauscht kleineres
an neuzeitlicheHotel Renditenliegenschaft

mit Restaurant in Basel? Offerten unter Chiffre X 5572 Q
an Publicitas AG Basel.

Chef de cuisine
ler ordre, de 34 k 36 ans cölibataire avec avoir,
est demande comme associe.

S'adresser sous chiffre A S. 2745 & la Revue Suisse des
Hötels ä Bäle 2.
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HORGEN

GLARUS

zeitgemäss
zweckmässig
formschön
bequem

EINGETRAGENE INSERATFORM

A.-G. Möbelfabrik

Horgen Glarus in Horgen

J


	

